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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Der Vorentwurf der 29. Änderung des Flächennutzungsplanes und des
Bebauungsplans Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" jeweils mit der Begründung
-jeweils in der Fassung vom 18.07.2024 - und dem Umweltbericht vom 18.07.2024,
der Verkehrsuntersuchung vom 04. 04.2024, der speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung (saP) vom Dezember 2023, der Vorabinformation zum Baugrundgutachten
vom 10. 07. 2024, dem Vorentwurf zum Entwässerungsbericht vom 09. 07.2024 -
wurde in der Veröffentlichungsfrist vom 01.08.2024 bis einschließlich 13.09.2024, im
Internet veröffentlicht.

Der Geltungsbereich der Planung umfasst das Grundstück, Fl. Nr. 1223, 1235,
1235/2, 1235/3, 1241/1, 1241/3, 1241/9, 1241/12 und 1241/13 sowie Teilflächen-FI.-
Nrn. 1224, 1225 und 1225/1 der Gemeinde Wolnzach und weist eine Grundfläche
von ca. 2,2 ha auf.

Für das Gebiet werden die folgenden (allgemeinen) Planungsziele angestrebt:
sinnvolle Ortsabrundung mit Anschluss an Bestandsbebauung und die damit
verbundene Schaffung von Baurecht für Wohnbebauung (Allgemeines Wohngebiet).

Das Verfahren wird gemäß §§ 2 ff. BauGB im Regelverfahren durchgeführt.

Der Markt Wolnzach hat gem. § 3 Abs: 1 sowie § 4 Abs. 1 BauGB zur 29. Änderung
des FNP und zum Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" die
Öffentlichkeit sowie die Behörden und Träger öffentlicher Belange beteiligt.

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß §§ 2 ff. BauGB wurde in der Zeit vom
01. 08.2024 bis 13. 09.2024 durchgeführt. Gleichzeitig wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt.

Zum Bebauungsplanvorentwurf wurden von Privatpersonen fol ende Einwendun en
vorgebracht:
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MARKT WOLN2ACH BEBAUUNGSPLAN NR 155 JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

in vorbezeichneter Angelegenheit geben wir im laufenden Verfahren folgende

Stellungnahme

ab:

1.

a)

Die beabsichtigte Erschließung des Grundstücks FINr. 1223 der Gemarkung Wolnzach
im Plangebiet südlich der Josef-Reindl-Straße ist zu prüfen und zu überdenken.

Der Flächenverbrauch für die geplante Erschließung ist hoch.

Die Erschließung wird zunächst auf der Westseite des Grundstücks herum geführt
ohne ein geplantes Baugrundstück zu erschließen. Das erste Gebäude wird auf
der Ostseite der Parzelle 29 erschlossen. Der Flächenverbrauch hierfür beträgt

409 m2. Würde man die Erschließung mittig auf das Gebiet führen (die Baufelder

wären entsprechend zu verschieben), könnte der Erschließungsaufwand hierfür
auf 172 m2 reduziert werden (Differenz: 237 m2 ). Neben dem Flächenverbrauch

würde dies die Aufwendungen sowohl für die Herstellung als auch den Unterhalt
der Erschließung mehr als halbieren:

l_t

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu I.a
In der Stellungnahme wird eine flächensparendere Erschließung einzelner
Teilbereiche, insbesondere des Teilgebiets im Süd-Osten gefordert. Der
Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach, auf die sich die Stellungnahme
bezieht, wurde vollständig aus dem Geltungsbereich genommen. Demnach sind die in
der Stellungnahme vorgebrachten Einwendungen nicht mehr von Belang.
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 .JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

b) Der technische Aufwand für die Herstellung und der Unterhalt für die geplante Er-
schließungsantage für das Gmndstück FINr. 1223 der Gemarkung Wolnzach sind
hoch.

Aufgrund des vor Ort bestehenden, starken Gefälles muss zunächst von der Josef-

Reindl-Straße in Richtung Süden auf das Grundstück abgebogen werden und mit
einer Steigung von 14 % sechs Höhenmeter überwunden werden, um dann in

Richtung Osten abzubiegen und wiederum mit einem Gefalle von 14 % sieben

Höhenmeter nach unten zu fahren:

j <r
l.»

Der Wendptatz hat diagonal gemessen eine Breite von ca. 29 m und einen

Höheunterschied von etwas mehr als 4,5 m.

Der Schnitt quer durch den Platz verdeutlicht das Gefalle von bis zu knapp 15 %
Gefalle, was in etwa der maximal zulässigen Neigung einer Tie^garagenzufahrt
entspricht. Über die Breite von 21,0 m ist der Höhenunterschied von 2,63 m bei

der Planung des Platzes zu gestalten. Von der Gmndstücksgrenze bis zum
geplanten Gebäude auf der Parzelle 33 ist auf eine Länge von 7 m ein
Höhenunterschied von 1,46 m zu überwinden, das sind mehr als 20 % Gefalle. Die

Gestaltung der Zuwegung und der Zufahrt vom Platz bei der Parzelle 33 ist
aufgrund des Gefälles von über 20 % kaum zu lösen:
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 , JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

2il±

©
.
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ll';=-7
Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zul.b

Einwände
Ja/Nein

Ja

In der Stellungnahme wird eingewandt, dass der technische Aufwand für die
Herstellung der Erschließung zu hoch sei. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans
wurde überarbeitet und entsprechend reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung
Wolnzach, auf die sich die Stellungnahme bezieht, wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich genommen. Demnach sind die in der Stellungnahme vorgebrachten
Einwendungen nicht mehr von Belang.

Einwand, Bedenken, Anregung

2. Die beabsichtigten Festsetzungen der Grundflächen, der Größe der Parzellen und der
Baufelder im Plangebiet südlich derJosef-Reindl-Straße auf dem Grundstück FINr. 1223
der Gemarkung Wolnzach sind zu prüfen und zu überdenken.

Bei den Parzellen 29- 32 und 34 sind die Baufenster kleiner als die festgesetete GRZ.

Das heißt, dass die festgesetzte GRZ aufgrund der durch Baugrenzen festgesetzten
überbaubaren Flächen nicht ausgeschöpft werden kann. Hier besteht beispielsweise bei
der Parzelle 32 eine Differenz von 32 m2 GR bzw. 12,8 %.

Da die Baufenster von ihrer Geometrie für eine gängige Bebauung mit einer Breite ent-

sprechend der festgesetzten Firsb-ichtung von bis zu 17 m wegen der notwendigen Be-
lichtung und Belüftung ungeeignet sind, wurde auch die Ausnutzung in Bezug auf die
vorgeschlagenen Baukörper, die sich für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern mit den
Maßen 10 m x 12m (Parzellen 29 und 32-34), Doppelhäuser mit8 m x 10m (Parzellen
30 und 31) und Mehrfamilienhäuser mit 12 mx 18 m (Parzelle 35) eignen, überprüft. Hier
töllt die Differenz nochmal deutlicher aus, insbesondere bei den Einfamilienhäusern

(Parzellen 29 und 32-34) und Doppelhäusern (Parzellen 30 und 31) mit einer Differenz
von 524 m2 GR. Das sind 45 %. Das bedeutet eine GRZ von im Schnitt unter 0,2 anstelle |
der festgesetzten 0,4.

Zur Erreichung der festgesetzten GRZ von 0.4 wäre demnach eine Verdoppelung der
Baugrundstücke im Bereich der Parzellen 29-34 notwendig.
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MARKT WOLN2ACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.

Einwände
Ja/Nein

Ja

In der Stellungnahme wird gefordert, die Festsetzungen zu Grundflächen, Größen der
Parzellen und Baufeldern auf der FI.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach zu prüfen und
zu überdenken. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und
entsprechend reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach, auf die sich die
Stellungnahme bezieht, wurde vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Demnach sind die in der Stellungnahme vorgebrachten Einwendungen nicht mehr
von Belang.

Einwand, Bedenken, Anregung

3. Die beabsichtigte Festsetzung der Wandhöhe im WA 4 ist zu prüfen und zu überdenken.
Mit einer Wandhöhe von 7,0 m lässt sich die beabsichtigte Geschossigkeit nicht verwirk-
lichen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.

In der Stellungnahme wird gefordert, die Festsetzungen zurWandhöhe im WA 4 zu
prüfen und zu überdenken. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde
überarbeitet und entsprechend reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach,
auf die sich die Stellungnahme bezieht, wurde vollständig aus dem Geltungsbereich
genommen. Infolge dieser Anpassung ist die Stellungnahme gegenstandslos, da
durch den vollständigen Entfall des Teilgebiets auf Fl. -Nr. 1223 der nur hier
vorkommende Haustyp WA 4 (Einzelhaus mit zulässiger Wandhöhe WH von 7,0 m) der
ursprünglichen Festsetzungen vollständig entfällt.
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ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EtCHENSEHER INGENIEURE GMBH

101
Anwaltlich vertretene Privatpersonen:

P r ng für

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja in oben bezeichneter Angelegenheit zeigen va es\, dass wir die Interessen

von

1.

2.

3.

4.

5.

6.

anwaWich vertreten. Ausreichende Vodmacht wird anwaltlich versk^ert, ein schrifäiches Voll-

machtsformular wird bei Bedarf nachgereicht.

Die Einwendungsführer wenden skti gegen die Planung in voriiegender Form und sind auf-
gnind der Auswirkungen des Piangebiets auch in eigenen Rechten verletzt

1.
Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen hat die jeweilige Gemeinde die in der Bauleitpla-
nung maßgeblk^ien Grundsätze gem. §§ 1 ff BauGB zu beachten.

1. 1.
Hervorzuheben ist hier das n § 1 Abs. 7 BauGB normierte Abwägungsgebot. Demnach sind
bei derAufetellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und
untereinander gerecht abzuwägen. Das Bundesverwaltungsgericht hat hierzu entschieden,
dass das durch Art. 14 Abs. 1 GG gewährleistete Eigentum in "hervorgehobener Weise" zu
den abwägungsertieblichen privaten Belangen gehört (BVerwGE 61, 295, 301). Die Recht-
sprechung des BVerwG tendiert in jüngeren Entscheklung dazu, die Bedeutung eigertums-
rechtlicher Position zuerti&hen (vgl. Jäde/Dimb^ger/ Weiß, BauGB, § 1, Rn. 108; BVerfG,
Beschluss vom 19.12.2002, 1 BvR 1402/01; BVerwG, Urteil vom 21.03.2002, 4 CN 14.00).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu l. und 1. 1.
Die Einwender bemängeln im Wesentlichen, dass die im Entwurf des Bebauungsplans
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 1 55 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

vorgesehene Planung in der aktuellen Form ihre eigenen Rechte, insbesondere ihr
Eigentumsrecht gemäß Art. 14 Abs. l GG, verletze.
Die vorgebrachte Stellungnahme wurde im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen
Abwägungsvorgangs sorgfältig geprüft. Sie führt jedoch nicht zurAnnahme einer
Rechtsverletzung.

Dennoch wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert und die Fl. -Nr
1223 der Gemarkung Wolnzach vollständig aus dem Geltungsbereich
herausgenommen. Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.

Im Rahmen der Bauleitplanung ist das Abwägungsgebot gemäß § l Abs. 7 BauGB
zwingend zu beachten. Dies bedeutet, dass alle berührten öffentlichen und privaten
Belange - auch die Eigentumsrechte der Einwender - vollständig und gerecht
gegeneinander und untereinander abgewogen werden müssen.

Diese Abwägung vollzogen. Die Eigentumsposition der Einwender wurde dabei
berücksichtigt, insbesondere im Hinblick auf mögliche Auswirkungen des Plangebiets
auf die benachbarten Grundstücke.

Allerdings führt die Berücksichtigung privater Belange nicht zwingend zur
Durchsetzung derselben, sondern ist im Rahmen dergesamthaften planerischen
Zielsetzung zu gewichten. Eine "Vorrangstellung" privater Belange ist auch bei
hervorgehobener Bedeutung des Eigentums nicht gegeben.

Die Planung verfolgt das allgemeine städtebauliche Ziel zur Schaffung von Wohnraum
unter Berücksichtigung der in § l Abs. 6 BauGB genannten Belange.

Eine Beeinträchtigung im Sinne einer enteignungsgleichen Wirkung oder
unzumutbaren Belastung des Eigentums liegt nicht vor.

Der Bebauungsplan entfaltet lediglich steuernde Wirkung für die künftige
städtebauliche Entwicklung und beinhaltet keine Eingriffe in bestehende bauliche
oder wirtschaftliche Nutzungsmöglichkeiten des Eigentums der Einwender.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja 12.
Aus den vorgelegten Unterlagen ist ncht ersichtlich, dass u.a. die Bedeutung der eigentums-

rechäkA geschützten Rechtspositionen der Einwendungsführer in irgendeine Form im Rah-

men der Bauleitplanung erkannt oder abgewogen wurden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 1.2.
Das Abwägungsgebot wurde ordnungsgemäß beachtet-
Die Gemeinde hat bei der Aufstellung des Bauleitplans sämtliche öffentlichen und
privaten Belange, darunter auch die Belange der betroffenen Eigentümer, in der
erforderlichen Tiefe ermittelt, bewertet und in die planerische Abwägung einbezogen.

Es ist nicht erkennbar, dass die eigentumsrechtlich geschützten Rechtspositionen der
Einwendun sführer durch die Planung eingeschränkt werden, insbesondere da durch
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Einwände
Ja/Nein

Ja

MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR 155, JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

die vorhandene einhüftige Erschließung der Josef-Scheibenbogen-Straße eine
Ergänzung der Bebauung zur Westseite bereits im Grunde vorgebeben war.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.

Einwand, Bedenken, Anregung

1.3.

Eine Prüfung der ausgelegten Unterlagen hat ergeben, dass die oben skizzierten Grundsätze
nicht eingehalten werden. Insbesondre wurde das Abwägungsgebot verletzt. Dies ist der Fall,

wenn eine sachgerechte Abwägung (B)erhaupf nkAt stattfindet (AbwSgungsausfall),

in die Abwägung an Befangen nicht eingestellt wird, was nach Lage der Dinge in sie
eing^telt w»den rnuss (AbwSgungsdefizit),

die Bedeutung der betroffenen Belange veikannt wird (AbwagungsfeNeinschätzung),

der Ausgleich zwischen den an der Planung berQhrten Belangen in einer Weise vofge-
nommen wird, die zur objektiven Gewichtigkeit einzelner Belange außer Verhältnis

steht (Mfwagungsdisproportionalität).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 1.3.
Eine sachgerechte Abwägung hat stattgefunden. Ein Abwägungsausfall ist nicht
gegeben.

Die eigentumsrechtlichen Belange der Einwender wurden in die Abwägung
einbezogen.

Eine fehlerhafte Einschätzung der Belangengewichtung oder eine
Abwägungsdisproportionalität liegt nicht vor, da die Planung insbesondere den
Anforderungen an städtebauliche Ordnung, Wohnraumschaffung und nachhaltige
Siedlungsentwicklung gerecht wird.

Die Eigentumsbelange der Einwender wurden erkannt, berücksichtigt und im
Verhältnis zu den übrigen Belangen sachgerecht gewichtet.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EI'CHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

1.4.

Bebauungspläne bestimmen gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG Inhalt und Schranken des Ei-

gentums (vgl. etwa Bundesverfassungsgericht, Beschtuss vom 30. 11. 1988, Az. : 1 BVR

1301/84, BayVBI 1989, 461 ff). Nachdem Bebauungspläne aus den Rächerwulzungsplänen
zu entwickeln sind, müssen bereits in diesen die entsprechenden planerischen Bdange aus-
reichend berücksichtigt werden.

Das im BauGB festgelegte Abwagungsgebot wriangt bei einer Planungsehtsdieidung einen
besonders flextten und dem Bnzelfall ^recht werdenden Interessensausgteich unter m^i-

gebicher Beriicksichtigung des Grundsatees der Vertiälbiismäßigkeit- Diesen Arrforderungen

wird wriiegend nicht entsprochen. Vielmehr liegt zu Lasten unserer Mandantschafl ein klarer

FaB des Abwagui^sdefizites vor.

Sollte cfer Bebauungsplan in der ausgelegten Fenn in Kraft treten, würde er an schwenmegen-
den AbwagungsfeMem teklen, die zur Nichtigkeit des gesamten Bebauungsplanes führen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 1.4.

Die Planung stellt keine unverhältnismäßige Einschränkung der Eigentumsrechte
gemäß Art. 14 GG dar. Vielmehr bestimmt sich der zulässige Gebrauch des
Grundeigentums - wie in Art. 14 Abs. l Satz 2 GG vorgesehen -im Rahmen der
gesetzlichen Regelungen, zu denen auch die kommunale Bauleitplanung gehört.

Ein unzumutbarer Eingriff in die Nutzungsmöglichkeiten des Eigentums liegt nicht vor.
Der Stellungnahme folgend sind Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan zu
entwickeln. Dies wird bei vorliegender Bauleitplanung berücksichtigt, die Änderung
des Flächennutzungsplans erfolgt im Parallelverfahren gemäß § 8 BauGB.

Das im BauGB unter § l Abs. 7 genannte Abwägungsgebot wurde berücksichtigt. Ein
Abwägungsdefizitzu Lasten der Einwender liegt nicht vor.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die FL-Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja IL
Hierzu vm DetaB folgende Emwendungen:

Das Baugebiet in der vortiegendenMassivität und DBnenaonienjng wird

abgelehnt

und es ist nicht ausgeschtossen, dass die Einwendungsffflirer einen Bebauungsplan der ge-
richüichen Oberpnllüng zuführen. Sofern das gesamte Projekt emer Bauteitptanung an dieser
SteHe nteht ohnehin aufgrund der erheblichen Bedenken und Einwendungen aus der BQrger-
schaft fatengelassen wird, so sind efhebliche Anpassungen an der Planung erforderfich.

1,
Die Baideitplanung orientiert steh in keiner Weise an der Bestandsbebauung und schafft einen
massiven neuen Ortsteü (nk^t rwr eine Abrundung), wdche sich baulch negativ von der Um-

gebungsbebauung abgrenzt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Abwägungsvorschlag Punkt l. wird mit Punkt 1. 1 (siehe unten) zusammen
abgewogen.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

11.
Konkret passen die Massivität und Bauhöhe (zwei Vollgeschosse) der Bebauung nicht zur
Bestandsbebauung, die aus EinfamNienhäusem mit einCTn Vollgeschoss bestrtien. Das ge-
plante Baugebiet wird mit seiner vorgesehenen masshren und sdir dfchten Bebauung in topo-
grafisch exponierter und SCTisfeter Lage auf einer Ku^e einen maximat negativen Einfluss auf
die bestehenden Siedlungsgebiete nehmen. Es ist sowohl von der Umgebungsbeüauung, aber

auch als negativ tandschaftsprägende Siedlungsentwicklung stark wahrnehmbar.

AnlSsslich der Baulertptanung erfolgte durch uisere Mandanten am 29.07.2024 ein Tetefonat
mit der Regierung von Oberbayem (Frau Kyisha Twmas-SchirHd, Uriaubsvertretung von Frau
Brandtner, Sachgebtet 24.2 - Landes- und Regkmalplanung in den Regionen Ingolstadt (10)
und München (14)). Hierbei wurden folgende Auskünfte gegeben: In den Stellungnahmen von
2008 bzw. 2010 zum bestehenden Bebauungsplan hat die Regierung von Oberbayem eine

Ausweitung der Bebauung in Richtung Westen grundsätzlich kritisch gesehen. Dies würde

Seite 11 von 182
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keiner organischen/kompakten SiedtungsentwicMung entsprechai und es würde ein land-

schafUfches Vorbehaltsgebiet anschließen.

Außerdem seien nach dem Ftächennutzungspfan (auch heute) noch genügend vreitere Ent-
wcklungspotentiale/-getM8te s) Wotnzach vorhanden, so dass eine sofche zusätztrche Bebau-

ung im Außenbereich recht notwendig sei.

Es ergeben srch damit erhebliche Bectenken im Hinblick aitf die vorrangig zu nutzenden In-
nenberKchspotentiale und dte nach dem Landesentwcklungsprogranm Bayem nir zurück-

hattwd anzuwenden Außenentwcklung.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II l.
Die Bauleitplanung orientiert sich an der umgebenden Wohnbebauung, führt diese
sinnvollerweise fort und rundet sie ab. Eine bauliche Abgrenzung liegt nicht vor.
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert und die Fl. -Nr. 1223
der Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.

Zu II 1.1.
Die vorgesehene Bebauung mit zwei Vollgeschossen ermöglicht eine zeitgemäße
Bebauung unter Berücksichtigung des gemäß § la BauGB geforderten sparsamen und
schonenden Umgangs mit Grund und Boden

Im Übrigen besteht die Bestandsbebauung nicht nur aus Gebäuden mit einem
Vollgeschoss, sondern treffen die umliegenden Bebauungspläne unterschiedliche
Festsetzungen zur zulässigen Geschossigkeit.

So werden im Bebauungsplan Nr. 028 "Pfarräcker" -1. Änderung zwei Vollgeschosse
zugelassen.

Im Bebauungsplan Nr. 114 "Am-Strassergrund" -1. Änderung ist keine Festsetzung zur
zulässigen Geschossigkeit getroffen, sondern wird rein über Festsetzungen zur
zulässigen Wand- und Firsthöhe geregelt.
So ermöglichen die zulässigen Wand- bzw. Firsthöhen von 6,90 m bzw. 8,90 m ab
natürlichem Gelände, faktisch die Umsetzung von zwei Vollgeschossen.

Darüber hinaus findet sind in der näheren Umgebung bereits Bebauung mit zwei
Vollgeschossen.

To o rafische und sensible La e

Auf die sensible Lage am Ortsrand wurde im Besonderen durch die getroffenen
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, dem Bezugspunkt für die Wandhöhe
baulicher Anlagen in Meter über NormalhöhennullFertigfußbodenErdgeschoss sowie
den Festsetzungen zu Grünflächen, Bäume, Sträucher (u. A. Private

Grundstücksflächen zur Ortsrandeingrünung) eine angemessene Gewichtung gelegt
und ein verträglicher städtebaulicher Ansatz gefunden. Die geplante Bebauung tritt
hierbei entgegen der Auffassung (der Einwender nicht massiv in Erscheinung, sondern
fü sich in die umgebene Bebauung ein.
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Der höchste Punkt der maßgeblichen Kuppe tiegt ca. 1, 2 km Richtung Südwesten und
hat eine maximale Höhe von 475 m ü. NHN (Schlickerberg). In näherem
Zusammenhang befindet sich in ca. 70 m südwestlicher Richtung ein Plateau mit einer
Höhe von ca. 457 m ü NHN. Die Bebauung befindet sich demnach nicht am höchsten
Punkt, sondern liegt lediglich hangaufwärts zur bestehenden Bebauung. Mit den
festgesetzten Wandhöhen von 6,5 m über Bezugspunkt und einer Geschossigkeit von
maximal zwei Vollgeschossen führt die geplante Bebauung die bereits vorhandene
fort. Von einer negativ landschaftsprägenden Siedlungsentwicklung kann demnach
nicht auszugeben sein. Zur besseren Veranschaulichung wird in der Begründung
folgende Visualisierung ergänzt:

Isometrie mit Blickrichtung von Südwest

Telefonische Auskunft der Landes-und Re ional lanun der Re ierun von

Oberba ern

Das in der Stellungnahme beschriebene Telefonat mit einer Mitarbeiterin
(Urlaubsvertretung) der Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend
für den Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" ist die im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung abgegebene Stellungnahme der Regierungvon Oberbayern
vom 06. 08.2024. Diese wird unter dem entsprechenden Punkt der Abwägung
ausführlich behandelt.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwand, Bedenken, Anregung

1.2.

Gemäß §1 Abs. 4 BauGB sind die Bauteitpläne den Zielen (Z) der Raumordnung und
Landesplanung anzupassen und die Grundsätze (G) üw Flaumordnung und
Landesplanung in Abwagungs- und Ermessensentecheidungen zu berücksichtigen.
Bauleitplanungen sind insb&sondere anhand der Ziele (Z) und Grundsätze (G) des
LandesefitwkAlur^sprogrammes Bayern (LEP2023) zu bewerten.

Die ausliegenden Unteriagen lassen nicht erkennen, dass die Gemeinde auch nur ansate-

weise die hohe lan<tesplanerische Bedeutung (te LEP erkannt und zutreffend gewürdigt hat.

Zu den rihalttkAen Anforderungen einer solchen Auseinandersetzung venweisen wr auf den
Bedarfsnachweis gem. Anforderungen der Auslegui^shitfe des bayerischen Staatsministeri-
ums für Wirtschaft, Landesentwcklmg.

Die Vorgaben der Auslegungshitfe finden Sie inter https://rt'ww.flaechensparoffenave.bay-
emffileadmin/user_ifl)toad^echensparof^shre/doimlo8ds/AuslegungshiIfeBedarfsnach-

weis_Stand092021 .pdf.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 1, 2.

Die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP 2023)
wurden berücksichtigt und gewürdigt (siehe Begründung Punkt 3.1
Landesentwicklungsprogramm Bayern und Punkt 3.2 Regionalplan).
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Zudem wkierspricht die nun auf den Weg gebrachte Baulettplanung dem Grundsatz von Treu
und Glauben und verstößt gegen das .verure contra factum proprium". Dies deshalb, weil der

Markt (Herr Bürgermeister Machold und Frau Schneider, Bauamtsleiterin) den Anwohnern der
Josef-Scheibenbogen-Süaße vor Kauf der Gnindstücke mehrfach versichert hat, dass der

Steilhang sücMich der Josef-Reind-Stra&e nicht bebaut wird und wesürcti der Josef-Scheiben-

bogen-Straße - wenn Obertiaupt - nur 2 bis 5 Einfanmlienhäuser in viellercht 20 Jahren emch-

tet würden. Die von uns vertretenen Intendanten hatten in Kenntnis dteser Jetzt gegenüberfie-
gend geplanten massiven und ubefdimenstonißrten Bebauung damals ctort keine Grundst0d<e

erworben.

Nunmehr soll gerade durch eine - noch dazu massive und völlig übercBmensionierte - Bau-
(eitplanung genau das eintreten, was satens der Beteiligten vehement bestritten und negiert
wurde.
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 2.
Weder der Bürgermeister noch die Bauamtsleitung haben gegenüber den
Grundstückseigentümern Aussagen hinsichtlich geplanter/ nicht geplanter Bebauung
südlich derJosef-Reindl-Straße und westlich der Josef-Scheibenbogen-Straßen
getätigt. Im Übrigen könnten solche Aussagen ohnehin nicht rechtsverbindlich
getroffen werden, da in aller Regel Entscheidungen dieser Art durch Beschlüsse des
Gemeinderats gefasst werden müssen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.

Eine massive und überdimensionierte Bauleitplanung liegt nicht vor. Vielmehr
orientiert sich die geplante Wohnbebauung mit ihren Festsetzungen u. A. zum Maß der
baulichen Nutzung an der vorhandenen Bestandsbebauung entlang der Josef-
Scheibenbogen-Straße deren zulässige Festsetzungen im rechtskräftigen
Bebauungsplan Nr. 114 "Am Strassergrund" -1. Änderung geregelt werden.
Die zulässigen Geschossentwicklung wird hier über Festsetzungen zur zulässigen
Wand- und Firsthöhe geregelt. Die zulässigen Wand- bzw. Firsthöhen, die hier bei 6,90
m bzw. 8,90 m ab Gelände angegeben sind ermöglichen faktisch die Umsetzung
zweier Vollgeschosse. Ebenso sind je Wohngebäude zwei Wohnungen (ohne
Unterscheidung in der Gewichtung) zulässig. Demnach sind hier vergleichbare
Festsetzungen bereits getroffen.

Einwände

Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Aufgmnd zahlreicher anderer derzeit in &stellung befindlicher großer Baugebiete in Wdnzach
(Wohnen an der Wdnzach, Glandergassteiten, innerörtlcher Nachverdichtungen, Mrchael-
Heigt-Str. ) ist keine Notwenigkert für die Ortsefwefterung an dieser Stelle gegeben. Dies hat
auch die Regiemng von Oberfaayem in dem o.g. Telefonat bestätigt

Die ausliegenden Bebauungsplanunteriagen setzen sich mit dem konkreten Bedarf an Wohn-
räum nicht auseinander. Es fehlt (ter Beleg für eine derartige Nachfrage nach Wohnbauland.

Dabei ist eine entsprechend belegte Nachfrage Voraussetzung für eine Bauleitptanung, ge-
rade in der vorliegenden Dimension und Massivität.

Dies ergibt sich bereits aus dem Grundsatz der gesetzlich verankerten städtebaulfchen Erfor-
dertictAeit, § 1 Abs.3 BauGB:

ßie Gemeinden haben die Bauleitpläne aufzuweiten, sobald und soweit es für die
städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderticfi ist.'

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 3.
Entgegen, wie in der Stellun nähme beschrieben, stehen andere derzeitig in
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MARKTWOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Erstellung befindliche Baugebiete in keiner Weise der Notwendigkeit der
Ortsabrundung an dieser Stelle entgegen.
Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" entspricht den
Erforderlichkeiten der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung des § l Abs. 3
BauGB.

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt

Das in der Stellungnahme beschriebene Telefonat mit einer Mitarbeiterin
(Urlaubsvertretung) der Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend
für den Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" ist die im Rahmen der
frühzeitigen Beteiligung abgegebene Stellungnahme der Regierung von Oberbayern
vom 06.08.2024. Diese wirdunter dem entsprechenden Punkt der Abwägung
ausführlich behandelt.

Einwand, Bedenken, Anregung

Es bestehen ertieb6che Bedenken hEnsichUich der Erschheßung, da gerade eindefart großes

Baugebiet hohe Anforderungen an die ErschBeßwigsanlagen stellt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 4.
Wird mit Punkt II 4. 1 behandelt.

Einwände
Ja/Nein

Ja
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR 155"JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STFSAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4. 1.
Das Büro Echenseher steift richtig fest, dass in der Josef-ReirKfl-Sfraße der Mischwasserkaned
im Bestand bereits überfastet ist. Er ist bei Staritfegen sogss Qberetaut. Folglfch dürfen in ihn

keine zusätzlidien Ehteiturgen vorgenommen werden. Man muss ihn zwingend vorher auf
die erforderliche Kapazität ertüchtigen. BCTeits im Ist-Zustand kommt es bei Starkregen zu
zahlreichen KellerObefflutungen in der Josef-Reind-Straße und auch araßenkanakteckel wer-
den durch senkrecht aufsteigendes Wasser im Kanalschacht auf die Fahrbahn gespült (offenK-
Kanalschacht in der Sbaße!). Dies ist ein Sichertieitsris'to. Das Wasserprobtem betrim ein
Großteil der Anwohner der Josef-Reindl-Strdie sowie des Josef-Att)erstötter-Rings, weil skA
durch den Rückstau des überstauten Kanals in da Josef-Rehdt-Straße audi das Wasser in

Häuser des Josef-Alberstötter-Rings zurückstaut.

Diese Ausführungen sind angesichts der immer täufiger und heftiger auftretenden Starkrege-
nereignissen besondNS bedeutsam. Die Bauleitplanung des Marktes ist in die Zukunft gerich-
tet und muss diese Umstände daher weit in die Zukunft hinein abbilden. Es darf nochmds
daran erirmert werden, dass im Zeitraum 2(X)0-2023 bereits mindestens zwei Jahrtiundertre-

genereignisse m Bayern auftraten. Die Tendenz ist stegend.

Die Annahme von 10 l/s als Drosselabfluss herften wir für zu gering. Das gewählte Nieder-

schlagsereigras und die Jährifchkeit ist nicht bekannt. Ebenso nicht die versiegelte Flache und
das Voliunen der Stawaumkanäte. Auch ist nichl erkennbar, ob der bereits bestehende Stau-

raumkanal in der Josef-Scheibenbogen-Straße an die neuen Stauräume angeschtossCT wer-

den soEI oder ob künftig 10 Vs aus dem bestehenden Stauraumkand und 10 l/s aus den neuem
Stauraumkanafeystem in äen Qberstauten Misdwasserkanal der Josef-Reindl-Straße einge-
leitet werden soll. Dies waren dann 20 S/s.

Ziel bei Baugebieten sollte eine breitflachige und örtliche Entwässerung sein, um Regenwas-
ser - auch unter umweltrechüichen Aspekten - möglrchst schnell wieder dem Wasserkreislauf

zuzuführen.

Die getroffenen Berechnungsannahmen für das geplante Entwässerungssystem sind von der
Gemeinde darzustellen, zu belegen und zu begnxiden. Wain die Stauräume nicht ausrerchen,
dann werden auch die Nachbarn durch das Wasser nachteilig beeinträditigt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 4.1
Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten die
JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik wurde
dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
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fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 101/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15 (Mischwasserkanal),
sowie die wild zufließendenNiederschläge aus den westlichen Einzugsgebieten
eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen Drosselung
derJosef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend ausreichend
erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des Plangebiets
liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer Drosselung von
201/s dem Kanal der Josef-Rein d 1-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden. Vielmehr
werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss entzogen. Trotz
höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum Wegfall der
ungeregelten und ungedrpsselten Abflüsse, was sich positiv auf den
nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.'
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MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR 155 JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4.2.
Lediglrch das Regenwasser wird gedrosselt. Das Schmutzwasser kann und soll nicht gedros-
seit werden. Bei den rd. 50 geplanten Wotmeinheiten kann man von etwa 150 Bewohnern
ausgehen. Im Schnitt faflen pro Person ca. 1301 pro Tag an, also insgesamt rd. 20.000 l/d. In
den Niederschlagsspitzenstunden wurde dies bei einem Starkregeneragnis ungedrosseft in
den direkt ub^stauten Bestandskanal fließen. Audi das Büro E'ichenseher gibt an, dass diesCT
Kand berräs Qberiastet sei. & ist uberstaut, daher darf der Abfluss nicht erhöht wefden. Auch

nidit mit Abwasser.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Einwände
Ja/Nein

Ja

Zu II 4.2.
Eine Betrachtung derAbflussmengen des Schmutzwassers für einen ganzen Tag
führt zu einem irreführenden Vergleich bei Gegenüberstellung mit anfallendem
Niederschlagswasserje Sekunde.
Daher ist der Spitzenstundenverbrauch, umgelegt auf die Einheit Liter pro Sekunde,
anzuwenden, der sich zu etwas mehr als 2 l/s ergibt (genaue Informationen zur
Ermittlung dessen können dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
entnommen werden). Im Vergleich zum Niederschlagswasseraufkommen ist dieser
Wert offensichtlich nachrangig und durch die zuvor beschriebenen
Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich des Fremdzuflusses aus den westlichen
Einzugsgebieten mehr als kompensiert. Der ohnehin nachrangige Einfluss wird durch
die Reduzierung des Plangebiets weiter verringert, da damit die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich reduziert wurde.

Einwand, Bedenken, Anregung

£2.
Auch der Hinweis E.3 (der riditigeiweise dem Wortlaut und Inhalt nach eine Festsetnaig ist)

belegt die RDbtematik:

^ür a/te Bauvorhaben and prüfbare Berechnungen zur Niederschlagswasserbewiti-
gung. zur Bemessung von Versckerungsantagen, RegenwasserüehaniSungsanta^n
sowie tör die Berechnung und Bnhaltung der ggf. vorgegebenen DrosselabflQsse vor-
zulegen.'

Die Gemeinde betreibt hier einen klassischen, unzulässigen Konflikttransfer, obwohl das Er-

schließurK|sprobtem im Bebauungsprian selbst getost werden muss.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 4.3.
Der Punkt 3. in den Hinweisen zum Text wird ersatzlos gestrichen und die
Einwendung berücksichtigt.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 1 55 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwand, Bedenken, Anregung

Die Straßenbreite der Josef-Reindl-Straße und der Josef-Scheibaibogen-Straße betragen je-
weils nur 4,75 m. Da kttiftig durch die zahlreichen neuen Häuser viete Anwohner und Besu-

eher auf den Straßen parken, müssen trotz parkwder Autre WBterhin der Müllwagen, Pdcet-

Ueferoägen, Rettungswagen und Feuerwehr vorbeifahren können. Daher müssen gemäß

RkAttinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) beide Fahrbahnbfeiten auf den Begeg-
nungsfall LKW/R<W ausgelegt werden. Die Fahrbahnen sind gemäß Regefwerk auf eine

Brette von 5,55 m zu verbreitern. Der Gehweg darf nkAt für Ausweichveritehr genutzt werden.

Die akhffite Planung widerspricht dem technischen Regelwerk ind danit dem geftenden

Stand der Technik. Ar^esichts der Vielzahl von Wohnraum und dem damit zusammenhän-

genden ertiebltehen (autobasierten) Verkehr wird die verketvfiche Betastung ertieblich sem.

Entsprechende Beeinträchtigungen auch und gerade auf den Bestandsstraßen sind die Folge.
Hiemnter leiden sovroht die Anlieger in der umliegenden Bestandsbebauung, aber auch die

neuen Bewirfiner des poitentieDen Baugebietes.

Hier sind Verkehrsprobteme vorprogramfriert.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 5.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl.-Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten, was die zusätzliche
prognostizierte Verkehrsbelastung deutlich reduziert.
Die Annahme das durch das Bauleitplanverfahren viele Anwohner und Besucher auf
der Straße parken müssen, kann weder geteilt noch nachvollzogen werden.
Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in derJosef-Reindl-

Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße. Temporär eingeschränkte
Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind inWohnstraßen üblich und
rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier
nicht gegeben.

Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch
künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Eine pauschale Verbreiterung auf 5,55 m würde überdies mit einer erheblichen
Versiegelung, Verlust von Grünflächen bzw. Gehwegbreiten und ggf. Eingriffen in
private Grundstücke einhergehen und steht daher nicht im Verhältnis zur
tatsächlichen Erforderlichkeit.

Der Hinweis, dass der Gehweg nicht für Ausweichverkehr genutzt werden darf, ist
korrekt. DieGehwege sind baulich und funktional ausschließlich dem
Fußgängerverkehr gewidmet.

Erschließun s lanun im Plan ebiet

Die Planung der Erschließungsstraßen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
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erfolgt auf Grundlage der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06). Die
Straßen im Baugebiet werden als Wohnstraßen eingestuft. In diesem Rahmen sind
die geplanten Straßenquerschnitte wie folgt ausgestaltet:
Die Straßenraumbreiten derWohnstraßen betragen mindestens 5,5 m und
orientieren sich somit an den Regelquerschnitten nach RAStOG.
Die geplante Sammelstraße, die insbesondere auch derAnbindungvon
landwirtschaftlichen Nutzungen und Feldzufahrten dient, wird mit einer Breite von
mindestens 6, 0 m ausgelegt. Hier ist ein Begegnungsverkehr zwischen Lkw und Pkw
dauerhaft gewährleistet.
Die inneren Stichstraßen des Baugebietes sind hingegen nicht auf regelmäßigen
Begegnungsverkehr zwischen Lkw und Pkw ausgelegt. Aufgrund ihrer
Erschließungsfunktion und der geringen Verkehrsstärken wird hier ein
Begegnungsverkehr zwischen zwei Pkw (mindestens 4,75 m) als ausreichend
erachtet. Dies entspricht dem Stand der Technik, der üblichen Erschließungspraxis
in Wohngebieten und dem Grundsatz zum sparsamen Umgang mit Grund und
Boden^

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja ^
Zudem bestehen erhebliche Bedenken an der funktionierenden Erschließung innerhalb des

Rangetoietes.

Das Bauget»^ rrit 50 Wohneinhaten sotl nur über die Josef-Reindi-^raße erechlossen wer-
den; Sackgasse. Ab der Abzweigung zur Josef-Maria-Lutz-Straße steht im ganzen Siecaungs-
gebiet (AKbestand ca. 86 Wohnemhetten und l\teubaugebiet ca.50 Wohneinheften) nw eän
Rettungsweg zur Verfügung. Ein zweiter Rettungsweg über die Gabelsbergerstraße ist daher
zwingend einzuplanen. Das Baugebiet sollte - wie in anderen Konwnunen üblich - über TMW
Straßen ̂ schlössen weiden (Josef-Reindl-Straße und die Gabelsbergerstraße), auch um die

Verkehre aufcuteilen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 6.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert, da die FI. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach vollständig aus dem Geltungsbereich genommen wurde.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten und damit verbunden
auch der Quell- und Zielverkehr. Unabhängig davon wird auf das im Rahmen der
Bauleitplanung erstellte Verkehrsgutachten verwiesen, dass das Plangebiet vorder
Reduzierung berücksichtigt. Selbst für diesen Fall wurde bestätigt, dass aufgrund der
geringen Verkehrsmengen sowohl die Josef-Reindl-Straße als auch die
Knotenpunkte der Josef-Reindl-Straße mit der Josef-Maria-Lutz und der
Wendenstraße ausreichend leistungsfähig sind.
"Rettungswege" sind ein Terminus aus dem Bauordnungsrecht, beziehen sich auf
Gebäude und lassen sich auf Fragen der öffentlichen Erschließung nicht anwenden.
Vielmehr gilt hier die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RaSt 06).
Ein zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist weder vorgeschrieben
noch erforderlich oder üblich. Baugebiete werden häufig über eine Straße
angebunden, um Durchgangsverkehr zu vermeiden.
Eine zusätzliche Erschließung über die Gabelsbergerstraße ist aufgrund der
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Einwände
Ja/Nein

Ja

topographischen Begebenheiten und der fehlenden Verfügbarkeit erforderlicher
Grundstücke nicht möglich.

Einwand, Bedenken, Anregung

7,

Es sind keine Parkplätze für Besucher vorgesehen. Besucher parken auf dem Gehw^ bzw.

auf der Fahrbahn. Dieses absehbare Parkverhalten steBt eine Gefahr für Fußgänger und
spielende Kinder dar, wenn auf dem Gehweg g^arkt wrd; bei Parken tvebw dem Gehweg

und damit auf der Fahrbahn verengen sich die Fahfbdinen zusätzlch und es kommt zur Be-

hinderung der Sicherheit und Lefchtigkeit des fließenden Verkervs. Bei rd. SOWohneinhe'rten

ist von erhebfichem Besucherverkehr auszugeben, dafir sind entsprechende Parkfiachen vor-

zusehen. In den beiden Teilen des geplanten l'teubaugebietes sind deshalb zusfitdichje 15

Besucherparkplätze im öffentlichen Bererch anzulegen. Aixtemfalte werden die Bewohner und

Besucher auf die Josef-Scheibenbogen-Straße, (fie Josef-Reind-Straße, den Josef-Afcerstö-

tter-Füng und die Sfraße Im Straßengmnd ausweichCT und dort ihre PtW abstellen. Das hätte

zur Folge, dass es dort vermehrt zu EngsteBsn und Verkehrsbehndemngen käme. Dies betrifft

die Bnwendungsführer unmittdbar.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 7.

Das Parken auf dem Gehweg ist nach Straßenverkehrsordnung verboten und nicht
auf der Ebene der Baulettplanung zu regeln. Inwieweit das Parken entlang der
Fahrbahn zulässig ist, regelt ebenfalls die Straßenverkehrsordnung. Rechtswidriges
Verhalten als "absehbar" vorauszusetzen ist nicht nachvollziehbar. Die "Sicherheit
und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs" ist eine Anforderung an
Hauptverkehrsstraßen. In Wohnstraßen liegt der Fokus auf der Sicherheit der
schwächeren Verkehrsteilnehmer - insbesondere Fußgänger, Radfahrer und Kinder.
Insofern ist die Zielsetzung nicht die Leichtigkeit des fließenden Verkehrs aufrecht zu
erhalten und hohe Geschwindigkeiten des motorisierten Individualverkehrs zu
ermöglichen, sondern Geschwindigkeiten zu drosseln und die
Aufmerksamkeitsschwelle der Kraftfahrer zu erhöhen.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten erheblich, was die
prognostizierte Verkehrsbelastung deutlich reduziert.
Die in der Stellungnahme getätigte Aussage, dass mit erheblichem Besucherverkehr
zu rechnen ist, kann nicht nachvollzogen werden. Ebenso wenig die Behauptung,
dass die Bewohner und Besucher auf die umliegenden Straßen zurAbstellung ihrer
Pkw ausweichen werden.

Die Sicherstellung der notwendigen Anzahl an Stellplätzen erfolgt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens auf Grundstücksebene unter Beachtung der in diesem
Bauleitplanverfahren getroffenen Festsetzungen zu Stellplätzen und Garagen sowie
der gemeindlichen Steltplatzsatzung. In der Stellplatzsatzung sind die
Anforderungen für das gesamte Gemeindegebiet geregelt und Baugebiete
vergleichbarer Bebauungsdichte in großer Anzahl vorhanden. In der
Stellplatzsatzungsind Regelungen zur Herstellung von Besucherstellplätzen
getroffen.
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Ja/Nein

Ja
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Der in der Einwendung genannten Zahl von 30 Besucherstellplätzen entbehrt zudem
jeglicher objektiven Beurteilungsgrundlage. Regelwerke oder einschlägige
Fachliteratur zur Höhe der Zahl wurden nicht genannt.

Einwand, Bedenken, Anregung

Die aktuelle SteBplatzsatzung des Marktes ist anzuwenden. Hier müssen für jedes Wohnteus
mindestens zwei Stellplätze, die recht gefangen sind, eingeplant werden. Bei weten Häusern
ist nur em Stellplatz frei und einer gefangen (zugeparkt). Dies wird dazu führen, dass auch die
Anwohner in beiden Straßen auf der Fahrbahn parken werden.

Die Festsetzimg 32. widerspricht der gültigen SteUplatzsatzung und läuft deren Zweck gerade
zuwider. Hier ist eine andere planerische Lösung zu fmden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 8.
Die Festsetzungen unter Punkt 3. 2 regeln die Zulässigkeit des Stauraums vor
Garagen und überdachter Stellplätze (gefangener Stellplatz) als nicht überdachter
Stellplatz. Die Zulässigkeit gefangenen Stellplätze ist dabei auf ausgesuchte
Parzellen mitZulässigkeitvon untergeordneten Einliegerwohnungen sowie der
Einzelhausbebauung mit Gartenhofhäusern (kleine Einfamilienhäuser mit
eingeschossigem Grenzanbau) beschränkt.
Die Stellplatzsatzung des Marktes Wolnzach ist im Übrigen anzuwenden.
Zur Be ründun
Gemäß § l Abs. 3 BauGB obliegt es der Gemeinde, die städtebauliche Entwicklung in
eigener Verantwortung zu steuern. Im Rahmen dieser kommunalen Planungshoheit
kann die Gemeinde im Bebauungsplan Festsetzungen zurStellplatzsituation treffen
- einschließlich Art, Anzahl und Ausgestaltung der Stellplätze - solange die
Grundsätze des Bauplanungsrechts sowie die Vorgaben des Landesrechts beachtet
werden.

Nach Art. 47 BayBO (Bayerische Bauordnung) sind bei der Errichtung baulicher
Anlagen Stellplätze "in angemessenem Umfang" herzustellen. Weder die BayBO
noch eine allgemeingültige Vorschrift verbietet jedoch dieAnrechenbarkeitsog.
"gefangener Stellplätze" - a[so solcher, bei denen ein Fahrzeug vor einem
Garagenstellplatz abgestellt wird.
Die Anrechnung dieser Stellplätze fördert eine flächen- und ressourcenschonende
Entwicklung, indem zusätzliche versiegelte Flächen für weitere Stellplätze und somit
eine unnötige Ausweitung vermieden werden können.
Zudem ist in Einfamilienhaus- oder Doppelhausgebieten regelmäßig davon
auszugeben, dass die Nutzungder gefangenen Stellplätze durch die jeweiligen
Eigentümer geregelt und abgestimmt wird, sodass eine Einschränkung der
Nutzbarkeit nicht schwerwiegend ins Gewicht fällt und eine praktikable Nutzung
möglich ist. Die Zulässigkeitvon gefangenen Stellplätzen führt dabei nicht zwingend
zur vorgeschriebenen Herstellung dieser, sondern ermöglicht den Bauwerber eine
eigenständige Entscheidung in Rahmen der Festsetzungen.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

9,

Ehe mögliche Bebauung muss vorallem entlang der Josef-Reindl-Straße auf dem Höhenni-

veau üer Fahrbahn der Josef-Remdl-Straße erfolgen. Der Erdhang ist im Berach der htehrfa-

milienhäuser und des Spielplatzes auf Fahrbahnniveau der Josef-Reindl-Straße abzufragen,
um die drekt angrenzenden Bestandswohngebaude vor aner massiven htöhenentwicklung

der neuen Gebäude zu schonen. Anderenfalls droht eine erhebliche Verunstaltung des Stadt-
bitdes.

Die Tiefgaragen der Mehrfamaienhäuser sind im Erdreich unterhalb des dirdrten Fahrbahnni-

veaus der Josef-Reindi-Straße zu emchten, anderrrfalte entsteht dort ein vierstöckiges Haus
(Das Kellergeschoss füngiert quasi als EG + 2 bewohnte Volgeschosse + Penttwjse).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Einwände
Ja/Nein

Ja

Zu II 9.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich
herausgenommen. Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen. Die
geplante Mehrfamilienhausbebauung entfällt hierbei vollständig. Die Festsetzungen
unter Punkt 2.7 Unterirdische Bauwerke entfallen ersatzlos.

Einwand, Bedenken, Anregung

10.

Die Mehrfamilienhäuser mit Penthouse-Charakter sind untypisch fQr die Wohngegend, in der
es nur Satteldächer gibt. Sie stellen ein dreistöckiges Haus dar und beeintrachtqen die Be-
standsgebäude massiv nachteilig. Es sind DoppeBiäuser vwzusehen oder Mehrfamilienhäu-

ser mit einem Satteidach.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 10.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl.-Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen. Die geplante
Mehrfamilienhausbebauung entfällt hierbei vollständig.
Infolge dieserÄnderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

IL
Der SptBtplatz ist mit einer dichten Hecke rundum emzugrünen und mit großkronigen Laub-
bäumen dicht zu bepflanzen. Vor dem Spielplatz und auf der Seite d^ Spielpfatees ist kein
Gehweg geplant Aufgrund des Verkehre von 150 Anwohnern und BesuchCTi ist auch auf der
s0dlk±en Seite dw Josef-Reindl-Straße ein Gehweg zu emcMen, damit der Spielplalz skäwr

erreicht werden kann.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu II 11.
Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Verkleinerung des Plangebietes und
Überplanung wesentlicher Teile hat sich für den geplanten Spielplatz eine neue
Situierung ergeben. Der Spielplatz orientiert sich nun nach Süden zum Ortsrand,
eine starke Verkehrsbelastung der nordwestlich und nordöstlich gelegenen Straßen
ist nicht gegeben. Im Bereich des Spielplatzes sind zahlreiche zu pflanzende Bäume
zeichnerisch festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt eine textliche Festsetzung, dass der
Spielplatz fachgerecht mitstandortgerechten Laubgehölzen zu begrünen ist(keine
Giftpflanzen).
Mit der neuen Lage und den getroffenen Festsetzungen sind die bauleitplanerischen
Voraussetzungen zur Schaffung eines geeignetes Spielplatzes gegeben, eine
detaillierte Planung erfolgt im Zuge der Erschließungsplanung. Weitere Änderungen
sind nicht veranlasst. .

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

12.
Entlang der Josef-Reindl-Straße ist ein breiter Grünstrafen anzutegen, um die Bestandsbe-
bauung von den neuen Wohngebäuden abzuschirmen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer - Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu II 12.
Aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Verkleinerung des Plangebietes und
Überplanung wesentlicher Teile ergibt sich eine deutliche Verringerung der durch die
Planung ausgelösten Verkehrsbelastung in der Josef-Reindl-Straße. Die Anlage eines
breiten Grünstreifens zur Abschirmung der Bestandsbebauung wird daher nicht für
erforderlich gehalten. Eine diesbezügliche Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

13,

Hinzu kommt:

Die Erschließung für dai B-Pfan Nr. 114 ̂ m Straßefgrund" wurde von den 5 Anliegern der

Josef-Scheibenbogen-Str- bezaW, wobei die Schlussabrechnung noch nicht gestellt ist. Bei

Umsetzung des gepfanten Baugebiets werden von der gleichen Straße weitere Gmndstücke

erschlossen und unteriiegen der Beitragspflcht Je nach dem Zeitpunkt des Entstehens der

sachlichen Beitragspflicht wurden die neuen Baugiundstücke nicht für die bereits vorhandene

Erschließung mitzählen, obwoM die Gnmdstücke über die gleiche Erechließungsanlage er-
schlossCT sind und einai wertretevanten Vorteil erfahren.

Sofern die Planung umgesetzt wird ist daher sichefzustellen, dass die entsprechenden Bau-

parzellen auch bzgl. us noch nicht schlussabgerechneten ErscMießungsanalgen im Bestand

an den Erschließungskosten beteiligt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Einwände

Ja/Nein

Ja

Zu II 13.

Die Prüfung bzw. Festlegung der genannten Erschließungskosten ist nicht
Bestandteil der Bauleitplanung. Für das betreffende Vorhaben wurde ein privater
Erschließungsträger eingesetzt. Die Anlieger sind über eine vertraglich geregelte
Kostenerstattungsvereinbarung an den Erschließungskosten beteiligt. Aus der
Stellungnahme ergibt sich somit keine Veranlassun zur Änderung der Planung.

Einwand, Bedenken, Anregung

u,

Hinajweisen ist auf Folgendes:

14. 1.

Der Bebauungsplan trifft eine zeichnerische Festsetzung zu den GmndstQckszufahrten - al-

lerdings nicht für jedes Baugrundstuck. Ues ist nteht nachvollziehbar. Wenn der Markt die

Notwendigkeit für eine Festsetzung der Zufahrt für jedes Grundstück erkennt, so sollte dies

bei jedem Baugrundstück erfolgen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 14. und 14. 1.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert. Anpassungen der
Festsetzungen wurden vorgenommen. Die geplanten Festsetzungen zu
Grundstückszufahrten entfallen hierbei vollständig.
Infolge dieser Änderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

14.2.

Die Festsetzung

jmvate Verkehrsiläche besonderer Zweckbestinvning:
Vefkehrs/lächen. BegfestyQn undZuwegungen'

Ist umwrksam und in cNeser Fonn ractl von § 9 BauGB gedeckt. Es f^rft die Angabe des

konkreten besorxteren Zwecks.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 14.2.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert. Anpassungen der
Festsetzungen wurden vorgenommen. Die geplanten privaten Verkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung: Verkehrsflächen, Begleitgrün und Zuwegungen
entfallen hierbei vollständig.
Infolge dieser Änderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 14.3.
Der vermeintlfche Hinweis E.7.

J=ar alle Bauvorhaben im Bereich der Paizellen Nr. 4 bis Nr. 7, Nr. 14 tss Nr. 26, Nr.
29 bis Nr. 32 sowie Nr. 35 ist ein quaßSaefter FfeitlSchengestaltung^lan mit den Bau-

vorlagen einzurewtien'

ist dem Wortlaut nach eine Festsetzung. Diese Festsetzung ist nicht durch den abschfießen-

den Katalog des § 9 BauGB gededd. Die Fofdenmg nach einem Freiflächengestaltungsptan
kann scWussendik^i nur die Baugenehmigungsbehörde stellen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 14.3.
Der Punkt 7. unter Hinweise durch Text wird vollständig gestrichen.
Infolge dieser Änderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 1 55 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwand, Bedenken, Anregung

U.4.

In Ziff. 2.7. der Festsetzung öffnet der Markt Tür und Tor dafür, dass Tiefgaraflen - mithin
großflächige, grundflächenretevante Antegen überhaupt nicht zur Grundftäche zählen sdten.

Damit werüen diese Grundstücke besser gestellt und ungleich behandelt im Verhältnis zu

Grundstücken mit Garden und Stellplätzen, da dort Grundfläche II zu beriickschtigffi ist

Zudem eriaiAt der zitierte § 19 Abs.4 S. 1 BauNVO keinen Verzrcht auf die Araechnung von
Grundflächen Diese Festsetzung ist unwirksam. Die wurde auch dazu führen, dass die ge-
samte Grundfläche - ohne jedweden Abzug für die Tiefgarage - für das Restgrundstück zss
Verfügung steht Es wird hier versucht, die Bebauung rraamal verdicttet und htensiv zu ge-
staltwi. Dieses passt weder in die Umgebungsbebauung, noch zur in der Gemeinde vortian-
defien Siedlungsstruktur.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 14.4.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die FI. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen. Die geplante
Mehrfamilienhausbebauungund der damit verbundene Punkt 2. 7 Unterirdische
Bauwerke der Festsetzungen entfällt hierbei vollständig.
Infolge dieser Änderung ist die Stellungnahme gegenstandslos.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

^.
Unabhängig davon sind die zum vwliegenden Bebauungsplanentwurf gefassten Gemande-
ratsbeschlüsse unwirksam. Ba der Beschlussfassung war Herr GRM Dr. Geistinger nkAt be-
teiligt, ja nicht einmal zur Sitzung geladen worden. Herr Dr. Geislinger hatte zwar seinen Ruck-
tritt aus dem Gemeinderat angekündigt, wird jedoch erst in cter Gemeinderatssitzui^ am
12.09.2024 formal entlassen. Insofern hatten ihm sämäfche Unteriagen, sowie die Steungs-
einladung ordnungsgemäß zugehen müssen. Der vorsätzliche Ausschluss war rechtswidrig
und führt zur Unwirksamkeit der gefassten Beschlüsse.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu II 15.
Eine Prüfung der angesprochenen Thematik erfolgte bereits durch die zuständigen
Fachbehörden. Sowohl die Staatsregierung als auch die Regierung von Oberbayern
und das Landratsamt Pfaffenhofen a.d. llm konnten im Verfahren kein rechtswidriges
Verhalten des Marktes Wolnzach feststellen.
Nach Einschätzung der Aufsichtsbehörden bestehen keine rechtlichen Zweifel an der
Wirksamkeit der Beschlussfassung im Gemeinderat.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Seite 28 von 182



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR 155 .JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

11L
Die von uns vertretenen Mandanten stehen mit Biren Bedenken und Einwenifangen gegen das

geplante, vöBig QbenSmensionierte Baugebiet nicht allein.

Zur Gemeinderatssitzung, in der der Aufstedungsbeschluss gefasst wurde, haben rund 125
Anwohner der Jos^-Reimfl-Straße, Josef-AlbCTst^ter-Fäng, Am Straßergrund, Josef-Schei-

benbogen-Straße eine UnteTschriftenaktton gegen eine masshre Bebauung unterschrieben.
Hierauf wurde bcher mhaftlkA nrcht reagiert, sondern diefrQhzeitige ÖffenUchkeftsbeteiligung
zum Bebauungsplan gestotet Gerade auf die beü-offenen AnBegffl- vor Ort ist besondere
Rücksicht zu nehmen. Gerade diese müssen mit den erheblKhen Nachteilen in der Zukunft

leben.

IV,

Wir

beantragen

eine Übersendung der Abwägung zu imserer Steflungnahme.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu III.
Die Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen.
Die in der Stellungnahme unter III. genannte Unterschriftenaktion wurde vom Markt
Wolnzach gesichtet und gewürdigt und wird in diesem Verfahrensschritt mit allen
eingegangenen Stellungnahmen aus der Unterrichtung der Öffentlichkeit, die in der
Zeit vom 19. 12. 2022 bis 13. 01.2023 stattgefunden hat, behandelt.
Zu IV.
Der Stellungnahme folgend wird die Abwägung zur Stellungnahme entsprechend an
die anwaltliche Vertretung versendet.
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200
p

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja
UatertChriHcn-Aktton

(sqjea chic *na»b'»' uwd »t'nlichtetf Ifcttxwuu^iiBi t(f(.'»tlict<"ii knd< <f<rjiin»l-Rctn<lt-
StniS? and dtrJaäcf-Jitfhcibrnüttxfft^ti-*»« (Brtntuiro^ptm N M<lu*ef*
Scti^builwaea-Sirtttv") i» Wdlnitia.b

ftw tirt>ftcn«!a- wm Xtnrkt ̂ MniuKA ̂ epUimf dich*»' B<bau s Mitl }kfchrfiun(1ieafdu'<e»n ai&-

.( .e.Kna^^w »/ss. . .
lii.T <>8,(»t<sidcii>c K»»»t tka iosrl-Rcutdt-Sttafli: »OBi kici Stisi<n:eto '"l 'sc^e Ü2B;'
wtttloi »l«; K<nd4wkct 'itpBli uixl tStUft.i!»titä;e (Aaarftuict. Gtei twga» mu&»

wtnfcn. i'>^ ftbcrti.'iu'K wei«n* llt>u*cf6»i Scsi Siänut !»n{artfSfta!"i4-a> »erada t<dfltttfttö rfeft
Säiiifr As- Anat atmädbia wärttai (nil», '*'n. !dn<t xlle Kttsiäi auf tiss nwc Baigu&aei »Is

.AäieiiüasAoAen aisiKiilescitL Ois jftnptai Aawohn«n' der J<Md'-%)e!a^-Sire8c, '

A KasiäiitK-^Rg. Iro Süaflctisntfld, Jutcf-Sclitfibctilte^duStnttc dllrfcn iitfeht an lätn Kw
bctettiß» »aade».

iMutatHbovitt .s*?rMKch«w»*!ri<w»lindBrittScf" ' '' .

«stciajeta!l abertauet ist*

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich.

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach entfällt durch die Überplanungund
Reduzierung des Geltungsbereichs vollständig.

Zu l.
Mischwasserkanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen dazu sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
zu entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebietgedrosseltund nachgelagertüberdasim
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehrwerden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschla s aus diesen Flächen eine weitere
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Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Ein möglicher Umbau des bestehenden Kanals außerhalb des Geltungsbereichs
sowie die damit verbundene Kostenverteilung liegen außerhalb des
Regelungsinhalts des Bebauungsplans.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

RK-hl j. ^» viel ft ww H- tf rinn
ü- ( cft bvfWu, /titUK.iUl'dCAitetivi o- ~ ».ewfdtt
kotanil' . f' ö» ' Vcnic. it ro saiB anft

und -n -s »wte <*ttr »i
^'d sri!

sxy.if

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Der Versiegeln ngsgrad wird mit der festgesetzten Grundflächenzahl (GRZ) geregelt
und ist mit 0,35 bzw. 0,4 zwar teilweise an der Obergrenze der Orientierungswerte
wird jedoch damit dem Grundsatz der flächensparenden Siedlungsentwicklung
gerecht. Eine Versickerung von Niederschlagswasser ist aufgrund der
Bodenverhältnisse nicht oder nur bedingt möglich, weshalb die Ableitung von
anfallenden Oberflächenwasser über einen neu zu errichtenden Regenwasserkanal
erfolgt. Dadurch ist die ordnungsgemäße Entwässerung von Oberflächenwasser
sichergestellt.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und reduziert. Die Fl.-
Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem Geltungsbereich
herausgenommen.

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu

Umweltverträ lichkeits rüfun
Zu vorliegendem Bebauungsplan ist keine "Umweltverträglichkeitsprüfung",
sondern eine "Umweltprüfung" erforderlich.
Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr führt dazu aus:
"Mit der Änderung des Baugesetzbuches im Jahr 2004 wurde für alle Bauleitpläne eine
Umweltprüfung eingeführt. Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen des Bauleitplans auf die verschiedenen Schutzgüter (Tiere,
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, biologische Vielfalt, Landschaft, Mensch, Kultur-
und Sachgüter) und mögliche Wechselwirkungen zu ermitteln. Das Ergebnis wird im
Umweltbericht... beschrieben und bewertet."
Der Umweltbericht hat als separater Bestandteil der Begründung am bisherigen
Bauleitplanverfahren teilgenommen und wird auf Basis der eingegangenen
Stellungnahmen sowie der Überarbeitung des Geltungsbereichs geringfügig ergänzt
oderangepasst. Die in der Stellungnahme geforderte
"Umweltverträglichkeitsprüfung" ist daher nicht vorgesehen.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

t h

£tl -n '. d

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl.-Nr. 1223 der Gemarkung Wotnzach wurde vollständig aus dem .
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich. Zudem ist die erforderliche Anzahl an Stellplätzen auf den
jeweiligen Baugrundstücken nachzuweisen. Eine erhebliche zusätzliche Belastung
der Josef-Reindl-Straße wird daher nicht erwartet.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

OrtAe» teriAid wmten, <*KT n»^ «n w>*art t)tt!i^^

Ofe iwgf^BBC NcunBweuUflg *a B«j|g(!tiiBts In dScaw t <w " . < , uod mit dem
8effaiW Ünijjriffi><cic(rttm^TOtl$ nbnrt^&vmfnlfU. AcinAwiiUtficniiitSwm'
ttett§t3b&itt< touO <vnHKCTeW»<fem»i^dwv<iml>iA(^^

aUfettite (»«(jiWwaaEne B«ui»»dte nodi in «ncn» sUdtcb»iUch rtlumlklttw ZuuamwadMtt^
nrit ten feis&orfaei» S>cdliN<,ri»Breteh »tnh«t nw». <Jw Si dJiun»d»c»tiich ffiiddo »bnadin*
fo4cnA<iiBcnbopi»diarwn(crt wild. Dies ii»(fl lici dtäft efttmnai NcuptiinHngn*(*ita>e}tt

Swhtmchtaiir' ^

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 4.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich.

Das Verfahren wird nicht wie in der Stellungnahme beschrieben nach §13b BguGB
aufgestellt, sondern im Regelverfahren nach §2 BauGB ff. Die geplante Bebauung
schließt an einen Siedlungszusammenhang an, nutzt zudem vorhandenen
Erschließungsanlagen und rundet den Ortsrand sinnvoll ab.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

^.^- i. hier in der J f-Reindl-St aBe ist der Rückstau
^ immer mehr Be uung, die Grenze fet öberschritten.

rdgeschoss rechte Seite wrr? Haus; der Ablauf vom
Hauswirtschsftsraumundwnder arage wurden mitdenwede
abgesperrt, sonst würris das V. asser bei Starkre^n m das
Erdgesühoss taufen. Vor <ter Garase befindet sfch «n Abteufgitter
Durch diese ^" rrung drückt das Wasser vor er Garage entlang

Ablaufs re am Haussoctel entlang.
Erc. Seite vom Haus befindet s? ein zweiter ̂ »lauf,

m Bad und dem WC verbunden ist Bei Staikr ' t druckt
und m WC hoch.

eineEmpfa nocfiesere

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

l(i**flt.

 

in« Notwa<iif«gMt nodi <^ eau^b« »uauwriMft. »U dto
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Ab der JD^-»Awi34i^ ̂lirtte k»h ewener fettun®^
bci tt. lSOWäAi»/*dlBn.ftwlt« r»erttntefi»!

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu
Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Verkehrsbelastun

Auszug Anlage zum Bebauungsplan "Verkehrsuntersuchung", Büro INOVAPLAN
GmbH, 76131 Karlsruhe, vom 04. 04.2024:
"Insgesamt ist davon auszugeben, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch den
Neubau gut vom bestehenden Verkehrsnetz aufgenommen werden kann und somit
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keine zusätzlichen verkehrtichen Maßnahmen durch das Vorhaben notwendig werden.
Aus verkehrlicher Sicht kann demnach der Realisierung des geplanten Vorhabens
zugestimmt werden."
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans überarbeitet und
entsprechend reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig
aus dem Geltungsbereich herausgenommen. -lnfolge dessen reduziert sich die Anzahl
der Wohneinheiten erheblich, was die prognostizierte zusätzliche Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße
Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich. Die derzeitige Planung sieht lediglich Einzelhaus- bzw.
Doppelhausbebauung mit Satteldach im gesamten Plangebietvor, wo im ersten
Zuge noch höhere Wandhöhen südlich der Josef-Reindl-Straße zugelassen waren.
Die Festsetzungen zur Höhe entsprechen einer normalen Einfamilien- und
Doppelhausbebauung.

Rettun swe

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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201
PrivatDersonen:

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

unsere Einwendungen richten sich gegen:
Flächennirtzungsplan Josef-ScheIbenbogen-Straße und gegen Bebauungsplan Nr. 155 Josef-Scheibenbogen-Straße

Usere Bedenken richten sich gegen den geplanten Umfang (Anzahl der
Wohneinheiten) der Baumaßnahmen. Teilweise sind auch die GebäudehBhen unserer Ansicht nach übertrieben hoch.

Die verkehrstechnische Anbindung Ist jetzt schon bedenklich. Insbesondere die Probleme mit normalem
Straßenverkehr, Rettungsfahrzeuge und Feuerwehr werden unserer Meinung nach erheblich zunehmen, da dieses
Gebiet nur über die Josef-Rindl-Straße erreichbar ist.

Weiter sehen wir eine massw erhöhte Gefahr bei Starkregen. Teilweise werden jetzt schon mangels Aufnahmekapazität
der Kanalisation Keller geflutet und Straßen überschwemmt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

DieStellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Umfan Baumaßnahmen

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich. Die derzeitige Planung sieht lediglich Einzelhaus- bzw.
Doppelhausbebauung mit Satteldach im gesamten Plangebietvor, wo im ersten
Zuge noch höhere Wandhöhen südlich der Josef-Reindl-Straße zugelassen waren.
Die Festsetzungen zur Höhe entsprechen einer normalen Einfamilien- und
Doppelhausbebauung.

Verkehrsbelastun

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert, da die Fl.-Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach vollständig aus dem Geltungsbereich genommen wurde.
Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten und damit verbunden
auch der Quell- und Zielverkehr. Unabhängig davon wird auf das im Rahmen der
Bauleitplanung erstellte Verkehrsgutachten verwiesen, dass das Plangebiet vor der
Reduzierung berücksichtigt. Selbst für diesen Fall wurde bestätigt, dass aufgrund der
geringen Verkehrsmengen sowohl die Josef-Reindl-Straße als auch die
Knotenpunkte der Josef-Reindl-Straße mit der Josef-Maria-Lutz und der
Wendenstraße ausreichend leistungsfähig sind.

Aufnahmeka azität Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzo en. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
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Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlagsaus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja
hknnit erhebe ich Einwendungen gegen den Bebauungsplan Nr. 155 und dem dazugdiörigen
Flachcnnubcudgsplan.

Meine Einwtode:

l. Verkeknbelastung
Emc Mehrung des Vericehrs um 60 % kann die Josef-Remdl-Straßc nicht aufnehmen, da viele jetzt
schon paricende Fahracuge den Verkehr behindern.
Bereits jetzt wurden Parkverbotszonen ausgewiesen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu l.
Verkehrsbelastun

Auszug Anlage zu m Bebauungsplan "Verkehrsuntersuchung", Büro INOVAPLAN
GmbH, 76131 Karlsruhe, vom 04. 04.2024:
"Insgesamt ist davon auszugeben, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch den
Neubau gut vom bestehenden Verkehrsnetz aufgenommen werden kann und somit
keine zusätzlichen verkehrlichen Maßnahmen durch das Vorhaben notwendig werden.
Aus verkehrlicher Sicht kann demnach der Realisierung des geplanten Vorhabens
zugestimmt werden."
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans überarbeitet und
entsprechend reduziert. Die Fl.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig
aus dem Geltungsbereich herausgenommen. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl
der Wohneinheiten erheblich, was die prognostizierte zusätzliche Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Einwände

Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

2. Kanal
Eine Kanalerschließung Ober den fltwTstauten Kaiial Josef-Reindl-Steaße ist nicht mBglich.
Der Kanal in der Joscf-Remdl-Straße ist bereits staric ausgelastet und kann se\bst bei einer
gedrosselten Einleitung keine weiteren Abwässer aufiiehnen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet edrosselt und nachgelagert über das im
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Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Ab der Josef-isfaria-Lute-Straße fehlt ein zweiter Rettungsweg fllr FeuNwehr und Rettungsdienst
bei ca. 150 Wohneinheiten.
Em zweiter Rcttungswcg Ober die Gabelsbergerstraßeist zwingend CTforderiich.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Rettun swe

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 4. FUchnuutcungäplan . " .
Eine Bebauung in dem Bereich wuide bcwits mehrfach von Lu
abgelehntEs pbt keine neuen Fakten, die eine Ändenmg rechtfertigen worden.
Es'gibl keine Notwendigkeit, zusätzliche Baugebif

Baugebicte durch Glandei8asse, Wohnen an der Wolnzach, Schlachterstraße und Preysingstraße
vorhanden sind.

Aufgrund dieser Punkte bitte ich darum, die Planungen zu Überdenken und entsjwechcnd
anzupassen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 4.
Änderun Flächennutzun s lan
Siehe Abwägung zu den Stellungnahmen zurÄnderung des Flächennutzugsplans.
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203

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Hiermit erhebe ich folgende Einwendungen sowohl den Flächennutzungsplan wie den
Bebauungsplan betreffend:

. Es besteht meiner Ansicht nach keine Notwendigkeit für ein weiteres Bebauungsgebiet
neben den Gebieten Glandergassleiten, Wohnen an der Wotnzach, Schlachterstraße,
Preysingstraße und der Nachverdichtung im Marktkembereich,

. Eine Bebauung wurde von den übergeordneten Behörden bereits abgelehnt. Seither
gibt es keine neuen Erkenntnisse. die diese Ablehnung unwirksam machen würde

. Eine Kanalerschließung ist äußeret kritisch zu sehen Der Kanal der Josef-Reindl.
Straße ist bereits jetzt überiastet

. Es ist keine zweite Zufahrt vorhanden, die als Rettungsweg genutet werden könrrte

. Die Straße verträgt keine Mehrung des Verkehrs, der ist jetzt schon grenzwertig.

. Eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern passt nicht ins Bild

. Die Höhenentwicklung ist mit der Nachbarsbebauung unvereinbar

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu
Ausweisun Bauf lachen

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zurAusweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Ablehnun Behörden:

Die in der Stellungnahme erwähnten übergeordneten Behörden werden weder
konkret benannt noch wird die ablehnende Aussage näher erläutert. Maßgebend für
den Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße"sind nur die im Rahmen
der frühzeitigen Beteiligung getätigte Stellungnahmen der Behörden und Träger
öffentlicher Belange. Diese werden in der Stellungnahme ausführlich behandelt.

Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

Zusammenfassend ergibt sich eine deutliche Verbesserung der Bestandssituation
und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal derJosef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier er ibt sich durch die Drosselun des

Seite 40 von 182



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEriER INGENIEURE GMBH

bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Zweite Zufahrt als Rettun swe

Offenbar liegt hierein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeitfür Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Ve rkehrsf lachen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.

Verkehrsbelastun

Auszug Anlage zum Bebauungsplan "Verkehrsuntersuchung", Büro INOVAPLAN
GmbH, 76131 Karlsruhe, vom 04.04.2024:
"Insgesamt ist davon auszugeben, dass das zusätzliche Verkehrsaufkommen durch den
Neubau gut vom bestehenden Verkehrsnetz aufgenommen werden kann und somit
keine zusätzlichen verkehrlichen Maßnahmen durch das Vorhaben notwendig werden.
Aus verkehrlicher Sicht kann demnach der Realisierung des geplanten Vorhabens
zugestimmt werden."
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans überarbeitet und
entsprechend reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig
aus dem Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl
der Wohneinheiten erheblich, was die zusätzliche prognostizierte Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße
Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Die derzeitige Planung sieht lediglich Einzelhaus- bzw.
Doppelhausbebauung mit Satteldach im gesamten Plangebietvor, wo im ersten
Zuge noch höhere Wandhöhen südlich derJosef-Reindl-Straße zugelassen waren.
Die Festsetzungen zur Höhe entsprechen einer normalen Einfamilien- und
Doppelhausbebauung.
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204

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

fblgaide Aiireguagen. Bedenkm uod Foiderangeß zn BP 155 möchte ich lüemut v<abriagea:

Entwässerung:

Es ist extrem problematisch, ein weiteres Baugebiet in diesem Umfang und in dieser Weise
wie geplant in die Josef Reindl Str. za entwässern.

Der jetzige Kanal steht bei stärkerem Regen im ObCTstaii, Kanaldeckel werden ausgehoben,
Wasser drückt durch die KeUcra'ände und ebeaerdige WCs drohen überzulaiifcn.

Die Feuei-wchr bzw. der Bauhof rücken nach jedem stäAeren Regen aus, um in der J. Remdl
Str. die Kanaldeckel zu kontrolücrcn und einzurichten (zuletzt am 7.8.2024).

Bauhofimtarbeiter "bewachen" den tanzenden Kanaldeckel 7.8.2024
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ÜberstauJ.RcmdlStr. 7.8.2024

Diese Übeistausituation ist seit inindestens 2003 berechnet und bckaani (siehe
Generalentn'ässenmgsplan).

Es gibt auch schon seit 2014 verschiedene Überlegungen ao<> dem Hause Wipfler zur
Ertüchtigung des Kanalsystems Josef-Reindl-Str. niit KosteDschätzungen.

Die jetzigen Überlegungen zur Entnrässenmg für BP155 fußen auf den Berechnungen zum
BP 114 aus den Jahren 2013.

Dieses Zahlenwerk ist - meiner Meinung nach - schon weit ubcifaob und sollte un Hinbück
auf die alctucllen klimatischen Ericemitmsse bonylett neu berechnet werden. Was wir bis
jetzt haben- ist nur ein VORENTWURF zum Entn-ässenmgsbericht vom 4.4.2024.
Warum gibt es Ins heute keinen Eotn'urfzum Entn'ässenmgsbericfat?

Eine zn'eijährige Regenhäufigkeit (a= 0.5) ist mewes Meimmg nach bei emei Ableitung in em
Übeistaugebiet nicht zu rechtfertigen. Andere Gcmemdea sind da schon weiter und versuchen
durch zukunfisgerichtete Amuhmen (höhere Niedeischlägc imd Häufigkeiten) eine
ausreichende Entn'ässenmg auch in der Zukunft zu cireicfaen.

Das neue Baugebiet an der Schribenbogenstryj. Rcinffl Str. inneifaalb des Baugebietes im
Trennsystem zu entm-ässera, ist DMT ein erster Schritt. Wenn jetzt aber nicht die längst
übdfiÜige Beseitigung der Überstausituatioa und Schaffung eines durchgehenden
Trennkanalsi'stems in der Reiadl Straße erfolgt, wasw. dann?
Daraus ergeben sich folgende Fordeningcn:

. Bcseittgung der Überstausituation in der Josef Reindl Straße aif der gesamten
Länge

. Überplannng der gesamten Wasserhydraulik m der J- Reindl Straße samt
Einzugsgebiet unter Zugnmdelegung von aktuellen Wenerdaten

. Annahme von zukunftsgericliteten Werten bei Niederschlag und Haufigfceit von
Regenereigmssen

. Emchtimg eines dnrchgehenden Tnnnlcanalsystems in der J. Reindl Str. mit
direkter Emleituagsmöglichkeit in die Wolnzach

. Einarbeitung eines pauschalen Sicherheitszuschlages von 20 - 30%

Im Übrigen möchte ich auf meine Ausfuhiungen diesbezüglich za BP114 von 2014
vera'eisKi.
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Entwässern n

Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen FI.-Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasstund mit einer
Drosselung von
20 l/sdem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Ortsbüd:

Wie wirkt sich Höhenentwdcklung der Bebauung auf die Ansicht aufWolnzach m
Verlängerung der Josef-Reindl-Str. aiis?

Was ich vemüsse, sind Höhenscünitte in Bezug zu den Bergrücken.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu
Ortsbild

Auf die sensible Lage am Ortsrand wurde im Besonderen durch die getroffenen
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, dem Bezugspunkt für die Wandhöhe
baulicher Anlagen in Meter über Normalhöhennull Fertigfußboden Erdgeschoss
sowie den Festsetzungen zu Grünflächen, Bäume, Sträucher (u. A. Private
Grundstücksflächen zur Ortsrandeingrünung) eine angemessene Gewichtung gelegt
und ein verträglicher städtebaulicher Ansatz gefunden. Die geplante Bebauung tritt
hierbei nicht massiv in Erscheinung, sondern fügt sich in die umgebene Bebauung
ein.

Der höchste Punkt der maßgeblichen Kuppe liegt ca. 1,2 km Richtung Südwesten
und hat eine maximale Höhe von 475 m ü. NHN .(Schlickerberg). In näherem
Zusammenhang befindet sich in ca. 70 m südwestlicher Richtung ein Plateau mit
einer Höhe von ca. 457 m ü NHN. Die Bebauung befindet sich demnach nicht am
höchsten Punkt, sondern liegt lediglich hangaufwärts zur bestehenden Bebauung.
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Mit den festgesetzten Wandhöhen von 6,5 m über Bezugspunkt und einer
Geschossigkeit von maximal zwei Vollgeschossen führt die geplante Bebauung die
bereits vorhandene fort. Zur besseren Veranschaulichung wird in der Begründung
folgende Visualisierung ergänzt:

Isometrie mit Blickrichtung von Südwest

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Verkriir:

Die Straßenve&ehiserschüe&ang über die Josef-Reindl-Straße mit den angenommeaäi

Parametern ist so nicht schlüssig.

lauf in Richtung Wendenstraße Ober die Josef-Reindl-Straße (siehe Abbildung 3). Der ruhende Verkeh-

ist überwiegend auf privaten Ste] platzen In Sruntlstiickseinfahrten untergtbracht. Vereinzelt wird je-
dcch auch auf der Fahrbahn geparkt.

Wenn durch die intensive Bebauung der motorisierte
Indmduah'eikelir staA zunehmen wiirf, muss man
noch viel öfter und länger Slalomfiahrai bzw.
warten.

Welche Lösungen, die in Wolnzach unbesetzt
werden können, kann man uns Anwohnern anbieten.
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Aufgrund der Hanglage und Entfernung werden die Leute den motorisierten
Individualverkehr bevorzugen ,^nüssen".

Der Modal Split mag für PfafiFenIiofen zutrefifen, aber nicht für den BP 155.

Modal Split Bevölkerung Modal Split Besuchende

MIV ÖV Rad Fuß

15%

MIV Rad Fuß

7% 5%

9%
8%

7%

69%
80%

Ich fahre oft die Reindl Straße hoch und lcann bestätigen, es ffbt kaum Rad&hrei, Fußgänger
und einen Ö\ schon gar nicht.

Man soUte realisäscherweise von nahezu 100% Mn' für den Mehn'erkehr durch BP 155
ansetzen.

u niedrig
a setzt

Vfkthrilcl» Wl nnPlmftf
NNNWAnON MKN . ^ tU

^OVWk "<- ""»NWiilXWG

|n$ge t ist »yf Grundlage der geplanten Bebauung ein zusätzlich»; Kfa-Verkebrsaufkomnwn von ca.
310 -Fahrten pro Tag zu erwarten. TabeHe l zeigt die sich ergebenden Auswirkungen auf die Kfz-
Verkthwachfrage differenziert nach verschiedenen Nutzemtengruppen auf. Deren ttgeszeitllche Ver-

teltung Ist ergänzend In Abbildung 10 und Abbildung 11 dargestellt. ^_ unrealistisch

Wohnfläche [WF

Einyuohnende [EW

Wege EW

Verkehrsmittelwahl EW

Kfi-Fahrtan EW

Berechnung

WF (m2"

lEW/(42m'WF)

,} 2 Wege/(EW*24h)

MIV:69X
ÖV:7X
Rad:9%
Fuß:15%

P»TS./Kt7

Ergebnis--

6.0S«)

145

MIV: 320
ÖV:32

Rad: 42
Fu8:70

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu
Verkehr

Die Angabe zu vereinzeltem Parken auf der Fahrbahn entspricht der exemplarischen
Betrachtung der Situation vor Ort. Die Angabe des angenommenen Modal Split
entspricht den Ergebnissen der Studie Mobilität in Deutschland für den Landkreis
Pfaffenhofen. Detailliertere Ergebnisse zum Modal Split sind nicht bekannt. Die
Berechnung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens von 310 Fahrten entspricht dem
angenommenen Modal Split und dem allgemein anerkannten Verfahren nach
Bosserhoff auf das sich die Untersuchung stützt.
Selbst mit angenommenen 400 zusätzlichen Kfz-Fahrten pro Tag entspricht das ca.
40 zusätzlichen Fahrzeugen in der Spitzenstunde (Stunde mit der höchsten
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Belastung des Tages, im Allgemeinen ca. 10% der Tagesbelastung). 40 zusätzliche
Fahrzeuge bedeutet, dass im Schnitt alle 1,5 Minuten ein zusätzliches Fahrzeug die
Straße passiert.
Die Josef-Scheibenbogen-Straße entspricht mit ihren 4,75m Fahrbahnbreite am
ehesten dem Charakter einer Wohnstraße gemäß RASt (Abschnitt 5.2.2, Entwurfsfalt
2. 1 in Bild 26), wenn auch nur mit einseitigem Gehweg. Wohnstraßen bzw. der
zugehörige Entwurfsfall wird fürVerkehrsstärken bis 400 Kfz pro Stunden empfohlen.
Gemäß durchgeführten Verkehrsgutachten geht es um 310 zusätzliche Fahrten pro
Tag. Darüber hinaus sind durch die bestehende Bebauung nicht viele weitere
Fahrten zu erwarten. Die Anzahl der Fahrten pro Stunde bleibt damit also weit unter
der Obergrenze für den Entwurfsfall.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die FI.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich, was die zusätzliche prognostizierte Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

StTaßenmfl^strnktnr:

Die J. Scheibenbogenstr. ist mit 4,75m -viel zu schmal (siehe RAST 06) um den zu
erwartenden Vatelu aufaehmen zu können. Es gab firoher die Planung, parallel zur
bestehientei Scheibenbogenstr. eine zweite Fahrbalm getrenat zu emchtea uad beide als
Einbalmsteaße im Ring\-erkehr zu betreiben. Beide Fahrbahnen getrennt durch einen
Grünstreifen mit einzehien Bäumen, der auch als Parkfläche dienen köamte, würde ein
GehsteiQ)arkeii überflüssig machea.

Mögen diese Überlegungen in die Planungen einfließea.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu
Straßeninfrastruktur

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4, 75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehr von Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-

Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße (siehe hierzu auch die
Verkehrsuntersuchung durch die INOVAPLAN GmbH vom 04.04.2024).
Bei den angesprochenen Straßen handelt sich um keine Durchfahrtsstraßen. Der
Verkehr ist und wird auch künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner
geprägt sei n.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge
(Engstellen) sind in Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine
dauerhafte Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Eine alternative Erschließung wie in der Stellungnahme angesprochen ist aufgrund
dertopographischen Begebenheiten und der fehlenden Verfügbarkeit erforderlicher
Grundstücke nicht möglich.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

auch ich möchte meine Emwendungen gegenober dem o. g. Bebauungsplan dußem.

We gedenkt die Gemeinde uns im unteren und auch äteren Teil der Josef-Reindt-Str. zu schützen gegenüber den
eiwarteten auf uns ajkommendw Beeinträchtigungen?

Zum «inen ist BS offensichUch, dass der Kanal »Or dte W»semengen nidit auswchend et Seit dw ErechNeBwg
^'^^Sbwbogw^r'.'Wß 3xWw« Im Kelter. Wir tatten^auch TO^_^l^^".nl~;j2doch
gTngw'die.e'bfezu'm'Neuteu' dBr'aenannten; Hfluser alteglin^^s^SctenJeW^^m^dM ^^tel^
Ka^"'^s 'dfo'S »fen d«Krt'Uch~WK*(Brft;so dass'bei'Starkregenwtoderholt msiww^ ̂ ^J^^9'

9"W^sol1iS'w9rfen7wenndie*e»rie«]g8 Baugebtet ̂ '^^nj^k*ha&edne,nw"m<18. .^
^^l^^'/je^chten^n^t^d^n den Schacht ktete^^ bi Ofdnuna fet
ici^hef7rmSrdeni/^wii 60 J(rf^ -^ werden, wwn ich noch "«b'"?AII?_mo8tuhen"
Sdi'utare'Bnä;m~enwa'ren mitgroßm Umbauarbeiten Im Haus veriwnden, die sehr kostspielis sind. Wfe hin dte
Gemehida un» in der SSuatton?

Zum amtemn darf Ich auf d» Verkdinwltuatiofl W^^:^^^^^^J^^^}M^^W^
win'. Wfeit'gefetiit'. es TäurvtetBVerkdhreteNnehmer zu a»w;.T??M;"Tl NachteeKe"1; fc"re!^te R"LraS^U?l
^"Ve'rkah'?äwn entepricht IntohierWeiM 'e.nem "ruhigen Woh^bierDtetetzumJe« «'d»^Jbed;nS,*reh

^ vte^'Au^;'dlean^rStn^'parkeaWemtoln_<^
TAbervfete sind sbifäch undnsichtig und dringetn und nötigen sogar, wnn

efri 'V^hi^lnä^'vor'linenwfrMch 30 kmAi einhalt Wird die Gamelndeveiwaltung hier beteptetewetee durch
Qeschwndyretekontroten oder vefkehrtbwuhlgentte MaGnahmen in dar ZukunH dfe Einhattung ttor
Gwchmmfigkea sidierettlten?

VOTUAen Si» mfeh nfcht falsch: Ich habe durchaus VeraUndnis; wwn jwwd, <tor«"«'Ba"8[u^db!Btat *".".,
a^tetau^ wiTAberdtetenn'unddarfdoch nicht zum Nac^
^aw^tungengwd^en'WOTtoIhtoein a^^
La"^to"n^iaugäetefinBn^ und die SfchentoMnfl d»r Qwchwindlgkettsüeschrantamg in
der Zukunft?

h*hab»lhre"Bekannlmachunflen-zur29.-a9niterung-des-flaechennuüui^8pl»n»^<u^tkm^ ^ _^
beba^naapilan8<ir.-155^osef^hea)mbogen-»tr" getown. 5*B^^.^^^el^^",h9^in
TliwnaiS^'Gut, wenn der von Ihnen betchriabene reduziwte WaMembteuftatsacNich ohne Nadrtea (Qrune
Anwohner hnktioniert. Was aber wW dfe Ge»neinde tun, wenn steh unsere Barorchtungen nac
d^Baug8blebbeäiiiyn?6dw mi-den die Bewohnw der aftBran Wuser mM Ihren Soigen und Ängsten von dar
Gemeinde allein gelaifn?

teh bitte Ste, den ErhaH dieses Schreibens schritBich zu bestätigen und meina Fragen zu beantworten.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die FI. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten deutlich.
Zu
Entwässerun
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässern ngskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die Jährlichkeit T=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9, 811/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
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(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
tm Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
201/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
N iederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Verkehr
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten, was die zusätzliche
prognostizierte Verkehrsbelastung deutlich reduziert.
Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in Wohnstraßen üblich und
rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier
nicht gegeben.
Die Planung der Erschließungsstraßen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
erfolgt auf Grundlage der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06). Die
Straßen im Baugebiet werden als Wohnstraßen eingestuft.
Die Einhaltung oder Kontrolle der Geschwindigkeitsbegrenzung
sind nicht Gegenstand der Bauleitplanung.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja kh möchte hiermit Bnspruch zum Bebauungsplan Nr. 155 einlegen.
MUSS den immer mehr Fläche versiegelt werden, was nicht für eine nachhaltige BebauunBS-Entwicklung der Gemeinde
spricht.
Mehr Wohneinheiten bedingen ein Mehr an kommunalen Dlensttetstungen, die zu beschaffen und finanzieren sind.
Mit der Bebauung verliert die Gegend um dte Josef-Reindl-StraBe den Charakter und <te Qualia» einer ruhigen Wohnsledlung.
Es ist auch nicht zu venitehen, dass man sich Über dte Entscheidung des Landratsamts und dCT Regierung von Oberbayern
hinwegsetzt, wefche eine Bebauung bereits ablehnte.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl. -Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich genommen.
Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der Wohneinheiten deutlich.
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zurAusweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Die im Rahmen des Bauleitplanverfahrens vorgenommenen Festsetzungen zu Art
und Maß der baulichen Nutzung orientieren sich am Charakter einer reinen
Wohnsiedlung. Es wird ausschließlich ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4
Ba u NVO festgesetzt.
Insgesamt wird mit den Festsetzungen dem Ziel entsprochen, ein
quartiersverträgliches Bebauungskonzeptzu entwickeln.

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.
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207a
Pri

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit legen wir Widerspruch gegen den Beschluss des Marktgemeinderates des h/lsrktes
Wolnzach zur 29. Änderung des FtSchennutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 155 für das Gebiet Josef-Scheibenbogen-Straße" in der Sitzung vom 18.07.2024 ein.

Wir bringen hiermit unsere Einwendungen gegen die Änderung des Flächennutzungsplans und
gegen den Bebauungsplan Nr. 155 Josef-Scheibenbogen-Straße ein. Konkret haben wir folgende
Einwendungen /Widerspräche, welche im Folgenden genauer erläuten werden:

l. Unwirksame öffentliche Bekanntmachun
2. lnteres»cnskonflikte

l. VemandtschaftsverhSltnlsse zu den Grundstflcksel ntümern
l). Gesicherte Erbbaurechte
111. Proflteure durch ei ene Bau-und Planun frmen

3. planun skonkurreni
4. Verkehrilche EnchlleBun

l. Uniureichende Stell latz/Gara ensituation im Bebauun s lan.
II. Unzumutbare Erhöhun des Verkehrs
III. Un eei netheit der Josef-Reindl-Straße für die ErschlieSun
IV. Schlechte und nicht ausbaubare Anbindun ?n den öffentlichen Nahverkehr
V. Man elhafti keit in der zu ndelie enden Verkehrsuntereuchun

5. SchmuUwasserbeseitlu und Um an mit Nlederschla aiser
l. Überlasteter Bestandskanal und fehlende Berückslchti un der Erschließun skosten

II. Erhöhung der Menge an aufzunehmendem Oberflächenwasser und unzureichende
Berücksichti un Im Entwässerun skonze t

6. Uniureichende Umweltverträ lchkelts ithin
l. Vernichtun von schutzenswertem Dauer ünland
II. Unverhältnismäßl e Flächenversle elun
III.. Unzureichende Untersuchun des Vorkommens bedrohter Arten

7. Fehlendes Energiekoniept sowie wesentliche Versäumnisse in der PrOTung und Planung
der technischen Infrastruktur

l. Fehlendes Ener iekonw t
tl. Keine Untersuchun der Machbarkeit von Nahwärmenetzen
III. Über rüfung der Stromnetzbetastbarkelt
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l. ünwlriaxpeß lcht BckBnntimachynjg:

Die BeieUigune der Öffenttichlteit gemAB SS 3 und 4 BaitGB wurdp nicht im «rfärdtdkh«»
Uiflfang durch(eführt. £s muss sicherfiestellt sein, d.ss alle Anwohner und beVoffenen Bürge
»usreidtend informtert uno g"Behört wurden. Dies ist nicht passiert. Die Veräffentllchu^strKt
derBffentlichen Bekannünachuni findet ledielich vom Donnersag, den ßt.<»-20?4, bis
dnschlie8licti Freitag, den 13.09.2024 statt, Diese VeröHentltchungsfrist für die
Bur)g*r)ftformatKir> und teteMlgung in aus unserer Sicht uwurefchtnd und unrumuttar kürt
angCMlrt wurde. Diese Frist ßllt ausgerechnet in die Sommerferier», eine Zeit, In der viele Süry
im'Uriauö tend und somit nicht »m öffentKchen Dlikur» teiinehmert <oflrusn. ZusSülich
Überichneidet sich dlt Frßt mit dem panHtl stattftncendtn Volksfest, was dit Auhnerkamkeit
und B6 , tKh8ft der Bürett lür Teilnahme an der Diikuuion weittr rtduriert. Diese Unnständi
Khiffen eriiebliche Machteile für dir betroffewn Bürgerinnen und Bi»wr und verhlndtrn «>ne
fai^unddfflfauende öffentliche Beteiligung. Dteoffentlidie Bekamitm»chunKi5tdaherals
ünwlrisaw anzusehen,

Daher fordtffi wir eine VeflängerunB der Frist und eine Newnsetzung der öffentlichen
Ditkussion zu *lM<n 2ettpur»kt, der eine angCTnessent B0wfbeteil>gung sichentdtt.

Darüber dinau* erfolBte dte Bduinmmschune ledlelich auf der Homtpate der Cemeind« sowte in
pB pterform im Rathaus dK Marttti W(rin;ach, Marktplaü l, e<uamt, ammer 10 wihnnd der

Dienststuntten (Montag, Mittwoch, Oortn<ritae und Freitag von 8 Uhr bli 12 Uhr sowie
Oo'nnerstge^iiUllch von 13.30 Uhr b(s 18 Uhr). DIKC form der BekanntfflachunE sdiräntt den
Zugang lu wichtJBen PlanungsinroTfnatiorwi er^blich ein. Es *urde darauf "eF"chttt. die
tekanntmadiunBirr Bundesanicleer und in dtr aufla<enstSrksten T^eHMuna (Pfaffenhoftner
Kurier) zu veröffentlichen, wodurch viele betroffene Bürger fXcht ausgehend ̂ oT><rt
wurdwyD tes lit besonders problemBtlsch, da nicht jeder BurBer dit MÖ<ltehte>t tot, währftnd

der Dwnstterten das Rathaus zu besucher otfer regelmißlg ttie Homepage d«r Gemeinde tu
übeffirufer».

Daher fwdtFn wir eine umfcitserKten und föi alte Bür»er »UBänBlicht Btlamtmoch ung der
PlanänderunBen, unter Einberiehuns des eundewnzeigera uitd der auflagenstärkittn
Tageuettunfc um eine gwechte und ausführliche &ü(ig?rbetek]ieüne s(cher?ustE"Ken.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu l.
Unwirksame öffentliche Bekanntmachun
Die Einwendung, dass die öffentliche Beteiligung nicht im erforderlichen Umfang
durchgeführt wurde, ist nicht zutreffend. Die Auslegung des Bebauungsplanentwurfs
erfolgte ordnungsgemäß. Die gesetzlichen Fristen wurden eingehalten bzw. wurden
aufgrund der Ferienzeit angemessen verlängert, um auch in der Ferien- und
Urlaubszeit genügend Möglichkeit zur Äußerung zu geben. Zudem wurde öffentliche
Bekanntmachung fristgerecht im Amtsblatt der Gemeinde sowie auf der
gemeindlichen Homepage veröffentlicht und lag im Rathaus während der regulären
Dienstzeiten zur Einsicht aus. Eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger oder
überregionale Tageszeitungen ist gesetzlich nicht erforderlich. Die Dauer der
Auslegung von sechs Wochen entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ermöglicht
eine angemessene Beteiligung - auch in der Ferien- und Urlaubszeit.
Ferienzeiten oder parallele Veranstaltungen stellen grundsätzlich kein rechtliches
Hindernis für die Wirksamkeit der Bekanntmachung dar. Eine Verlängerung darüber
hinaus oder eine Auslegung zu einem anderen Zeitpunkt ist daher nicht vorgesehen.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

2. Int ressenskonfll e:

Grundlage unseres Widerspruchs ist die Tatsache, dass mehrere Gemelnderatsmitglieder gemSß
Art. 49 der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern wegen persönlicher Beteiligung von der
Abstimniung hätten ausgeschlossen werden müssen. Konkret weisen wir auf folgende
Interessenkonflikte hin:

l. VerwandtschaftsverhSltnisse zu den Grundstückseigentümern: Gemeinderatsmitglieder
stehen in direkter verwandtschaftlicher Beziehung zu den betroffenen

Grundstückseigentümern, was ihre Unparteilichkeit eindeutte beeinträchtiet.
II. Erbbaurechte: Nach Hörensagen haben sich Mitglieder des Gemeinderates bereits

Erbbaurechte an den betreffenden Grundstücken gesidiert, was ein eindeutiges Zeichen
für persönliches Interesse und poienziellen Profit ist.

III. Profiteure durch eigene Bau- und Ptanunesfinnen: Einige Cemeinderatsniitglleder stehen
unmittelbar in Verbindung mit Bau- und Planungsfirinen, die direkt von dem Beschluss
profitieren würden. Dies stellt einen klaren Interessenkonflikt dar und veRtöBt gegen die
Regelungen iurVermeidu»»e mn Vorteilsnabme.

Diese Umstär>de werfen erhebliclw Zweifel an der Integrität und Faimess des Beschlusses auf.

Um die Transparenz und RectitsnnSBIgkeIt der Genneinderatsentscheidungen w gewährleisten. Ist
es uneriässlkh, dass solche persönlichen Interessen ausgeschlossen werden.

Wif fordern daher eine unvenügliche Oberprlifung und Annullierung des Beschlusses sowie eine
Neudurchführung der Abstimmung unter Ausschluss der betroffenen Mitglieder, um eine
unparteiische und rechtlich einwandfreie Entscheidungsflndung sichenustellen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Interessenkonftikte

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Einwendung, dass Interessenkonflikte bestehen und Gemeinderatsmitglieder
befangen wären, ebenso das Gemeinderatsmitglieder durch den Beschluss
profitieren würden, ist nicht zutreffend. Die Stellungnahme beruht nicht auf
Tatsachen, sondern Unterstellungen und Mutmaßungen, die nicht haltbar sind.

Art. 49 GO (Gemeindeordnungfürden Freistaat Bayern) wurde vollumfänglich
beachtet. Eine Annullierung des Beschlusses sowie eine Neudurchführung der
Abstimmung ist daher nicht vorgesehen.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

3. Manun konkurren*:

Es besteht eine potenzidle Konkurrenz 2U bereits bestehenden Bauvorhaben sowie ni anderen
Plänen der Städtischen tntwkklung. Eine Koordinierung mit anderen Planungsmaßnahmen
scheint nicht ausreichend erfolgt zu sein. Die in der Begründung aufgeführte Erforderlichke-rt.
dass die bereits ausgcwlesenen esuflächen innerfialb des Gemeindegeblets in den meisten
Fällen aufgrund der Eigentumsverhältnisse dem freien Markt nicht zur Verfügung stehen und
diesem in'absehbarerZeit auch nicht zugeführt werden. ist insbesondere mit den ausgewiesenen
Baugebleten "Wohnen an der Glandergassleiten". . Wohnen an der Wolnzach',
"Schlachterstraße", .preyslngstra6e" und Nachverdichtungen im Innenbereich nicht haltbar.
Ebenso finden sich In den Planungsunterlagen keine Informationen zur Koordination des
Bebauungsplanes mit dem Integrterten Städtetoaullchen Entwicklungskonzept - ISEK. Mutmaßtich
hat diese nicht stattgefunden.

Daher fordern wir eine ÖberprOfunj (»es Beschlusses hinsichtlich des Anlasses, der
Erforderlichkelt und dem Ztel mit Einbeziehung bereta ausgewfesencr Bebauungspläne und dem
ISEK.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Planun skonkurrenz

Die Annahme einer Planungs- oder Standortkonkurrenz zu anderen bestehenden
oder geplanten Baugebieten im Gemeindegebiet trifft nicht zu. Der Bebauungsplan
Nr. 155 verfolgt das Ziel, auf einem integrierten Standort, der bereits heute an die
kommunale Infrastruktur angebunden ist, bedarfsgerechten Wohnraum
bereitzustellen.
Die Gemeinde Wolnzach hat auf Grundlage des aktuellen Demographiespiegels den
voraussichtlichen Bevölkerungszuwachs analysiert. Daraus ergibt sich ein konkret zu
deckender Bedarf an neuen Siedlungsflächen fürWohnbebauung. Der
Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" ist ein Beitrag zur Deckung
dieses nachgewiesenen Bedarfs, insbesondere im Bereich familiengerechter
Wohnformen (Einzel- und Doppelhäuser).
Die Stellungnahme unterstellt fälschlich eine mangelnde Koordinierung mit dem
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK).
Die vorliegende Bauleitplanung entspricht vielmehr dem Handlungsfeld "Wohnen"
des laufenden ISEK Prozesses des Marktes Wolnzach mit dem erklärten Ziel
flächenschonenden, qualitätvollen Wohnraum für alle Lebenslagen zu schaffen. Eine
Koordinierung ist somit gegeben.
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4. VcrkehriXheE htießun

Die verl<ehrstechntsche Anbindung und die Auswirkungen des lusSUlichen Vericehrsaufkommens
aufdiejeuige Infrastruktur stnd nicht ausreichend berücksichtfet und analysrert worden.

Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung mit Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern,
Doppelhäusern und Sartenhofhäusem vor. In Summe werden rund SO neue WohneinheHen für
rund ISO neue Personen entstehen. GemäB einer Recherche der Zeit

auf Basis von Daten des Kraftfahrtbundesamtes, des Bundesinstitutes für Bau- Stadt, und
Raumforschung, des DESTATIS und eigenen Berechnungen geht hervor, dass im Landkreis
Pfaffenhofen an der lim im Jahr 2023 pro 1000 Einwohnern 607 Private PKW lugelassen waren,
GegenOber dem Jahr 2017 bedeutet dies einen Zuwachs von 2,9% bzw. einen jährlichen Zuwach$
von 0,5% p.a. (siehe Abbildung l). Nicht enthärten In dieser Statistik sind jedoch beispielsweise In
Ingotstadt, München, und den Nachbartandkrelsen zugelassene PKW, die im Rahmen von Firmen-
und Gesehaftswagenöberlassungen dennoch dem landkreis zuzuordnen wären. FQr die

folgenden Aufführungen wird daher von einem privaten PKW-Bertand von rund 630 PKW Im Jahr
2023 ausgegangen, und der statistisch belegte Zuwachs von 0,5% p. a. angesetzt. Daraus ergeben
sich die in Tabelle l au^eführten zu erwartenden PKW.Zahlen für das Baugeblet

202 »2 292 202 2ft2 202 2M 203 2B3 20» »3 203 203
i 4 s 8 _? . a -l -i 2 __a_4 S

pflV-nOWKN» 630 633 636 838 643 646 649 652 656 858 WZ See 869

PKWJ»Bmn»l»W 0,63 0,63 0,64 0^64 O.W DßS 0.6S 0.6S 0,66 0>96 0,66 0.67 0,67

9595»5a6«S79789fl8a9aB1Q0100PKWtoiBaugabht
brilMBminihmir

Tabel'c l ?u e>iyortendf> PKJV-Zahlen im ßaugrtir4

PfaThnhoJwrAIIm

Prhnl« Pkw J« 1ÄW EinNfchmr

«..t
.Il»Oll

At'bilouw., t: t Uüfiu f Anrailpi i otcrPXW in'LandKreis . offcnhaf rt si sfl

Auf Basis dieser statisch belegten Annahme haben wir folgentfe Elnwendunsen zur verkehrilchen
ErschtteBung:
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l. Unzureichende StellDlatz/Goraaensltuation iiff 6et/iftiunqsplan.
Der Bebauungsplan sieht nur eine Fläche für 85 PKW vor. Gemä8 Tabelle l sind Jedoch 95-100
PKW zu erwarten. Hinzu kommen noch notwendige Stellplätze für Besucher. Die geplante
Stellptatzzahl ist deshalb deutlich zu gering bemessen. Die unzureichende Anzahl an Stellplätzen
führt dazu, d?» eine ertiebtiche Anzahl an PKWs auf der Straße geparkt werden müssen. Dies hat
mehrere negative folgen:

a» Verkehrsbehinderungen; Ourch das Parten von Fahrieugen auf der StraBe wird diese
im betroffenen Bereich nur noch dnspurig befahrbar. Dies führt unwiBeriich zu
Verkehrsstörungen und erhöht das Risiko für Unfälle.

b) Einschränkungen für Anwohner; Die eingeschränkte Befahrbarkeit der StraSe
verursacht nicht nur Verkehrsprobleme, sondern beeinträchtigt auch die
Lebensqualität der Anwohner erheblich. Es kommt zu einer erhöhten lärm- und
Abgasbetastung sowie zu Schwierigkeiten bei der Zu- und Abfahrt zu den eigenen
Grundstücken.

c) Sicherheitsaspekte: Engstellen auf der Straße behindern nicht nur den fließender»
Verkehr, sondern stellen auch eine Gefahr für FuBgänger und Radfahrer dar.
Insbesondere Rettungsfahrteuge und andere Einsaukräfte könnten im Ernstfall durch
die blockierte Strafte behindert werden.

Aus diesen Gründen fordern wir eine Überarbeitung des 8et>auungsplans, um eine ausreichende
Stetiplstaahl slchenustelten und die genannten Probleme zu vermeiden. Nur durch eine
angemessene Planung können die Verkehrs. und Lebensbedlngungen im betroffenen Gebiet
nachhaltig verbessert werden.

II. Unzumutbare Erh&hun des Verkehrs.
In der Josef-Reindl-Str., dem Josef-Alberst&tter-Ring und der^osef-Scheibenbogen-Str. stehen
derzeit ca. 100 Gebäude, welche Über die Josef-fteindl-Str. /WendenstraSe erschlossen sind. Der
Bebauungsplan sieht lusSüllche 50 Gebäude vor. es ist also mindestens von einem
Verkehrs2uwachs von 50% auszugehen. Ein solcher Anstieg des Verkehrsaufkommens istfür die
Anwohner und die bestehende Infrastruktur unzumutbar. Die damit verbundenen Probleme
umfassen unter anderem:

a) Erhebliche Verkehrsbelastung: Der derzeitige Straßenzustand und die vorhandene
Verkehrsinfrastruktur sind nicht für einen derart massiven Anstieg des
Verkehrsaufkommens suseelegt. Dies wird zwangsläufig zu häufigen Staus und
Verkehrsbehinderungen führen.

b) Erhöhung von lärm- und Umweltbelastungen: Mit dem Verkehrszuwachs geht eine
beträchtliche Zunanme der Lärm- und Luftverschmutiungeinher, was die lebensaualitäl
der Anwohner ertieblich beeinträchtigt, und ihre Gesundheit gefährdet.

c) Sicherheitsrislicen: Ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen erhöht die Gefahr von
Verkehrsunfallen im Gebiet. Dies betrifft Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer
gleichermaßen und stellt ein unvertretbares Sicherheitsrisllco dar

In Anbetracht dieser unzumutbaren Beeinträctitigungen (ordern wir eine Überarbeitung des
Bebauungsplans, um den erwarteten Verkehrszuwachs zu minimieren, alternative und
zusStiliche ErschtießungsstraSen zu überprüfen und die LebensquafitSt sowie die
Verkehrssicherheit im Gebiet zu gewährleisten,
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III. Un eel netheitderJosef-Reindl-StraßefürdieErechließun .

Ein weiter Grund für unseren Wklerspruch ist die Ungeeignetheit der Josef-Relndl-Straße zur
Erschließung des geplanten Baugebiets. Nach unserer Einschätzung und Erfahrung weist die
Josef-Reindl-Straße mehrere signifikante Mängel auf, die eine Erschließung unmBgllch biw.
unzumutbar machen:

a. Schlechte Fahrbahnqualltät: Der aktuelle Zustand der Fahrbahn Ist bereits sehr schlecht.
Es gibt zahlreiche Schlaglöcher und Beschädigungen, die eine sichere Befahrung
beeinträchtigen und eine erhöhte Instandhahung erfordern würden. Zusätzlich sind
durch die geplante Bebauung weitere Beschädigung der bestehenden Straßendecke zu
erwarten. So werden die Bauarbeiten voraussichtlich ertiebliche Belastungen und
Beeinträchtigungen für die bestehende Straßeninfrastruktur mit sich bringen: (l)
Schwerlastverkehr: Die Sauarbeiten werden einen erhöhten Schwerlastverkehr durch
Baustellenfahrzeuge, LKWs und Baufährzeuge zur Folge haben. Diese schweren
Fahrzeuge werden die bestehende Straßendecke stark beanspruchen und vermutlich
beschädigen. (2) Straßenverschleiß: Die wiederholte Nutzung der Straßen durch schwere
Fahrzeuge führt ?u einer Beschleunigung des Verschleißes der Straßendecke. Dies kann
zu Schlaglöchern, Rissen und anderen strukturellen Schaden führen, die nicht nur den
Verkehrsfluss beeinträchtigen, sondern auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
gefährden. (3) Erhöhte Instandhaltungskosten: Schäden an der StraBendecke müssen
zeitnah repariert werden, was zu erheblichen zusätzlichen Kosten für die Gemeinde
fühn. Die finanziellen Mittel konnten sinnvoller verwendet werden, um die bestehende
Infrastruktur zu erhalten und zu verbessern. (4) Verkehrsbehinderungen:

Beschädigungen an der Straßendecke erfordern Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten,
die wiederum zu Verkehrsbehinderungen und möglichen Umleitungen führen. Dies
beeinträchtigt den alltäglichen Verkehr und sorgt für zusätzliche Belastungen der
Anwohner.

b. Unzureichende Gehwegbreite: Mit einer Gehwegbreite von nur 1,5 Metern sind die
Gehwege für die zusätzliche Belastung durch das geplante Baugebiet unzureichend. Dies
stellt insbesondere für Fußgänger, einschlieBlich Kinder und ältere Personen, ein
erheblidies Slcherheitsrisiko dar. Wie in Abbildung 4 der Verkehrsuntersuchung
dargestellt ist. sind die für den FuBverkehr zur Verfügung stehenden Sertenräume sind
mit 1,50 m schmaler ausgeführt als das anzustrebende Regelmall von 2,50 m.

c. Fehlende Radwege: Es sind keine Radwege vorhanden, was die Sicherheit von Radfahrern
erheblich gefährdet, und sie zwingt, die ohnehin schon schmale Fahrbahn mit
Kraftfahrzeugen zu teilen. Dies Ist besonders problematisch in Anbetracht des
erwarteten Verkehrszuwachses. Eine eigenständige Radinfrastruktur besteht in dem

gesamten Straßenzug nicht. Der Kadverkehr findet daher im Mischverkehr stan. Da die
Gesamtbreite der Josef-Reindl-Str. jedoch nur 6m beträgt, ist ein Überhohlen von
Fahrradfahrem unter Einbezug des einzuhattenden Mlndestabstands(l, 5m) nur
erschwert möglich.
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Aufgrund dieser gravierenden Mängel Ist die Josef-Reindl-Straße als ErschließungsstraBe für das
geplante Baugebiet ungeeignet. Wir fordern daher eine umfassende Neubewertung und
Überarbeitung des Bebauungsplans und die zusätzliche Prüfung alternativer
Erschließungsstraßen, um eine angemessene und sichere Infrastruktur zur Verfügung zu stellen,
die den Anforderungen der Anwohner und der neuen Bauprojekte gerecht wird

IV. Schlechte und nicht ausbaubare Anblndune anden_öffenttichen Nahverkehr
Gemäß derVerkehrsuntersuchung sind die nächsten Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs
800m entfernt und liegen in der Wendenstraße. Darüber hinaus ist der Fußweg von der
WendenstraBe zum Saugebiet ansteigend und wird somit zusätzlich erschwert. Eine
angemessene Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist som-rt nicht gegeben. Zu diesem
Schluss kommt auch die Verkehrsuntersuchung: »Dfe vorhandenen Bushaltestellen sind mit etwa
800 m Laufweite relativ weit von dem geplanten Neubaugebiet entfernt. Einkaufs- und
Freizeitgelegenheiten in den Gewerbegebieten mn Wolnzach sind dabei mit mindester circa 10
Minuten mit dem Rad md 30 Minuten zu Fuß ebenfalls nicht in typischer Entfernung für diese
Verkehrsmittel gelegen'. Darüber hinaus Ist die Fahrbahnbreite der Josef-ReIndl-Straße zu
schmal um eine potentielle direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr zu ermöglichen,
so sind für Straßen mit Busverkehr Straßenbreiten von mindestens 6,5 m notwendig, um ein
sicheres Begegnen von Bussen und PKW zu gewährleisten. Das Baugebiet kann daher auch in
Zukunft nicht angemessen durch den öffentlichen Nahverkehr erschlossen werden, was mehrere
schwerwiegende Probleme mit sich bringt:
a) Erschwerte Mobilität: Ohne eine Anblndung an den öffentlichen Nahverkehr wird die

Mobilität der zukünftigen Bewohner erheblkheingeschränkt. Dies betrifft besonders

Personen ohne eigenes Fahrzeug, wie ältere Personen. Schüler und Menschen init
Behinderungen.

b) Erhöhter Individualverkehr: Die fehlende Anbindung führt zu einem verstärkten
Individualverkehr, da die Bewohner auf private Fahrzeuge angewiesen sein werden. Dies
erhöht dieVerkehrsbelastung und führt zu weiteren Umweltbelastungen durch erhöhte
Abgasemissionen und Lärmbelastung.

c) Ungerechte Belastung der Infrastruktur: Der zunehmende Individualverkehrwird die
vorhandene Verkehrsfnfrastruktur übermäßig belasten, was zu vermehrtem Verschleiß und
höheren Instandhaltungskosten führt.

d) Umwelt- und Klimaschutzziele: Die mangelnde Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
steht im Widerspruch zu aktuellen Umwelt- und Klimaschutzzielen. Eine nachhatöge
Stadtplanung sollte auf die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und die Reduktion des
Individualverkehrs abzielen.

e) Soziale Uneerechtigkeit: Die fehlende NahverkehrsanbindunB benachteiligt sozial
schwächere Gruppen, die sich möglicherweise kein eigenes Fahrzeug leisten können. Dies
führt zu sozialer Ungleichheit und erschwert den Zugang zu Arbeitsplätzen,
Bildungseinrichtungen und sozialen Dienstleistungen.

Aufgrund dieser schwerwiegenden Mängel fordern wir eine erneute Überprüfung und
Überarbeitung des Bebauungsplans, um eine angemessene Anbindung an den öffentlichCT
Nahverkehr si'cherzustellen. Nur so kann die nachhaltige und gerechte Entwicklung des Gebiets
gewährleistet werden
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V. fyianeelhaftiekeit in der zuRrundelieRenden Verfcehrsuntersychynfc
Ein weiterer Grund für diesen Widerspruch ist die Mangelhaftlgkeit der zugrunde liegenden
Verkehrsuntersuchung. Insbesondere sind zwei gravierende Fehler festzustellen, die die Validität
der Untersuchung und somit die darauf basierenden Entscheidungen infrage stellen:
a) Verkehrszählung an nur einem Tag Im Winter: Die Verkehrsuntersuchung basiert auf Daten,

die an lediglich einenn einzigen Tag (29. 0Z.2024) im Winter erhoben wurden. Solche Daten
können keine repräsentativen Aussagen über das tatsächliche Verkehrsaufkommen liefern.
Winterspezlflsche Bedingungen wie Wittenjng, Ferienzeiten und geringssaisonale Aktivitäten
beeinflussen das Verkehrsaufkommen und verfälschen die Ergebnisse. Eine valide
Verkehrsuntersuchung nnuss über einen längeren Zeitraum und zu unterschiedlichen
Jahreszeiten durchgeführt werden, um ein realistisches Bild des Verkehrsaufkommens zu
zeichnen.

b) Unterschäcung der PKW pro Einwohner: Die Annahmen bezüglich der Anzahl der PKW pro
Einwohner sind offensichtlich zu gering. So geht das Gutachten von niedrigeren Werten als
die in Tabelle l aufgeführten uns statistisch nachgewiesenen Werten aus. Diese fehlerhaften
Annahmen führen zu einer UnterschStzung des tatsächlichen Verkehrsaufkommens und der
damit verbundenen Betastungen. In einer realistischen Verkehrsuntersuchung sollten
aktuelle und angemessene Durchschnittswerte sowie lokale Besonderheiten berücksichtigt
werden.

Aufgrund dieser erheblichen methodischen Schwächen fordern wir eine erneute, umfassende
Verkehrsuntersuchung, die folgenden Kriterien gerecht wird:

a) Mehrfache Verkehrszählungen Ober unterschiedliche Wochentage, Jahreszeiten und unter
Beröcksichtigung besonderer Ereignisse.

b) Realistische Annahmen über die Anzahl der PKW pro Einwohner, basierend auf aktuellen und
lokalen Daten.

Erst nach einer solchen fundierten Untersuchung sollte eine Neubewertung des Bebauungsplans
erfolgen. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Verkehrsplanung den tatsächlichen
Erfordernissen entspricht und die damit verbundenen Belastungen für die Anwohner und die
Infrastruktur realistisch eingeschätzt und minimiert werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu. 4.
Verkehrliche Erschließun

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus denn
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziertsich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich, was die zusätzliche prognostizierte Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Die in der Stellungnahme aufgeführte Tabelle l, die angeblich einen höheren
Stellplatzbedarf prognostiziert, stellt keine planungsrelevante oder verbindliche
Grundlage dar. Es handelt sich dabei nicht um ein anerkanntes Regelwerk oder um
eine gesetzliche Vorgabe, sondern vielmehr um eine spekulative Schätzung, die
nicht geeignet ist, die sachlich und rechtlich fundierte Planung in Frage zu stellen.

L

Die Sicherstellung der notwendigen Anzahl an Stellplätzen erfolgt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens auf Grundstücksebene unter Beachtung der in diesem
Bauleitplanverfahren getroffenen Festsetzungen zu Stellplätzen und Garagen sowie
der gemeindlichen Stellplatzsatzung. In dieser werden bereits Aussagen zur
Herstellung von Besucherstellplätzen auf privater Grundstücksebene in
ausreichendem Umfang getätigt.
Zudem werden nicht alle Besucher gleichzeitig oder in einem Umfang auftreten, die

Seite 60 von 182



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

eine pauschale Ausweisung zusätzlicher öffentlicher Stellplätze erforderlich machen
würde.

l. a) bis c)
Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4, 75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-
Straße als auch in der Josef-Scheibenbogen-Straße (siehe hierzu auch die
Verkehrsuntersuchung durch die INOVAPLAN GmbH vom 04. 04. 2024).
Bei den angesprochenen Straßen handelt sich um keine Durchfahrtsstraßen. Der
Verkehr ist und wird auch künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner
geprägt sein.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge
(Engstellen) sind in Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine
dauerhafte Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Ebenso wenig ist eine unzumutbare Erhöhung von Lärm-und Abgasbelastung sowie
unzumutbaren Einschränkungen bei der Zu- und Abfahrt zu den vorhandenen
Grundstücken durch die Planung gegeben.

Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolgedessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich.

II. a) bis d
Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der
Wohneinheiten wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen deutlich geringer ausfallen
als befürchtet. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten
untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet. Die
Lärm- und Umweltbelastungen wurden nicht genauer untersucht, die
Verkehrsbelastung ist jedoch insgesamt auch mit der Realisierung des Vorhabens auf
einem niedrigen und mit anderen Straßen vergleichbarem Niveau sodass eine
zusätzliche Untersuchung, detailliertere Untersuchung der Aspekte vordem
Hintergrund von Kosten und Nutzen abzuwägen ist.

Die Erschließung des Baugebiets über die Josef-Reindl-Straße ist
bauplanungsrechtlich zulässig. Die Straße befindet sich im Eigentum der Gemeinde
und ist Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Erschließung ist damit gesichert
und die planungsrechtliche Voraussetzung erfüllt.

III. a. bis c.
Der von den Einwandern angeführte aktuelle Fahrbahnzustand (z. B. Schlaglöcher)
stellt keinen Abwägungshinderungsgrund dar. Derartige Mängel liegen im Rahmen
der gemeindlichen Straßenunterhaltungspflicht und sind unabhängig vom
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Bebauungsplan je nach Dringlichkeit zu beheben. In der Erschließungsplanung ist
bereitsvorgesehen, die Straßen innerhalb des Geltungsbereichs baulich im Zuge der
Bauausführung anzupassen.
Eine etwaige Belastung der Straße durch Baustellenverkehr ist vorübergehender
Natur und für eine Erschließungssituation weder außergewöhnlich noch
unzumutbar. Diese Belastungen können durch baubegleitendeverkehrslenkende
Maßnahmen in zumutbarem Rahmen gehalten.
Die Situation für den Fußverkehr ist wie dargestellt nicht optimal. Dennoch ist ein
Ausbau auf 2,50 Meter bei der bestehenden Breite des Straßenraums nicht

realistisch darstellbar und vor dem Hintergrund der absolut erwarteten Mengen
auch kritisch zu hinterfragen. Auch die gemeinsame Nutzung mit dem Radverkehr ist
unproblematisch. Siehe hierzu auch die Richtlinie Empfehlungen für
Radverkehrsanlagen (ERA), Abschnitt 3. 1:
"Problematisch ist Mischverkehr auf Fahrbahnen mit Breiten zwischen 6, 00 und 7, 00 m
bei Kraftfahrzeugverkehrsstärken über 400 Kfz/h."
Im Bestand wurden aufderJosef-Reindl-Straße ca. 900 Fahrten am Tag gezählt,
hinzu kommen ca. 300 Fahrten durch die geplante Bebauung. Damit beträgt die
Tagesbelastung ca. 1200 Kfz. Dies entspricht in der am meisten belasteten Stunde
des Tages ca. 120 Fahrten und damit weit weniger als 400,

Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten wird das zusätzliche
Verkehrsaufkommen darüber hinaus deutlich geringer ausfallen.
Eine alternative Erschließung über die Gabelsbergerstraße ist aufgrund der
topographischen Begebenheiten und der fehlenden Verfügbarkeit erforderlicher
Grundstücke nicht möglich.

IV.
Die Erschließung des Plangebiets über den bestehenden ÖPNVwird in der
Begründung sachlich korrekt dargestellt. Die Entfernung zur nächstgelegenen
Haltestelle liegt bei etwa 800 m und bewegt sich damit noch innerhalb des als
zumutbar anerkannten Radius von ca. 800-1.000 m fußläufiger Erreichbarkeit. Auch
wenn die Nutzungshäufigkeit mit zunehmender Entfernung erfahrungsgemäß
abnimmt, ist die Anbindung grundsätzlich gegeben. Der Hinweis auf eine Steigung
von der Haltestelle zum Baugebiet begründet keine Unzumutbarkeit, da
topografische Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebiets nicht planerisch nicht
beeinftusst werden können und die Steigung keine außergewöhnliche Belastung
darstellt.

IV. a bis e
Diese Entfernung liegt innerhalb des üblichen und zumutbaren fußläufigen
Erschließungsradius im ländlichen bzw. kleinstädtischen Raum.
Ein unmittelbarer Anschluss jedes Baugebiets an den öffentlichen Busverkehrist
weder planerisch erforderlich noch wirtschaftlich und organisatorisch darstellbar.
Das Baugebiet liegt in unmittelbarem Anschluss an ein bereits erschlossenes
Wohnquartier und nutzt die dort vorhandene Erschließung mit.
Die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr unterliegt nicht der
Festsetzungshoheit eines Bebauungsplans, sondern ist Aufgabe des zuständigen
Aufgabenträgers im Nahverkehr (Landkreis bzw. Verkehrsverbund). Die
Bebauungsplanung schafft planungsrechtliche Voraussetzungen, jedoch keine .
unmittelbare Umsetzungspflicht hinsichtlich konkreter ÖPNV-Angebote oder
Buslinienführun en.
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Eine bessere ÖPNV-Erschließung kann ggf. im Rahmen der kommunalen
Verkehrsplanung angestrebt werden, liegt aber außerhalb des Regelungsinhalts des
Bebauungsplans.
Der Einwand hinsichtlich eines stark erhöhten Individualverkehrs ist nicht haltbar,
da bereits im Rahmen der Verkehrsuntersuchung die Verträglichkeit des
Verkehrszuwachses nachgewiesen und zudem die Anzahl der Wohneinheiten weiter
reduziert wurde.
Die Erschließung des Gebiets ermöglicht den Zuzug unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen, darunter auch Haushalte mit geringerer Kaufkraft. Der
Standort innerhalb der Gemeinde gewährleistet die fußläufige oder mit dem Fahrrad
darzustellende Erreichbarkeit für Einrichtungen der Grundversorgung,
Bildungseinrichtungen und Gemeinbedarfsstandorte. Auch ohne unmittelbare
ÖPNV-Haltestelle im Baugebiet selbst ist eine ausreichende soziale Teilhabe
sichergestellt.
Somit entspricht der Bebauungsplan den Anforderungen einer nachhaltigen und
integrierten Siedlungsentwicklung.

v,
Die vorgetragene Stellungnahme zur angeblich mangelhaften Methodik der
zugrunde, liegenden Verkehrsuntersuchung wurde im Rahmen der Abwägung
geprüft.
Die Verkehrsuntersuchung basiert auf einer standardisierten Verkehrserhebung
durch ein fachlich qualifiziertes Planungsbüro.

V. a und b

Eine Verkehrszählung im Winter bedingt in der Regel einen erhöhten Kfz-
Verkehrsanteil aufgrund des schlechteren Wetters wodurch die Abschätzung der Kfz-
Verkehre eher konservativ ausgelegt ist.
Im Rahmen der Verkehrserzeugungsberechnung werden keine Annahmen zu Pkw-
Anzahlen pro Person ermittelt, sondern durch das Bauvorhaben induzierte Fahrten,
die das bestehende Straßennetznetz betreffen. Die Methodik stützt dabei auf

konservativ angesetzte Vergleichswerte sowie gängige und anerkannte
Eingangsgrößen aus bspw. nationalen Erhebungen (MiD, SrV).
Die in der Verkehrsuntersuchung verwendete Annahme zur Kfz-Dichte pro
Wohneinheit beruht auf aktuellen, gemeindespezifischen Daten urtd entspricht dem
Planungsstandards im ländlichen Raum Bayerns. Eine pauschale Bezugnahme auf
abweichende Tabellenwerte ohne klare Validität ist nicht ausreichend, um die
fachliche Plausibilität des Gutachtens infrage zu stellen.
Darüber hinaus wurde das Plangebiet im Zuge der Überarbeitung deutlich reduziert,
sowohl hinsichtlich der Fläche als auch der Zahl der Wohneinheiten. Infolgedessen
muss auch das zu erwartende Verkehrsaufkommen prognostisch abgesenkt werden.
Ziel derVerkehrsuntersuchung im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens ist nicht
die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans, sondern die abschätzende
Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Bebauung. Die vorgelegte
Untersuchung erfüllt diesen Zweck in vollem Umfang. Die aufgezeigten
Verkehrsbelastungen bewegen sich innerhalb der Leistungsfähigkeit der
bestehenden Erschließungsinfrastruktur, insbesondere auch im Hinblick auf das
reduzierte Planvolumen.

Die Forderung nach einer umfassenden Neuaufnahme derVerkehrsuntersuchung ist
nicht verhältnismäßig. Die vorliegende Verkehrsuntersuchung erfüllt sowohl
hinsichtlich Datengrundlage, Methodik als auch Ergebnisdarstellungdie
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Einwände
Ja/Nein

. Ja

Anforderungen an eine fachlich fundierte Stellungnahme im Bauleitplanverfahren.
Eine zusätzliche Untersuchung würde keine signifikant neuen Erkenntnisse bringen
und den Planungsprozess unverhältnismäßig verzögern, ohne dass dem ein
entsprechender Mehrwert gegenübersteht..

Einwand, Bedenken, Anregung

5. SchmuteyaMertieseitiguna und Umeane mit Niedendilatswssser

Gemäß dem veröffentlichten Entwasserungsbericht soll das Baugebiet über die Josef-Relndl-
Straße an das örtliche Kanalneta: angeschlossen werden. Ebenso wird aufgeführt, dass ̂ <fiese

Haltung ohnehin Überlastungen aufwelst, und es gilt Entlastungen durch Stauräume efnzuptonen.
um einen möglichst oerlngen Abfluss zu erholten. Im NevbovgeWet soll die Entwässerung über
e/n TfSMSystem erfolgen. 'fs soll also ein Trennsystem an einen ohnehin völlig überlasteten
Mischkanal angeschtcBsen werden. Gleichzeitig werden die bereits vorhandene Erechlie&ung als
Grund für das hohe und günstige Potenüat zur Wohnraumsdiaffung aufeeföhrt. Bezüglich des
veröffentlichten Konzeptes zur Schmutzwasserbeseitlgung und dem Umgang mit
Niederschlagswasscr haben Vrit ftilgende Einwände:

l. Überlasteter fiestandskanal und fehlende Berück i htt n der Erschließun osten
Ein wesentlteher Grund für den Einwand gegen das Konzept der Schmutzwasserbeseitigung
ist die bereits bestehende Öberiastung de? vorhandenen Kanalsystems und die daraus
resultierenden Folgen für die Erschließung des neuen Baugebietes. Konkret möchten wir auf
folgende Punkte hinweisen;
a) Überlastetes Kanalsystem: Der bestehende Kanal in der Josef-Reindl-Stra8e Ist bereits

jetrt überlastet. Eine zusätitiche Belastung durch die Erschließung des neuen
Baugebietes würde die Überlastung weiter verschärfen. Dies kann w häufigeren
Überschwemmungen. Rückstau und weiteren Problemen im Abwassersystenn führen.

b) Sedarf an einem neuen Kanal im Trennsystem; Auferund der bestehenden Überlastung
und desiusäülichen Anschlusses von SO Gebäuden ist es notWBndig, in derJosef-Reindl-
Straße einen neuen Kanal im Trennsystem zu errichten. Auch das Ptanungsbüro

fichenseher geht offenbar hiervon aus, sonst würde dte Planung eines Trennsystems ini
Neubaugebiet keinen Sinn e^eben.

c) BerOcksichtigung der ErschlteBungskosten im Bebauungsplan: Die Kosten für die
Errichtung des neuen Kanals im Tretinsystem müssen im Bebauungsplan als
Erschlleßungskosten berücksichtiet werden. Diese Kostenplanung ist unerlässlich, um
eine transparente und realistische Finamieftingsgrundlage für das Bauprojekt tu schaffen
und sicherzustellen, dass die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen durchgeführt

werden können,

d) Fehlendes Konzept zum Umgang mit Schmutzwasser. Der veröffentlichte
Entwässerurwsbericht enthalt keine Angaben turn Umgang mit Schmutzwasser. Durch die
zusäulichen Wohngefaäude ist|edoch mit einer Zunahme des Schnnutzwassers um
mindestens 50 % zu rechnen. Die Einschäbung des Entwässerungsbcrfchtes, dass der
Abfluss sehr gering bleibt, ist unhaltbar.

In Anbetracht dieser Punkte fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungsplans, die die

Errichtung eines neuen Kanals im Trennsystem in der Josef-Reindl-StraBe und dte
Ctitsprechenden Erschtteßungskosten lclar berücksichtigt und ausweist. Nur durch diese
MaRnahmen kann eine nachhaltige und zukunftsstehere Entwicklung des Baugebiets

gewshrleistet werden, die sowohl den neuen Bewohnern als auch den bestehenden Anwohnern
gerecht wird. Eine nicht Aufführung dteser Kosten stellt eine Verschleierung der tatsächlichen
Erschließungskosten dar.
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Ja II. Erhöhun derMeneanayfiunehmendemOberfUldienwasserundynaireichende
BerQcksichti n im Entwässerun konie .

Ein weiterer Einwand ist die Flächenversiegelune, die im Zuge der geplanten Bebauung erfolgt,
sowie das damit verbundene unzureichende Entwässerungskonzept für das lusätzliche
Oberflächenwasser. Konkret möchten wir auf folgende Punkte hinweisen;

a) Erhöhte Flächenversiegelung: Durch das Baugeblet wird eine erhebliche Versiegelung der
Flächen stattfinden. Versiegelte Flächen können »ein Wasser mehr auftiehmen. was dazu
führt, dass deutlich mehr Oberflächenwasser entsteht und in das Entwässerungssystem
gelangt, das bei Starkrefiensltuationen bereits heute völlig überlastet Ist und w Rückstau,
übeffluteten Straßen und volllaufenden Kellern führt. So führte am 07.08.2024 ein etwa
einstündlger Starkregen bereits zu Obtirftutungen im unteren Bereich der Josef. Reindl-
Straße und einem Feuerwehrelnsaü im oberen Bereich.

b) Überlastetes Kanabystem: Der bereits bestehende Kanal ist schon jetit Oberiastet. Die
zusätzliche Menge an Oberfiächenwsser, die durch die Flächenversiegelung entsteht,
wird die Überlastung weiter verstärken. Dies kann zu häufigen Überschwemmungen,
Rückstau und weiteren ernsthaften Problemen im Abwassersystem führen.

c) Unzureichendes Entwässerungskonzept: Das vorgetegte Efltwässerungskonzept sieht
lediglich eine Verzögerung der Oberflächenwasserabgabe vor, anstatt eine nachhaltige
Lösung zur Reduiterung des Wasservolumens zu bieten. Diese Verlagerung ist nur eine
kunifristige MaBnahme und reicht nicht aus. um die langfristigen Auswirkungen der
erhöhten Flächenversiegelung zu kompensieren.

<i) Widerspruch Im Entwässerunasberfcht gegenQber dem Baugrundgutachten. Während im
EntwäKerungsfaerichtvon hauptsächlich wasserundurchlässigen Tonschtehten die Rede
ist. weist das Baugruftdgutachten vor allem In den südlichen Hanglagen Mndige
Bodenstrukturen aus. Insbesondere die OberflSchenversiegelung von Hanglagen sind bei
Starkregen problematisch. Hier würde sich auf Grund der sandigen Bodenstrukturen eine
Versickerung anbieten.

In Anbetracht dieser gravierenden Mängel fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungsplans,
die folgende Maßnahmen beinhaltet:

Nachhaltiges Entwässeruneskonzept: Ein neues Entwasseruneskoniept, das nicht nur die
Verzögerung, sondern auch die Reduzierung der Oberflächenwasserabe»t>e umfasst. Dies kann
unter anderem durch die Implementierung von Verstckeningsanlagen, eröBeren
Retentlonsbeckefl. deutlich gröBertn GrQnflächen zur Wasseraufnahme und einer deutlichen
Reduktion der Flächenverslegelung durch eine signifikante Reduktion der Bebauung erreicht

werden. Zusätzlich fordern wir die Überprüfung des Entwässeruneskonieptes in Bezug auf
Starkregensituationen, mit welchen durch den Klimawandel häufiger w rechnen Ist.

Nur durch diese Maßnahmen kann die Überlastung des Kanalsystems vermieden und ein
nachhaltiger Umgang mit dem anfallenden Oberflächenwasser gewährleistet werden. Dies Ist
esswven. wn die Lebensqualität der Anwohner und die Integrität der Infrastruktur zu sichern.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 5.
Schmutzwasserbeseiti un und Um an mit Niederschla swasser

L^i
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
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wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindt Straße 10 1/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl.-Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
201/sdem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituatioh und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zu m
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal derJosef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung
des bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine
weitere Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-
Reindl-Straße.

Lb)
Eine Entwässerung i m Mischsystem ist aufgrund der geplanten und erforderlichen
Drosselung der Niederschlagsentwässerung zwingend erforderlich. Die Option eine
künftigen Änderung des Kanalnetzes in der Josef-Reindl-Straße und Umstellung auf
ein Trennsystem bleibt damit weiterhin möglich, ist aber nicht Auslöser der Planung
im Trennsystem.

!-£l
Eine Berücksichtigung im Bebauungsplan kann nicht erfolgen. Weder die
Kostenverteilungund Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen -wieder
Kanalerrichtung - sind Gegenstand eines Bebauungsplans, noch trifft der
Bebauungsplan eine Aussagen zur Kostenverteilung.

Ldl
Eine Betrachtung derAbflussmengen des Schmutzwassers für einen ganzen Tag
führt zu einem irreführenden Vergleich bei Gegenüberstellun mit anfallendem
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Niederschlagswasser je Sekunde.
Daher ist der Spitzenstundenverbrauch, umgelegt auf die Einheit Liter pro Sekunde,
anzuwenden, der sich zu etwas mehr als 2 1/s ergibt (genaue Informationen zur
Ermittlung dessen können demfortgeschriebenen Entwässerungskonzept
entnommen werden). Im Vergleich zum Niederschlagswasseraufkommen ist dieser
Wert offensichtlich nachrangig und durch die zuvor beschriebenen
Verbesserungsmaßnahmen hinsichtlich des Fremdzuflusses aus den westlichen
Einzugsgebieten mehr als kompensiert. Der ohnehin nachrangige Einflusswird
durch die Reduzierung des Plangebiets weiter verringert, da damit die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich reduziert wird.

Erhöhun der Men e an aufzunehmenden Oberflächenwasser und unzureichende
Berücksichti un im Entwässerun skonze t

II. a)
Die im Rahmen des Bebauungsplans vorgesehene Neuversiegelung wurde
hinsichtlich ihres Abflussverhaltens im Entwässern ngskonzept umfassend
untersucht. Die Planung sieht ausdrücklich vor, sämtliche anfallenden
Niederschlagswasserabflüsse innerhalb des Plangebietszu drosseln und in
ausreichendem Rückhalteraum zu speichern, sodass keine zusätzlichen
ungedrosselten Abflüsse entstehen. Vielmehr wird durch die geplante Entwässerung
sogar eine Verbesserung der derzeitigen Situation erreicht: Der bislang ungeregelte
Zufluss aus westlich angrenzenden Fremdeinzugsgebieten wird künftig planmäßig
gefasst, gedrosselt und damit hydraulisch kontrolliert abgeführt.

II. b)
Die bisherige hohe Beanspruchung resultiert aus Bestandszuftüssen. Das System
wird durch dieAnbindungdes Neubaugebiets nicht weiter belastet.

Die Verzögerung (Zwischenspeicherung mit Drosselabfluss) ist ein anerkannter
Standard der Regenwasserbewirtschaftung in Wohngebieten und entspricht den
geltenden Regeln derTechnik. Eine nachhaltige Entwässerung wird durch das
Zusammenspielvon Retention, Drosselung und Einbindung in bestehende Systeme
erreicht.

II. d)
Der im Entwässerungskonzept angeführte Charakter des Bodens basiert auf der
Auswertung geotechnischer Daten. Abweichungen einzelner Proben sind bei
natürlicher Bodenvielfalt nicht unüblich und stellen keinen Widerspruch dar. Eine
partielle Versickerung würde keine signifikante Verbesserung der hydraulischen
Gesamtsituation bewirken.
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Einwände

Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

6. Unzureichende Umweltwrträ ichheiitoriifunB:

Wir haben Einwände gegen die aus unserer Sicht unzurelcheniten Ümweltverträglichkeitsprüfuflg
(UVP), die für das geplante Baugebiet durchgeführt wurde. Konkret mSchten wir auf folgende
Mängel hinweisen:

t. Vernichtung von schütienswertem Dauergrünland: )m südlichen Teil des Baugebiets
findet eine Vern'ichtung von schübenswertem Dauergrünland statt. Oauererünland Ist
ökologisch wertvoll, da es als Lebensraum für zahlreiche Arten und als
Kohtenstoffspelcher dient. Die Zerstörung dieser Flächen stellt einen erheblichen Eingriff
in die lokale Biodiversltät und das 6koiaB>sche Gleichgewicht dar.

tl. UnverfiättnlsmäBlge Flächenversiegelung: Es wird eine unverhältnismäBige
Ftächenversiegelung im Saugebiet vorgenommen. Verstegette Flächen führen zu einer
erhöhten Oberflächenwasserabgabe und zu einem Verlust an natürlidwn

Versiclterungsflächen. Dies hat negative Auswirkuf(gen auf das lokale Mikroklima, den
Wasserhaushalt und die Bodenqualität.

III. Unzureichende Untersuchung des Vorkommens bedrohter Arten; Das Vorkommen
bedrohter Arten wurde nurdurch sechs Obersichtsbegehungen im Zeitraum von fünf
Monaten untersucht. Diese Anzahl an Begehungen und der begrenae Zeitraum sind
unzureichend, um ein voilständiges und genaues Bild der fokalen Flora und Fauna zu
erhalten. Viele Arten haben spezifische Aktwitätszeiten und -räume, die in soteh kurzen
und wenigen Untersuchungen nicht erfasst werden können. So konnten wir über die
Jahre mehrere zusäutiche Vogelarten im potentiellen Baugebiet Identifiiieren, als die

spezielle artenschutzrechtliche Prüfung aufführt.

Aufgrund dieser gravierenden Mängel fordern wir eine erneute und umfassende
UmweltvertrSglichkeitsprüfunR, die folgenden Kriterien gerecht wird:

l. Umfassende und langzeftige Untersuchungen: Durchführung von mehr und auf ISngere
Zeiträume ausgelegten Erhebungen tur Erfassung aller relevanten Arten und deren

lebensräume.

It. Erhalt von schützenswertem Dauergrünland: Berücksichtigung und Schutz von ökologisch
wertvollen flächen wie dem Dauergrünland Im südlichen Teil des Baugebiets.

III. Nachhaltige Bebauungsplanung: Entwicklung einer nachhaltigen Bebauunesplanung, die
die Flächenversiegelung minimiert und ökologische Ausgleichsmaßnahmen vorsieht.

Erst nach einer solchen fundierten Umweltverträglldikettsprüfung wtlte eine Neubewertung des

Bebauungsplans erfolgen, um sicherzustellen, dass die ökologischen und umweltbezogenen
Aspekte ausreichend berücksichtigt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer - Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 6.

Umweltverträ tichkeits rüfun

Zu vorliegendem Bebauungsplan ist keine "Umweltverträglichkeitsprüfung",
sondern eine "Umweltprüfung" erforderlich.
Das Bayerische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr führt dazu aus:
"Mit der Änderung des Baugesetzbuches im Jahr 2004 wurde für alle Bauleitpläne
eine Umweltprüfung eingeführt. Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen des Bauleitplans auf die verschiedenen Schutzgüter (Tiere,
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, biologische Vielfalt, Landschaft, Mensch,
Kultur- und Sachgüter) und mögliche Wechselwirkungen zu ermitteln. Das Ergebnis
wird im Umweltbericht ... beschrieben und bewertet."

Der Umweltbericht hat als separater Bestandteil der Begründung am bisherigen
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Bauleitplanverfahren teilgenommen. Die in der Stellungnahme geforderte
"Umweltverträglichkeitsprüfung" ist daher nicht vorgesehen.
Die in der Stellungnahme angesprochenen Themen wurden im Umweltbericht
umfassend behandelt (vgl. Pkte. 1.5. 1 Schutzgut"Lebensräume für Tiere und
Pflanzen" (auf Grundlage einer durchgeführten "speziellen artenschutzrechtlichen
Prüfung / saP"), 1.5.2 Schutzgut "Biologische Vielfalt", 1.5.3 Schutzgut "Boden", 1.5.4
Schutzgut "Fläche", 1.5.5 Schutzgut "Wasser", 1.5.6 Schutzgut "Klima/Luft").
Die durchgeführten Untersuchungen zur "speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
/ saP" wurden von einem anerkannten Biologen unter Beachtung der üblichen und
anerkannten Methodenstandards durchgeführt. Es wird auf die Stellungnahme der
Unteren Naturschutzbehörde verwiesen, die bezüglich des Untersuchungsumfanges
keine weiteren Forderungen stellt.
unter umfassender Abwägung mit den übrigen Belangen (u. a. der Schaffung von
dringend erforderlichem Wohnraum, Erhalt von für die Nahrungsmittelproduktion
wertvollen Ackerstandorten etc.) ist die Inanspruchnahme u.a. von
Dauergrünlandflächen unvermeidbar.
Im Rahmen der vorliegenden Planung wurde - ebenfalls unter umfassender
Abwägung mit den übrigen Belangen - weitestmöglich auf eine Minimierung der
Flächenversiegelung geachtet.
In der Planung wurden ökologische Ausgleichsmaßnahmen in Form von
naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen und Festsetzungen zur Ein- und
Durchgrünung des Baugebietes, sowie zum Artenschutz vorgesehen.
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Einwände

Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

7. le wesentliche Ve mniisetndWP n undPlanu») derFehlendes Ener ekonw

tedinhchen Infrastruktur
Ein weiterer Grund für unseren Widerspruch ist das Fehlen eines umfassenden Energielton;epts
sowie wesentliche Versäumnisse in der Prüfung und Planung der technischen Infrastruktur.

Insbesondere bemängeln wir die folgenden Punkte:
l. Fehlendes Energiekonzept: Der vorgelegte Bebauungsplan beinhaltet kein schlüssiges

Energiekonzept, das die nachhaltige und effiliente Energieversorgung des neuen
Baug«blets sicherstellt, in Zeiten von Kiimawandel und Energiewende ist es unerlässlich,
dass Neubaugebiete zultunftsorientierte Energiekonzepte berücksichtigen,

II. Keine Untersuchung der Machbarkeit von Nahwärmenetzen: Es wurden keine
Untersuchungen zur Machbarkeit und Umsetzung von Nahwärmenetien durchgeführt.
Nabwärmeneue bieten eltie effiiiente Mäglichkeit zur Wärmeversorgung mehrerer

Gebäude und tragen tw Reduktion von Treibhausgasemlssionen bei. Ole Untersuchung
ihrer Machbarkeit sollte integraler Bestandteil der Bau Planung sein.

III. Überprüfung der Stromnetzhetastbarkelt: Es fehlt eine umfassende Überprüfung, ob das
bestehende Stromnetz in der Lage ist, die zu erwartende Mehrbelastung zu tragen.

Wichtige Falrtoren sind hierbei:
. Photowltalkanlagen: Die tntegration und Einspeisung von solarem Strom

ins Neti. Es ist zu erwarten, dass ein Großteil der neu tu errichtenden

Gebäude mit PV-Antagen ausgestattet sein wird.
. Elektrofahneugs: Die steigende Zahl von Elektrofahrzeugen und deren

Lad&infrastruktur. Es ist zu erwarten, dass perspektivisch ein GroBtefl der

PKW in Baugebiet Etektrofahneuge sein werden, welche über private
tadepunkte gelaclen werden.

. Wärmepumpen: Der erhöhte Strombedarf durch den Einsatz von
WSrmepumpen zur Heizung und KOhlung.

Ohne diese Untersuchungen besteht das Risiko, dass das Stromnetz überlastet wird, was zu
Versorgungsengpässen und poteniielien Stromausfällen führen kann. bzw. einen Ausbau des
StromneUes erfordern welcher wiederum fw Zu$aükosten und einer Zusatzbelasturtg der

Anwohner fuhrt.

Aufgrund dieser gravierenden Mängel und fehlenden Ptanuneen fordern wir, dass der
Bebauungsplan aberarbeitet wird, um den oben genannten Anforderungen gerecht zu werden.
Ein umfassendes Energfeltoniiept, die Prüf ung der Machbarkeit von Nahwärmenetzen und eine
gründliche Überprüfung der Stromnetzkapazitäten sind awingend erforderlich, um eine
nachhaltige und zukunftssichere Entwicklung des BauBebiets asu gewährleisten.

Wie Sie unseren Ausführungen entnehmen können, haben wir zaWreiche Einwendungen /
Widersprüche gegen die Änderune des Flächennutaunesplans und eegen den Bebauungsplan Nr
155 joit'ef. Sche^bepbogen-Straße. Wir erwarten eine Bcröcksichti&ung dieser in der folgenden
Abwägung. Oarüber hinaus behalten wir uns rechtiidie Schritte vor.

Zum Abschluss sei noch unserer derzeitiger Bürgermeister selbst ritiert: <fs ist dieses gelebte
Miteimndef, das mich jedes /chr wr> neuem mit Stolz erfältt. ' VieKeicht sollte sich diese turn
Volksfest getätigte Aussage auch in der Politik und dem Vorgehen der Gennelnde widerspiegeln.

Bitte 5cnden Sie uns eine ichriftliche Bestatieung des fristgerechten Eingangs unserer
Einwendungen zu.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 7.
Ener iekonze t technische Infrastruktur

Der Einwenderträ t vor, dass dem Bebauungsplan ein umfassendes Ener iekonzept
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fehle, keine Untersuchung zur Machbarkeit eines Nahwärmenetzes erfolgt sei und
keine ausreichende Prüfung der Stromnetzbelastbarkeit stattgefunden habe.
Art und Auswahl des Heizsystems ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt.

Dass energieeffiziente Wärmepumpensysteme Verwendung finden, ist
wahrscheinlich und in Kombination mit den ohnehin zulässigen

Photovoltaikanlagen wirtschaftlich, jedoch sind auch andere Energieträger
verstellbar.

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde auch der
zuständige Stromnetzbetreiber eingebunden und keine Einwände und
Einschränkungen hinsichtlich derVersorgungssicherheit und Hinweise auf drohende
Netzüberlastungen vorgebracht.

Vorgaben bzgl. Fern- oder Nahwärmeversorgungsind auf Ebene der Bauleitplanung
nicht zu lässig.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein über den Regelungsrahmen des
Baugesetzbuches hinausgehendes Energiekonzept für die Aufstellung eines
Bebauungsplans weder erforderlich noch gesetzlich vorgesehen ist. Vielmehr obliegt
die konkrete Ausgestaltung der Energieversorgung den jeweiligen Vorhabenträgern
in Verbindung mit den zuständigen Energieversorgungsunternehmen.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Ich bin gegen das bebauen in der Josef scheibenbogcn Straße.
Das sind vereinzelte Punkte.

Mögliche Einwendungen gegen die Änderung des Flächennutzungsplans:
* Keine Notwendigkeit noch ein Baugebiet auszuweisen. Mit den Baugebieten
Glandergasstelten, Wohnen an der Wolnzach, Schlachterstraße, Preysingstraße und
Nachverdichtung im Innenbereich genug Potenzial vorhanden

> Eine Bebauung in dem Bereich wurde bereits mehrfach von Landratsamt und Regierung von
Oberbayern abgelehnt. Keine neuen Fakten die für eine Meinunesanderung sprechen
. Eine Kanalerschließung über den überstauten Kanal Josef-Reindl-Straße nicht möglich
. Keine zweite Zufahrt als Rettungsweg bei der massh/en Bebauung vorhanden

Mögliche Einwendungen gegen den Bebauungsplan Nr. 155 Joscf-Schelbcnbogen-Straße
Der Kanal in der Josef-Reindl-StraSe kann auch eine gedrosselte Einleitung nicht mehr
aufnehmen. Eine Erschließung über den bestehenden Kanal ist somit ausgeschlossen
. Eine Mehrung des Verkehrs um 60 % kann die Josef-Reindl-Streße auch aufgrund des
ruhenden Verkehrs nicht aufnehmen. Bereits jetzt wurden Parkverbatszonen wegen
Überlastung susgewiesen
. Eine Bebauung mit Mehrfamilienhäusern mit Flachdach passt nicht zur bestehenden Struktur
und ist damit abzulehnen
Die Hohenentwicklung entlang derJosef-Reindl-Straße (von der Straße gesehen 4
Stockwerke) ist nicht mit der Nachbarbebauungvereinbarung
. Ab derJosef-Maria-Lutz-Straße kein-zweiter Rettungsweg für Feuerwehr und Rettungsdienst
bei a». 150 Wohneinheiten. Zweiter Renungswee aber Gabelsbergcrstraße zwingend
erforderlich

Selbst bei uns ins Haus drückt es bei stärkeren Regen das Wasser rein obwohl wir am Berg wohnen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Kanal

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von R.egenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzept zu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal derJosef-Reindl Straße 10 1/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,811/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl.-Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
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Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
201/s dem Kanal derJosef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasstund
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Jpsef-Reindl-Straße.

Mehrun Verkehr

Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der
Wohneinheiten wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen deutlich geringer ausfallen
als befürchtet. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten
untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet.

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-
Straße als auch in der Josef-Scheibenbogen-Straße.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch
künftig nur vom Quell-und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße
Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig und die Bebauung südlich der Josef-Reindl-Straße auf FL-
Nr. 1223 entfällt.

Rettun swe

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
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die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

hiermit erhebe ich nachfolgende Einwendungen gegen oben genannten Benutzungs- und
Bebauungsplan Nr. i55»Josef-Scheibenbogen-StraBe" inWolnzach/
Meine Einwendungen gegen die Änderung des Flschenbenutzungsptanes sind folgende:
-.Es besteht keine Notwendigkeit noch ein Baugebiet auszuweisen. denn mit den Baugebieten
Gtandergassleiten, Wohnen an derWolnzach, SchlachterstraBe, PreysingstraBe und
Nachverdichtung im Innenbereich ist genug Potential vorhanden!
- Außerdem wurde eine Bebauung in dem Bereich bereits mehrtach von der Oberregierung
Oberbayem und dem Landratsamt abgelehnt. Es gibt keine neuen Fakten die für eine
Meinungsänderung sprechen.

- über den überstauten KanatJosef-Reindl-StraBe ist eine KanalerschlieSung nicht möglich!

- Es ist auch keine Zufahrt als Rettungsweg bei der massiven Bebauung mögUchl

Meine Einwendungen gegen den Bebauungsplan Nr. 155 Josef-Scheibenbogen-StraBe" sind
Folgende:

- Eine gedrosselte Bnleltung kann der Kanal in der Josef-Reindt-StraBe nicht mehr aufnehmen.
Darum ist eine Erschließung des bestehenden Kanals ausgeschlossen!

- in der Josef-Reindl-StraBe kenn auch aufgrund des ruhenden Verkehrs keine Mehrung des
Verkehre um 60% aufgenommen werden. Pariwerbotszonen wurden bereits wegen der
Überlastung ausgewiesen!

- Abzulehnen ist auch eine Bebauung von Mehrfamilienhäusern mit Flachdach, denn sie passen
nicht in die bestehende Struktur!

- Die Höhenentwicklung entlang der Josef-Reindl-StraBe (von der Straße gesehen 4 Stockwerke)
ist mit der Nachbarbebauung auch nicht vereinbar.

- Ab der Josef-Maria-Lutz-Straße gibt es keinen zweiten Rettungswegfür Feuerwehr und
Rettungsdienst bei ca. 150 Wohneinheiten. Es wäre daher ein zweiter Rettungsweg über die
Gabelsbergerstraße zwingend notwendig.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Kanal
Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal derJosef-Reindl Straße 101/s ausderJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
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(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßiggefasst und mit einer
Drosselung von
20 l/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitungzum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Mehrun Verkehr

Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der
Wohneinheiten wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen deutlich geringer ausfallen
als befürchtet. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten
untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet.

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4, 75m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-

Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch

künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässi und die Bebauung südlich der Josef-Reindl-Straße auf FL-
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Nr. 1223 entfällt.

Rettun swe

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Offenbar liegt hier ein
Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor. Die Anforderung eines
zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf die bauliche Anlage
selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die Erschließung des Baugebiets
erfolgt gemäß den Vorgaben derArt. 4 und 5 BayBO, sodass die Zugänglichkeit für
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein zweiter Rettungsweg über
öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar vorgeschrieben.
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210
Privatoerso en-

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja htermlt mache Ich meinen Einwand geltend gegen die im Betreff angegebenen Änderungen.

Zum Richennutzungaptan:

Es gtot keine Notwendigkeit ein weiteres Baugebiet auszuweisen. Mit den Baugebieten Gtandagasslenen, Wohnen an der
Wolnzach, Schlachterstr., Preysmgstr. und Nachverdichtung im Innenberefch ist bererts genQgemd Potential vorhanden.

Eine Bebauung in dem Bwach wurete bereits mehffach vun Landratsamt und der Regierung von Obefbayem abgelehnt.
Es gibt keine neuen Fakten die für «ne Meinungsändwung sprechen.

Eine Kanaleischfeßurg Ober den bereits heute überstauten Kanal Josef-Reind-Slr. ist nicht mO^ich.

Es ist keine zwette Zufahrt als Rettungsweg bei der massiven Bebauung vorhanden.

Zum B«bauuna»pl»n:

Der Kanal in der Josef-fieindl-Str. kann auch eine gedrosseUe Einleitung nicht mehr aufnehmen. Eine Erschließung über
den bestehenden Kanal ist somit ausgeschtossen.

Eine Mehrung des Veritdus um 60% kann die Josef-Reindi-Str. auch aufgnind des ruhenden Verkehre nicht aufnehmen.
Bereits jetzt wurdsn Parkverbotszonen wegen Obertastung ausgewiesen.

Eine Bebauung mit MehrfamiBenhausem mit Flachdach passt rocht zur bestehenden Struktur und ist damn abzulehnen.

Eine Höhenvenfchtung entlang der Josef-Reindl-Str. (von der Straße ̂sehen 4 II Stockweriw) ist nicht mit der
Machbarbebauung vefeinbar.

Ab der Josef-Lutz-Str. keh zweiter Rettungsweg Qter GabelsbergerstT. für Feuem-ehr und Rettungsdienst bal ca. 150
WE. Zweiter Rettungsweg über Gabelsüergsrestr. Ist zwingend erforderifch.

D«r StaiKngen am 17.8^3 uigw btnKs deutlich dass d<r Kanal nicht mthr aufnehmen kann. Am A»«-
AllwrstöttT^tlng flab *s durch Rückstauwatfr.

masstm schädtn im tellwis* fOnfstollljrn Benfch In den KBlltm bzw. Wohnungen, teh settst hatte dte gttamte
Wohung unter Wassw.

Das »Igt tteuUieh dass In« wKan Babauuna unmöglich und unvrantwofllch tet

Ich bitte um schriftliche Bestätigung dts Erhalts meiner Mail.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Kanal

Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiertund durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibungdes Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (ents rieht 20 %) beaufschlagt.
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Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
20 l/s dem Kanal derJosef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal derJosef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung
des bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine
weitere Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-
Reindl-Straße.

Mehrun Verkehr

Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehn/erkehrs erheblich. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem
Verkehrsgutachten untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als
unkritisch erachtet. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten
wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen zudem deutlich geringer ausfallen als
befürchtet.

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in derJosef-Reindl-
Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße.
Tempora r ei n geschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch
künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
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Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig und die Bebauung südlich der Josef-Reindl-Straße auf Fl.-
N r. 1223 entfällt.

Rettunsswee

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Offenbar liegt hier ein
Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegsvor. Die Anforderung eines
zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf die bauliche Anlage
selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die Erschließung des Baugebiets
erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO, sodass die Zugänglichkeit für
Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein zweiter Rettungsweg über
öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar vorgeschrieben.
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1^ <*>- ».. 1-1

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

hiermit legen wir Widerspruch gegen den Beschtuss des Marktgemeinderates des Marktes
Wotnzach'zur 29. Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung des Bebauungsplans
Nr. 155 Tür das Gebiet "Josef-Scheibenbogen-Straße" in der Sitzung vom 18.07.2024 ein.

Wir bringen hiermit unsere Einwendungen gegen die Änderung des FlächennuUungsplans und
gegen den Bebauungsplan Nr. ISS Josef-Scheibenbogen-Straße ein. Konkret haben wir folgende
Einwendungen /Widersprüche, welche im Folgenden genauer erläutert werden:

l. Unwirksame Öffentliche Bekanntmachunf
Interessenskonflikte2t intcrcsscnsKonniKic 

_. _. ., -^-^. -. ..

r Verwandtschaftsverhältnissezujlen Grundstückseigentümern
Il, Gesicherte Erbbaurechte -

~W. ?i~ofiteure durch eigene Bau- und Planungsfirmen
3. Planun skonkurrenz^

Verkehrliche EnchlleBun4.
l.

III.
IV,

Unzureichende Stell latz/Gara ensltuation im Bebauungsplan^ _. ,
Unzumutbare Erhöhung des yerkehrs___ ,
Un eei netheiTder Josef-Reindl-StraBe für die Erschlleßun
Schlechte und nicht ausbaubareAnbindyngai^denoffentlichen Nahverkehr

~"V. Mangelhafti keit in der^usrundelieBendenyerkehrsyntersuchun|
T. "Schimitwasserbe^itlgungundjlmeangm^ ;
^F ube7lasteter BestandTkanal und fehlende Berücksichti un der Erschließun skosten
T~~ Erhöhung der'Menge an aufaunehmendem Oberfläehenwasser und unzureichende
Berücksichti un im Entwässerung^kon^egt_. __

f ̂ Uniureichend^Umweltverträgllchkelt5prüfyn([
l. Vernichtung von schützenswertem Dauer rünland . "_-.

r~'l\. unverhältnismäßi e Flächenversie elun
i'iH~ unzureichende Untersychun des Vorkommens bedrohter Arten
[ 7:-~~ Fehlendes Energlekoniept sowie wesentliche Versäumnisse In der Prüfung und Planung

der technischen Infrastruktur _
l. Fehlendes Energiekonzept_

» II. Keine Untersuchung^e^Machbari(eitvonNahwärmenetzen
III. Überprüfung der Stromnet2belasttiarkeit
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l. Uinwirks&me Öff»ntltehB JSeh nntmachun

Die Beteiligung der &ffe[itlichkeit gtmaß SS 3 und 4 BauGB wurde nicht im erforderlichen
Umfang durchgeführt. Ei musi sichergestellt sein/daii alle Anwohner und betroffenen Bürger
ausreichend informiert urxl angehört wurden. Dies ist nicht passien.. Die Veroffenttifhuneifrist
der öffentlicden &ekanntmachung finclet lediglich vom Oonnerstae, den 01.08,20Z4, bis
elnscWie&lich Freitag, den 13. Q9.20Z4 itttt. OieseVeröffrntlicbunigsfriitfurdie
Bürg^rinfomation und Beteiligung Ist aus unserer steht unzureichend und ufltumutl»r kwi
ansesetzt wurde- Diese Frist fällt ausgenchnet tr» die Sommcrferten, eine Zeit, ir» rief viele ftüreer
im Urlaub sind und somit nicht am öffentlichen Diskurs teilnehmen können ZusStzdch
überschneidet ilch dte Frist mit dem parallel aattHndendtn Volksfest, was die AufinefkMfnkeit
und Berettschgft der Qürgtf iw Teilnahme an der Dlskusiion weiter r6du!iert. Diese Umsläiide
schaffen erhebliche Nachteile für di&faetroffenen Biireerinnen und Bürger und verhindern ejf>e
faire und umfiiiende öffentlktie Betedfgu^g- Die öffenttlche B^kanntmaci hung ist daher 94

unwirksam aniuiehen.

Daher füi'dern wir eine Verlängerung der Frist und eine Neüar»set. (u«ig der öffantiichen
Dlskuuion w einem Zeitpunkt, der eine angcmesiene eiurig&rb^teillgufle sicherrtelit.

Darüber hlnaui erfolgte die BekanntmachiJng lediglich aufder Hpmepage d&r Gemeffide sowie in
Papterform im Rathaus des Marktes Wölnucb, Mari(tpl?»z l, Bauamt, Zimmer 10 während der
üienstslunden (Montag, Mittwoch, Oonnerstag und Fwttag von 8 Uhr bis 12 Uhr sowie
Donnerstag zusäullch von 13, 30 Uhr bis 18 Uhr), Diese Form der Beksnntmachui^ schranlct den
Zugang »u wichtigen Planungsinformationen ertieblich ein, E? wurde darauf venkhtft, die
Bekanntmachung im Byndcsanzeieerund In der aicftagenstärkstenlageMeitung (Pfaffe ntiofefler
Kurier) au wräffentlichen, wtidurcti viete betrofferre 6ürger nicht ausrelclientt infarmien
wurden- Dies ist tiesondew prublematisch, da nkht jfider Süflger die Möglichkeit hat, während
der Dtenstieiten das Rathaus iv besuchen oder rcftelmäßig die Homepage der Semeinde zu
überprüfen.

Daher fordern wireiftt umfassendere und für alle Sürgef ;ugäng liche Bekanntmachurte der
Planänderungen, unterEinbetiehungdes BurKlesanieie»rs und der suflagtnstSrkiten
Tageszeitung, um eine eertchteund austührliehe BürgeFteteilieune sicherzustellen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu l.
Unwirksame öffentliche Bekanntmachun

Die Einwendung, dass die öffentliche Beteiligung nicht im erforderlichen Umfang
durchgeführt wurde, ist nicht zutreffend. Die Auslegung des Bebauungsplanentwurfs
eri'olgte ordnungsgemäß. Die gesetzlichen Fristen wurden eingehalten bzw. wurden
aufgrund der Ferienzeit angemessen verlängert, um auch in der Ferien- und
Urlaubszeit genügend Möglichkeit zur Äußerung zu geben. Zudem wurde öffentliche
Bekanntmachung fristgerecht im Amtsblatt der Gemeinde sowie auf der
gemeindlichen Homepage veröffentlicht und lag im Rathaus während der regulären
Dienstzeiten zur Einsicht aus. Eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger oder
überregionale Tageszeitungen ist gesetzlich nicht erforderlich. Die Dauer der
Auslegung von sechs Wochen entspricht den gesetzlichen Vorgaben und ermöglicht
eine angemessene Beteiligung - auch in der Ferien- und Urlaubszeit.
Ferienzeiten oder parallele Veranstaltungen stellen grundsätzlich kein rechtliches
Hindernis für die Wirksamkeit der Bekanntmachung dar. Eine Verlängerung darüber
hinaus oder eine Auslegung zu einem anderen Zeitpunkt ist daher nicht vorgesehen.
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Ja
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Einwand, Bedenken, Anregung

Z. intH-essenskonflikte;

Grundlage unserei Widerspruchs ist die Tatsache, dass mehrere Gemeinderatsmitelieder gemäß
Art. 49 der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern wegen persönlicher Beteiligung von der
Abstimmung hättenausgeschlossen werden müisen. Konkret weisen wir auf folgende
Interessenkonflikte hin:

l. verwandtschaftsverhältnisse zu den Grundstückseigentümern: Gemeinderatsmitelteder
stehen in direkter verwandtschaftlicher Beziehung ;u den betroffenen
Grundstückseigentümern, was ihre Unparteilichkeit eindeutig beeinträchtigt.

II. Erbbaurechte; Nach Hörensagen haben sich Mitglieder des Gemeinderates bereits
Erbbaurechte an den betreffenden Grundstücken gesichert, was ein eindeutiges Zeichen
für persönliches Interesse und potenziellen Profit ist.

II). Profiteure durch eigene Bau- und Planungsflrmen: Einige Cemeinderatsmitglieder stehen
unmittelbar in Verbindung mit Bau- und Planungsfirmen, die direkt von dem Beschiuss
profitieren würden. Dies »teilt einen klaren Interessenkonflikt dar und verstößt gegen die
Regelungen zur Vermeidung von Vorteilsnahme.

Diese Umstände werfen erhebliche Zweifel an der Integrität und tairneis des Beschlusses auf.
Um die Transparenz und Rechtsmäßigkeit derGemeinderatsentscheidungen ?u gewährleisten, ist
es unerlässlich, dass solche persönlichen Interessen ausgeschkassen werden.

Wir fordern daher eine unverzüglicte Überprüfung und Annullierung des Beschlusses sowie eine
Neudurchführung der Abstimmung unter Ausschluss der betroffenen Mitglieder, um eine
unparteiische und rechtlich einwandfreie Entscheidungsnndung sichenustellen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Interessenkonflikte
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Die Einwendung, dass Interessenkonflikte bestehen und Gemeinderatsmitglieder
befangen wären, ebenso das Gemeinderatsmitglieder durch den Beschluss
profitieren würden, ist nicht zutreffend. Die Stellungnahme beruht nicht auf
Tatsachen, sondern Unterstellungen und Mutmaßungen, die nicht haltbar sind.

Art. 49 GO(Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern) wurde vollumfänglich
beachtet. Eine Annullierung des Beschlusses sowie eine Neudurchführung der
Abstimmung ist daher nicht vorgesehen.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 3. Planunaskonkurreni:

Es besteht eine potenzielie Konkurrenz ;u bereits bestehenden Bauvorhaben sowie zu anderen
Plänen der städtischen Entwicklung. Eine Koordinierung mit anderen Planungsmaßnahmen
scheint nicKt ausreichend erfolgt zu sein. Die in der Begründung aufeeführte Erforderlictikeit,
dass die bereits ausgewlesenen Bauflächen innerhalb des Gemelndegebiets in den nielsten

Fällen au^rund der Eigentumsverhältnisse dem freien Markt nicht zur Verfügung stehen und
diesem in absehbarer Zeit auch nicht zugeführt werden. Ist insbesondere mit den ausgewiesenen

Bauge bieten "Wohnen an der Glandergassleiten", . Wohnen an der Wolnzach",
"SchlachEerstraße", »Preyslngstra&e" und Nachverdichtungen im Innenbereich nicht haltbar.
Ebenso finden sfch in den Planungsunterlagen keine Informationen zur Koordination des
Bebauungsplanes mit dem Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept- ISEK. Mutmaßlich
hat diese nicht stattgefunden.

Daher fordern wir eine Überprüfung des Beschlusses hinsichtlich des Anlasses, der
Erforderlichkeit und dem Ziel mit Einbeziehung bereits ausgewiesener Bebauungspläne und dem
ISEK.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Planun skonkurrenz

Die Annahme einer Planungs- oder Standortkonkurrenz zu anderen bestehenden
oder geplanten Baugebieten im Gemeindegebiet trifft nicht zu. Der Bebauungsplan
Nr. 155 verfolgt das Ziel, auf einem integrierten Standort, der bereits heute an die
kommunale Infrastruktur angebunden ist, bedarfsgerechten Wohnraum
bereitzustellen.

Die Gemeinde Wolnzach hat auf Grundlage des aktuellen Demographiespiegels den
voraussichtlichen Bevölkerungszuwachs analysiert. Daraus ergibt sich ein konkret zu
deckender Bedarf an neuen SiedlungsflächenfürWohnbebauung. Der
Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße" ist ein Beitrag zur Deckung
dieses nachgewiesenen Bedarfs, insbesondere im Bereich familiengerechter
Wohnformen (Einzel- und Doppelhäuser).
Die Stellungnahme unterstellt fälschlich eine mangelnde Koordinierung mit dem
Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (ISEK).
Die vorliegende Bauleitplanung entspricht vielmehr dem Handlungsfeld "Wohnen"
des laufenden ISEK Prozesses des Marktes Wolnzach mit dem erklärten Ziel

flächenschonenden, qualitätvollen Wohnraum für alle Lebenslagen zu schaffen. Eine
Koordinierung ist somit gegeben.
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt

Seite 84 von 182



MARKT WOLN2ACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE-
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4. Vsrkehrtlche ErschtieRunä

Die verkehrstechnische Anbindung und die Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrsaufkommens
auf die jetzige Infrastruktur sind nicht ausreichend berücksichtigt und analysiert worden,

Der Bebauungsplan sieht eine Bebauung mit Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern,
Doppelhäusern und Gartenhorhäusern vor. In Summe werden rund 50 neue Wohneinheiten für
rund 150 neue Personen entstehen. Gemäß einer Recherche der Zeit
(httos://www. 2£Jt. cfe/mobflitaet/202A-0 /autobesiti-stej nde-autodichte-pkytejLtwrcMyfls)
auf Basis von Daten des Kraflfahrtbundesamtes, des Bundesinstitutes für Bau- Stadt- und
Raumforschung, des DESTATIS und eigenen Berechnungen geht hervor, dass im Landkfeis
Pfaffenhofen an der lim im Jahr 2023 pro 1000 Einwohnern 607 Private PKW zugelassen waren.
Gegenüber dem Jahr 2017 bedeutet dies einen Zuwachs von 2,9% biw. einen jährlichen Zuwachs
von 0. 5% p.a. (siehe Abbildung l). Nicht enthalten in dieser Statistik sind jedoch beispielsweise in
Ingolstadt, München, und den Nachbariandkrelsen zugelassene PKW. die im Rahmen von Finnen-
und Geschäftswagenüberlassungen dennoch dem Landkreis zuzuordnen wären. Für die

folgenden Aufführungen wird daher von einem privaten PKW-Bestand von rund 630 PKW im Jahr
Z023 ausgegangen. und der statistisch belegte Zuwachs von 0,5% p.a. angesetzt. Daraus ergeben
sich die in Tabelle l aufgeführten zu erwartenden PKW-Zahlen für das Baugebiet.

2023 2024 2025 20» 2027 2028 2029 2030 2031 2032 M33^ 2034 2035
privatePKW/1000 ggg ^3 936 639 M3 646 649 652 658 659 662 686 869

Einwohft*r

PKWJaBnwohner 0,63 0,63 0.64 0,64 0,64 0,65 0,65 0,65 O.W 0.66 0.68 0,67 0,67
PKWImtoigrtiBtbel ps s5 95 86 86 97 07 88 88 9899100100

ISOEirwotwer
Tabelle l: Zu eiwartenife PKW-Zohlen im Bauyebiet

Pfaffwhofana. d. Ihn
B*»en'

Prtirf Pkw j« 1.000 Einwahiwr

^.!w

Abbildung l: Entwicklung der Anzahl privater PKW im Landkreis Pfpffenhofen o. d. l.
Auf Basis dieser statisch belegten Annahme haben wir folgende Einwendungen zur verkehrlichen
Erschlieliung:
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j. Unzureichende StellDtatz/Garaaensituation imBebauunosplan.
Der Bebauungsplan sieht nur eine Fläche für SS PKW vor. Gemäß Tabelle l sind jedoch 95-100
PKW zu erwanen. Hinzu lioinmen noch notwendige Stellplätze für Besucher. Die geplante

Stellplatzzahl fst deshalb deutlich w gering bemessen. Die unzureichende Anzahl an Stellplätzen
führt dazu, dass eine erhebliche Anzahl an PKWs auf der StraBe geparkt werden müssen. Dies hat

mehrere negative Folgen:
a) Verkehrsbehinderungen: Durch das Parken von Fahrzeugen auf der Straße wird diese

im betroffenen Bereich nur noch einspurig befahrbar. Dies führt unweigerlich zu

Verkehrsstörungen und erhöht das Risiko für UnfSIIe.
b) Einschränkungen für Anwohner: Die eingeschränktS Befahrbarkeit der Straße

verursacht nicht nur Verkehrsprobteme, sondern beeinträchtigt auch die
Lebensqualität der Anwohner erheblich. Es kommt zu einer erhöhten Lärm- und
Abgasbelartung sowie zu Schwierigkeiten bei der Zu- und Abfahrt zu den eigenen
Grundstücken-

c) Sicherheitsaspekte: Engstellen auf der Straße behindern ntcht nur den fließenden
Verkehr, sondern stellen auch eine Gefahr für Fußgänger und Radfahrer dar.
insbesondere Rettungsfahrzeuge und andere Elnsat2kräfte könnten im Ernstfall durch
die blockierte StraBe behindert werden.

Aus diesen Gründen fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungspians. um eine ausreichende
Stellplatzzahl sichenu$tellen und die genannten Probleme zu vermeiden. Nur durch eine

angemessene Planung können die Verkehrs- und lebensbedingungen im betroffenen Gebiet
nachhaltig verbessert werden.

Il, Unzumutbare Erhöhunides Verkehrsi.

In der Josef-Relhdl-Str., dem Josef-Alberstötter-Ring und der Josef-Scheibenbogen-Str. stehen
derzeit ca. 100 Gebäude, welche über die Josef-Reindl-Str. /Wendenstraße erschlossen sind- Der

Bebauungsplan sieht lusatzliche 50 Gebäude vor, es ist a>50 minctestens von einem
Verkehrszuwachs von 50% auszugeben. Ein soicher Anstieg des Verkehrsaufkommens ist Tür die
Anwohner und die bestehende Infrastruktur unzumutbar. Die damit verbundenen Probleme
umfassen unter anderem:

a) Erhebliche Verkehrsüelastung; Der derzeitige StraBenzustafld und die vorhandene
Verkehrsinfrastruktur sind nkht für einen derart massiven Anstieg de?

Verkehrsaufkommens au$gelegt. Dies wird zwangsläufig zu häufigen Staus und
Verkehrsbehinderungen führen.

b) Erhöhung von tärm. und Umweltbelastungen: Mit dem Verkehrszuwachs geht eine
beträchtliche Zunahme der l.ärm- und Luftverschmutzung einher, was die Lebensqualität
der Anwohner erheblich beeinträchtigt, und ihre Gesundheit gefährdet.

c) Sicherheitsrislken: Ein deutlich erhöhtes Verkehrsaufkommen erhöht die Gefahr von
VerKehrsunfällen im Gebiet. Dies betrifft Autofahrer. FuBgänger und Radfahrer

gleichermaßen und stellt ein unvertretbares Sicherheitsrisiko dar

In Anbetracht dieser untumutbaren Beeinträchtigungen fordern wir eine Überarbeitung des

Bebauungsplans, um den erwarteten Verkehrszuwachs zu minimieren, alternative und
zusätzliche Ersthlie&ungsstraßen zu überprüfen und die Lebensqualität sowie die
Verkehrssicherheit im Gebiet zu gewährleisten.
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III. lln. ppi netheitderJosef-ReindJ-Straße fürdie,Er?c>iließun^
Ein weiter Grund für unseren Widerspruch ist die Ungeeigneiheit der Josef-Reindl-Straße zur
Erschließung des geplanten Baugebiets. Nach unserer Einichäüung und Erfahrung weist die
josef-Reindi'.StraBe mehrere signif.kante Mängel auf, die eine Erschließung unmöglich bw.
unzumutbar machen:

"a. Schlechte Fahrbahnqualitat: Der aktuelle Zustand der Fahrbahn Ist bereit; sehr schlecht.
Es gibt zahlreiche Schlaglöcher und Beschadi£ungen, die eine sichere Befahrung
beeinträchtigen und eine erhöhte Instandhaltung erfordern würden. Zusätzlich sind
durch die geplante Bebauung weitere Beschädigung der bestehenden Straßendecke zu
erwarten. So werden die Bsiiarbeiten voraussichtlich erhebliche Belastungen und
Beeinträchtigungen für die bestehende Straßeninfrastruktur mit sich bringen: (l)
Scnwerlastverkehr: Die Bauarbeiten werden einen erhöhten Schwerlastverkehr durch
Bauitellenfahr;euge. LKWs und Baufahrzeuge zur Folge haben. Diese schweren
Fahrzeuge werden'die bestehende Straßendecke stark bean5pruchen und vermutlich
beschädTgen. (2) StraBenversehleiß: Die wiederholte Nutzung der StraKen durch schwere
Fahrzeuge führt zu eine, Beschleuniguni; des VerschleiSes der Straßendecke. Dies kann
EU Schlaelöchern, Rissen und anderen strukturellen Schäden fuhren, die nicht nur den
Verkehrsfluss beeinträchtigen, sondern auch die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer
gefährden. (3) Erhöhte Instandhaltungskosten: Schäden an der Straßendecke müssen
Zeitnah repariert werden, was ;u erheblichen zusäütichen Kosten für die Gemeinde

führt. Die finanziellen Mittel könnten sinnvoller verwendet werden, um oie bestehende
Infrastrulctunu erhalten und 211 verbessern. (4) Verkehrsbehinderungen:
fieschädigungen an der Straßendecke erfordern Reparatur- und tnstandhaltungsarbeiten,
die wiederum zu Verkehrsbehinderungen und möglichen Umleitungen führen. Dies
beeinträchtigt den alltäglichen Verkehr und sorgt für zusätzliche Belastungen der
Anwohner.

b. Untureichende Gehwegbreite: Mit einer Gehweebrelte von nur l.S Metern sind die
Gehwege für die zusätzliche Belastung durch das geplante Baugebiet unzureichend. Dies
stellt insbesondere für Fußgänger, einschließlich Kinder und ältere Personen, ein
erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Wie in Abbildung f der Verkehrsuntersuchung
dgrgestellt ist, sind die (ur den FuBverkehr zur Verfügung stehenden Seitenräume sind
mil 1.50 m schmaler ausgeführt als das anzustrebende Regelmaß von 2, 50 m.

c Fehlende Radwege: ts sind keine Radwege vorhanden, was die Sicherheit von Radfahrern
erheblich gefährüet, und sfe zwingt. die ohnehin schon schmale fghrDabn mit
Kraftfahrzeugftn zu teilen Dies ist besonders problematisch in Anbetracht des
erwarteten Verketirszuwachses. Eine eigenständige Radintrastruktur besteht in dem
gesamten Straßenzug nicht. Der Raaverkehr findet daher im Mischverhehr statt. D? die
Gesamtbreite der Josef-Reindi-Stf, jedo(h nur (>m beträgt, ist ein Überhohlen von
Fahrradfahrern unter Einbezug des elnzuhaltendpn Mindesubstands (1,5m) nur
erschwert möglich.

Aufgrurtd dieser gravierenden Mange! ist die Josef-^indl-Straße als Erschließungsstrafie für das
geplante Baugebiet ungeeignet- Wir fordern dahe' einp umfassende Neubewertung uno
Überarbeitung des Bebauungsplans und die zusätzliche Prüfung alternativer
ErschlieBungsstraSen, um eine angemessene und sichere tnfrasiruktur ;ur Verfügung zu stetten,
die den Anforderungen der Anwohner und der neuen Bauprojekte gerecht wird
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IV. §chle hte und nie ausbau ar An indun andenäff ntliche Nahuerkehr.
Gemäß der Verkehrsuntersuchung sind die nächsten Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs
BOOm entfernt und liegen in der WendenstraBe. Darüber hinaus ist der Fußweg von der
Wendenstraße ?ym Baugebiet ansteigend und wird somit ;usät?lich erschwert. Eine
angemessene Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr ist somit nicht gegeben- Zu diesem
Schluss koinmt auch die Verkehrsuntersuchung: "Die vorhandenen Bushaltestellen sind mit etwa

800 m Loufweite relativ weit von dem geplanten Neubaugebiet entfernt. Einkaufs- und
Frekeitgelegenheiten m deh Gewerbegebleten von WolMach sind dabei mit mindestens circa 10
Minuten mir dem Rad und 30 Minuten zu Fuß ebenfalls nicht in typischer Entfernung für diese
Verkehrsmittel gelegen". Darüber hinaus ist die Fahrbahnbreite der Josef-Reindt-StraBe zu
schmal, um eine potentielle direkte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr i» ermöglichen,
so sind für Straßen mit Busverkehr Straßenbreiten von mindestens 6,5 m notwendig, um ein

sicheres Begegnen von Bussen und PKW zu gewährleisten. Das Baugebiet kann daher auch in
Zukunft nicht angemessen durch den öffentlichen Nahverkehr erschlossen werden, was mehrere
schwerwiegende Probleme mit sich bringt:
a) Erschwerte Mobilität; Ohne eine Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr wird die

Mobilität der zukünftigen Bewohner erheblich eingeschränkt. Dies betrifft besonders

Personen ohne eigenes Fahrzeug, Wie ältere Personen, Schüler und Menschen mit
Behinderungen,

b) Erhöhter Indivfdualverkehr: Die fehlende Anbindung führt a:u einem verstärkten
tndivldualverkehr, da die Bewohner auf private Fahf!euge angewiesen sein werden. Dies

erhöht die Verkehrsbelastung und führt zu weiteren Umweltbelastungen durch erhöhte
Abgasemissionen und Larinbelastung.

c) Ungerechte Belastung der Infrastruktur: Der zunehmende Individualverkehr wird die
vorhandene Verkehrsinfrastruktur übermaSig belasten, was zu vermehrtem Verschleiß und

höheren Instandhaltungskosten führt.

d) Umwelt- und Klimaschutttiele: Die mangelnde Anfaindung an den öffentlichen Nahverliehr
steht im Widerspruch zu aktuellen Umwelt- und Klimaschutizielen. Eine nachhaltige
Stadtplanung sollte auf die Förderung des öffentlichen Nahverkehrs und die Reduktion des
Individualverkehrs abzielen.

e) Soziale Ungerechtigkeit; Die fehlende Nahverkehrsanbindung benachteiligt sozial
schwächere Gruppen, die sich möglicherweise kein eigenes Fateeug leisten können. Dies
führt zu sozialer Ungteichheit und erschwert den Zugang zu ArbeitSplät-ien,
Bildungseinrichtungen und sozialen Dienstleistungen.

Aufgrund dieser schwerwiegenden Mängel fordern wir eine erneute Überprüfung und
Überarbeitung des Bebauungsplans, ym eine angemessene Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr sicherzustellen. Nur so kann die nachhaltige und gerechte Entwicklung des Gebiets

gewährleistet werden
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V. ManeelhaftiBlceit in der ;Lier..nrii>lipepnden Verkehrsuntersiffhijnfi.
Ein weiterer Grund für diesen Widerspruch ist die Mangelhaftigkelt der zugrunde liegenden
Verkehrsuntersuchung. Insbesondere sind zwei gravierende Fehler fesüustetlen, die die Validität
der Unteriuchung und somit die darauf basierenden Entscheidungen infrage stellen:
a) Verkehrszahlung an nur einem Tag Im Winter; Die Vetkehrsuntersuchung baiiert auf Wen,

die an lediglich einem einzigen Tag (29.02, 2024) im Winter erhoben wurden. Solche Daten
können keine repräsentativen Aussagen über das tatsächliche Verkehrsaufkommen liefern.
Wintcrspezifische Bedingungen wie Witterung, Ferienzeiten und geringssaisonale Aktivitäten
beeinflussen das Verkehrsaufkommen und verfälschen die Ergebnisse. Einevalide
Verkehrsuntersuchung muss über einen längeren /eitraum und zu unterschiedlichen
Jahreszeiten durchgeführt werden, um ein realistisches Bild des Verkehrsaufkommens zu
zeichnen.

b) Unterschätiung der PKW pro Einwohner: Die Annahmen bezüglich der Anzahl der PKW pro
Einwohner sind offensichtlich zu gering. So gelt das Gutachten von niedrigeren Werten als
die in Tabelle l aufgeführten uns itati->tisch nachgewiesenen Werten aus. Diese tehterhafte
Annahmen führen zu einei Unterschätzung des tatsächlichen VerkehrsaufKommens und der
damit verbundenen Belastungen, In einer realistischen Verkehrsuntersuchung sollten
aktuelle und angemessene Durchschnittswerte sowie lokale Besonderheiten berücksichtigt
werden

Aufgrund dieser erheblichen methodischen Schwachen fordern wir eine erneute, umfassende
Vertiehrsunlersuchung, die folgenden Kriterien gerecht wird:

a} Mehrfach Verkehrszahlungen über unterschiedliche Wochentage. Jahreszeiten und unter

b) Re^ti'scheTnnahmen über die Anzahl der PKW pro Einwohner, basierend auf aktoellen und

Erst'n^h einer solchen fundierten Untersuchung sollte eme Neubewertung des Bebauungsplans
erfolgen, ' Nur-so kann sichergestellt werden, dass die Verkehrsplanung den"ts"hNch^ ^^
Irfor^'rnlss'efl entspricht und die damit verbundenen Belastungen für die Anwohner und die
infrastruktu- realistisch eingeschätzt und mipimiert werde".

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu. 4.
Verkehrliche Erschließun
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich, was die zusätzliche prognostizierte Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.

Die in der Stellungnahme aufgeführte Tabelle l, die angeblich einen höheren
Stellplatzbedarf prognostiziert, stellt keine planungsrelevante oder verbindliche
Grundlage dar. Es handelt sich dabei nicht um ein anerkanntes Regelwerk oder um
eine gesetzliche Vorgabe, sondern vielmehr um eine spekulative Schätzung, die
nicht geeignet ist, die sachlich und rechtlich fundierte Planung in Frage zu stellen.

Die Sicherstellung der notwendigen Anzahl an Stellplätzen erfolgt im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens auf Grundstücksebene unter Beachtung der in diesem
Bauleitplanverfahren getroffenen Festsetzungen zu Stellplätzen und Garagen sowie
der gemeindlichen Stellplatzsatzung. In dieser werden bereits Aussagen zur
Herstellung von Besucherstellplätzen auf privater Grundstücksebene in
ausreichendem Umfang getätigt.
Zudem werden nicht alle Besucher gleichzeitig oder in einem Umfang auftreten, die
eine pauschale Ausweisung zusätzlicher öffentlicher Stellplätze erforderlich machen
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würde.

l. a) bis d

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4, 75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-

Straße als auch in der Josef-Scheibenbogen-Straße (siehe hierzu auch die
Verkehrsuntersuchung durch die INOVAPLAN GmbH vom 04. 04. 2024).
Bei den angesprochenen Straßen handelt sich um keine Durchfahrtsstraßen. Der
Verkehr ist und wird auch künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner
geprägt sein.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge
(Engstellen) sind in Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine
dauerhafte Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Ebenso wenig ist eine unzumutbare Erhöhung von Lärm- und Abgasbelastung sowie
unzumutbaren Einschränkungen bei der Zu- und Abfahrt zu den vorhandenen
Grundstücken durch die Planung gegeben.

Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich.

II. a bis c

Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung derVerkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der
Wohneinheiten wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen deutlich geringer ausfallen
als befürchtet. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten
untersucht und wird bzgl. derAbwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet. Die
Lärm- und Umweltbelastungen wurden nicht genauer untersucht, die
Verkehrsbelastung ist jedoch insgesamt auch mit der Realisierung des Vorhabens auf
einem niedrigen und mit anderen Straßen vergleichbarem Niveau sodass eine
zusätzliche Untersuchung, detailliertere Untersuchung der Aspekte vor dem
Hintergrund von Kosten und Nutzen abzuwägen ist.

ÜL
Die Erschließung des Baugebiets über die Josef-Reindl-Straße ist
bauplanungsrechtlich zulässig. Die Straße befindet sich im Eigentum der Gemeinde
und ist Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes. Die Erschließung ist damit gesichert
und die planungsrechtliche Voraussetzung erfüllt.

III. a. bis c.
Der von den Einwendern angeführte aktuelle Fahrbahnzustand (z. B. Schlaglöcher)
stellt keinen Abwägungshinderungsgrund dar. Derartige Mängel liegen im Rahmen
der gemeindlichen Straßenunterhalfungspflicht und sind unabhängig vom
Bebauun splan je nach Dringlichkeit zu beheben. In der Erschließungsplanung ist
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bereits vorgesehen, die Straßen innerhalb des Geltungsbereichs baulich im Zuge der
Bauausführung anzupassen.
Eine etwaige Belastung der Straße durch Baustellenverkehr ist vorübergehender
Natur und für eine Erschließungssituation weder außergewöhnlich noch
unzumutbar. Diese Belastungen können durch baubegleitendeverkehrslenkende
Maßnahmen in zumutbarem Rahmen gehalten.
Die Situation für den Fußverkehr ist wie dargestellt nicht optimal. Dennoch ist ein
Ausbau auf 2,50 Meter bei der bestehenden Breite des Straßenraums nicht
realistisch darstellbar und vordem Hintergrund der absolut erwarteten Mengen
auch kritisch zu hinterfragen. Auch die gemeinsame Nutzung mit dem Radverkehr ist
unproblematisch. Siehe hierzu auch die Richtlinie Empfehlungen für
Radverkehrsanlagen (ERA), Abschnitt 3. 1:
"Problematisch ist Mischverkehr auf Fahrbahnen mit Breiten zwischen 6, 00 und 7, 00 m
bei Kraftfahrzeugverkehrsstärken über 400 Kfz/h. ".
Im Bestand wurden aufderJosef-Reindl-Straßeca. 900 Fahrten am Tag gezählt,
hinzu kommen ca. 300 Fahrten durch die geplante Bebauung. Damit beträgt die
Tagesbelastungca. 1200 Kfz. Dies entspricht in der am meisten belasteten Stunde
des Tages ca. 120 Fahrten und damit weit weniger als 400,

Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten wird das zusätzliche
Verkehrsaufkommen darüber hinaus deutlich geringer ausfallen.
Eine alternative Erschließung über die Gabelsbergerstraße ist aufgrund der
topographischen Begebenheiten und der fehlenden Verfügbarkeit erforderlicher
Grundstücke nicht möglich.

jy.
Die Erschließung des Plangebiets über den bestehenden ÖPNVwird in der
Begründung sachlich korrekt dargestellt. Die Entfernung zur nächstgelegenen
Haltestelle liegt bei etwa 800 m und bewegt sich damit noch innerhalb des als
zumutbar anerkannten Radius von ca. 800-1.000 m fußläufiger Erreichbarkeit. Auch
wenn die Nutzungshäufigkeit mit zunehmender Entfernung erfahrungsgemäß
abnimmt, ist die Anbindung grundsätzlich gegeben. Der Hinweis auf eine Steigung
von der Haltestelle zum Baugebiet begründet keine Unzumutbarkeit, da
topografische Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebiets nicht planerisch nicht
beeinflusst werden können und die Steigung keine außergewöhnliche Belastung
darstellt.

IV. a bis e
Diese Entfernung liegt innerhalb des üblichen und zumutbaren fußläufigen
Erschließungsradius im ländlichen bzw. kleinstädtischen Raum.
Ein unmittelbarer Anschluss jedes Baugebiets an den öffentlichen Busverkehrist
weder planerisch erforderlich noch wirtschaftlich und organisatorisch darstellbar.
Das Baugebiet liegt in unmittelbarem Anschluss an ein bereits erschlossenes
Wohnquartier und nutzt die dort vorhandene Erschließung mit.
Die Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr unterliegt nicht der
Festsetzungshoheit eines Bebauungsplans, sondern ist Aufgabe des zuständigen
Aufgabenträgers im Nahverkehr (Landkreis bzw. Verkehrsverbund). Die
Bebauungsplanung schafft planungsrechtliche Voraussetzungen, jedoch keine
unmittelbare Umsetzungspflicht hinsichtlich konkreter ÖPNV-Angebote oder
Buslinienführungen.
Eine bessere ÖPNV-Erschließung kann ggf. im Rahmen der kommunalen
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Verkehrsplanung angestrebt werden, liegt aber außerhalb des Regelungsinhalts des
Bebauungsplans.
Der Einwand hinsichtlich einesstark erhöhten Individualverkehrs ist nicht haltbar,
da bereits im Rahmen .derVerkehrsuntersuchung die Verträglichkeit des
Verkehrszuwachses nachgewiesen und zudem die Anzahl der Wohneinheiten weiter
reduziert wurde.

Die Erschließung des Gebiets ermöglicht den Zuzug unterschiedlicher
Bevölkerungsgruppen, darunter auch Haushalte mit geringerer Kaufkraft. Der
Standort innerhalb der Gemeinde gewährleistet die fußläufige oder mit dem Fahrrad
darzustellende Erreichbarkeit für Einrichtungen derGrundversorgung,
Bildungseinrichtungen und Gemeinbedarfsstandorte. Auch ohne unmittelbare
ÖPNV-Haltestelle im Baugebiet selbst ist eine ausreichende soziale Teilhabe
sichergestellt.
Somit entspricht der Bebauungsplan den Anforderungen einer nachhaltigen und
integrierten Siedlungsentwicklung.

v,
Die vorgetragene Stellungnahme zur angeblich mangelhaften Methodik der
zugrunde liegenden Verkehrsuntersuchung wurde im Rahmen derAbwägung
geprüft.
Die Verkehrsuntersuchung basiert auf einer standardisierten Verkehrserhebung
durch ein fachlich qualifiziertes Planungsbüro.

V. a und b

Eine Verkehrszählung im Winter bedingt in der Regel einen erhöhten Kfz-
Verkehrsanteil aufgrund des schlechteren Wetters wodurch. die Abschätzung der Kfz-
Verkehre eher konservativ ausgelegt ist.
Im Rahmen der Verkehrserzeugungsberechnung werden keine Annahmen zu Pkw-
Anzahlen pro Person ermittelt, sondern durch das Bauvorhaben induzierte Fahrten,
die das bestehende Straßennetznetz betreffen. Die Methodik stützt dabei auf

konservativ angesetzte Vergleichswerte sowie gängige und anerkannte
Eingangsgrößen aus bspw. nationalen Erhebungen (MiD, SrV).
Die in der Verkehrsuntersuchung verwendete Annahme zur Kfz-Dichte pro
Wohneinheit beruht auf aktuellen, gemeindespezifischen Daten und entspricht dem
Planungsstandards im ländlichen Raum Bayerns. Eine pauschale Bezugnahme auf
abweichende Tabellenwerte ohne klare Validität ist nicht ausreichend, um die
fachliche Plausibilität des Gutachtens infrage zu stellen.
Darüber hinaus wurde das Plangebiet im Zuge der Überarbeitung deutlich reduziert,
sowohl hinsichtlich der Fläche als auch der Zahl der Wohneinheiten. Infolgedessen
muss auch das zu erwartende Verkehrsaufkommen prognostisch abgesenkt werden.
Ziel derVerkehrsuntersuchung im Rahmen eines Bebauungsplanverfahrens ist nicht
die Erstellung eines Verkehrsentwicklungsplans, sondern die abschätzende
Bewertung der verkehrlichen Auswirkungen der geplanten Bebauung. Die vorgelegte
Untersuchung erfüllt diesen Zweck in vollem Umfang. Die aufgezeigten
Verkehrsbelastungen bewegen sich innerhalb der Leistungsfähigkeit der
bestehenden Erschließungsinfrastruktur, insbesondere aucli im Hinblick auf das
reduzierte Planvolumen.

Die Forderung nach einer umfassenden Neuaufnahme derVerkehrsuntersuchungist
nicht verhältnismäßig. Die vorliegende Verkehrsuntersuchung erfüllt sowohl
hinsichtlich Datengrundlage,Methodik als auch Ergebnisdarstellung die
Anforderungen an eine fachlich fundierte Stellun nähme im Bauleitplanverfahren.
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Eine zusätzliche Untersuchung würde keine signifikant neuen Erkenntnisse bringen
und den Planungsprozess unverhältnismäßig verzögern, ohne dass dem ein
entsprechender Mehrwert gegenübersteht.

Einwand, Bedenken, Anregung

5, SchmuUwassey seiJiWJi&u^d^msafl&""tJ<!£de!5^l4KU^^

Gemäß dem veröffentlichten Entwässerungsbericht soll das Baugebiet über^die ̂ ^f-Re^
S^ß7an~cl. s örtliche Kanalnetz angeschlossen werden. Ebenso wird aufgeführt, dass.rt^
'HoltwgohneHnÜ^na^gen wf^eist. unü « g»t ̂ ''stw9M (>wch5tMföwlee<mup;^'
^ei^oglic^enngenAbfl^ . u ^alte.. ̂  Ne^9ebiet, oll die ̂ ^^uber
"ein 'Trenne ̂ ^. ' Es soll also ein 1 rennsystem an einen ohnehin völlie "^"^fl
Mische ̂schlössen werden. Gleichzeitig werden die bereits v°^^^ Ertchließu^als
G'r'un'dTür'da^ohe'und günstige Potential ̂ r Wohnraumschaftunß aufg^ür>rt^B«üelich des
veröffentlichten Konzeptes zur Schmutzwasierbeseitigung und dem Umgang mit
Niederschlagswasser haben wir folgende Einwände;

^ r^^^ sp.tandskanal undJehkndtArucMcblifiun&der^^
'Ein w.^entlicher Grund für den Einwand gegen das Konzept der Schmutiwasserb^itigung
ist'di'ebereits bestehende Überlastung des vorhandenen Kanalsystems und die daraus
re5"u)tie7enden~Folgen für die Erschließung des neuen Baugebietes. Konkret möchten wtr aut

S!8Slast^5 K'aTaSem; Der bestehende Kanal in der Josef^eindl. Straßeist b. rerts

jetzt überlastet. Eine zusaUllche Belastung durch die Eri.chließung des neuen
Baugebietes würde die Überlastung weiter verschärfen. Dies kann ̂  haufieeren
ÜD^schwemniungen. Rückstau und weiteren Problemen im Abwasser^tem führen^
Bedarf an einem neuen Kanal im Trennsyst^m: Aufgrund der bestehende Uberlas^ng^
und'des^sSUlichen Anscnluss« von 50 Gebäuden ist es notwendig, in der losef-Relndl.
Straße einen neuen Kanal im Trennsystem ;u errichten. Auch das Planungsbüro
Eichenseher geht offenbar hiervon aus, sonst würde die Planung eines Trsnnsystems ^
Neubaugebiet keinen Sinn ergeben.

c) B'er'ücksichtigung der Erschließuneskoster» im BebBUungsplan; Die '<°^n für d'e
trrichtung dei neuen Kanals m Trennsystem müssen im Bebauungsplan als
Erschließ^gikosten berücksichtigt werden. Diese Kostenplanung ist unenä»tteh, um^
ei^'transpJrente i-nd realistische Finanzierungsgrundlage für das Bauproj^t lu schaffen
undsicher'ZListellcn, d. » die notwendigen infrastrukturellen Maßnahmen durchgeführt
werden können.
Fehlendes Konzept zum Umgang mit Schmutzwasser, Der veröffentlichte ^ ^ ^
Entwäs^ungsbencht enthal t keine Angaben zurr. dmgang mit Schmutzwasser. Durch die

zusätzlichen WohngeDäude irt jedoch n, it einer Zunahme des Schmutzwasser. um ^
mindest'ens 50 % zu rechnen, Di? ElnschStzuns Oes Entwäs^fungsberichtes. dass der
Abfluss sehr gering bleibt, ist unhglthar.

in Anbetracht dieser Punkte fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungsplans. die die
Errichtung eines neuen Kanals im Trennsystem in derJosef-Reindl-StraBe und die
enbprechenden Erachtießungskosten klar berücksichtigt und ausweist. Nur durch diese
MaBnahmen kann eine nachhaltige und zukuntosichere Entwicklune des Baugebiets
gewährleistet werden, die sowohl den neuen Bewohnern als auch den bestehenden Anwohnern
gerecht wird. Eine nicht Aufführung dieser Kosten stellt eine Verschleierung der tatsächlichen
ErschließungsltOStendar.

II. Erhöhung der Men e an auf;unehmend£m-Ot>erflächenwa5Ser und unzureichenäe
Bffückslchti?ung_iin Entwäiserun^konzeflt,

Ein weiterer Einwand ist die Flächenversiegelung, die im Zuge der geplanten Bebauung erfolgt,
sowie das damit verbundene unzureichende Entwässerungskontept für das lusätzliche
Obernachenwasser, Konkret möchten wir auf folgende Punkte hinweisen:
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a) Erhöhte Ftächenversiegelung: Durch das flaugebiet wird eine erhebliche Versiegelung der
Flächen stattfinden. Versiegelte Flächen können kein Wasser mehr aufnehinen, was dazu
führt, dass deutlich mehr Oberflächenwasser entsteht und in das Entwässerungssystem
gelangt, das bei Starkregensituationen bereits heute völlig Obertastet ist und zu Riickstau,
überfluteten StraBen und volllaufenden Kellern führt. So führte am 07. 08. 2024 ein etwa

einstündiger Starkregen bereits zu Überflutungen im unteren Bereich der Josef-Reindl-
Straße und einem Feuerwehreinsatz im oberen Bereich.

b) Überlastetes Ksnalsystem: Der bereits bestehende Kanal ist schon jetzt überlastet. Die
zusätiliche Menge an Oberflächenwasser, die durch die Flächenversiegelung entsteht,
wird die Überlastung weiter verstärken. Dies kann zu häufigen Überschwemmungen.
Rückstau und weiteren ernsthaften Probtemen im Abwassersystem führen.

c) Unzureichendes Entwasserungskonzept: Das vorgelegte Entwässerungskonzept sieht
lediglich eine Verzögerung derOberflächenwasserabgabe vor, anstatt eine nachhaltige
Lösung zur Reduzierung des Wasservolumens zu bieten. Diese Verzögerung ist nur eine
kurzfristige Maßnahme und reicht nicht aus, um die langfristigen Auswirkungen der
erhöhten Flachenverstegetung zu kompensieren.

d) Widerspruch im Entwässerungsbericht gegenüber dem Baugrundgutachten. Während im
Entwässerungsbericht von hauptsächlich wasserundurchlässigen Tonschichten die Rede
ist, weist das Baugrundgutachten vor allem in den südlfchen Hanglagen sandige
Sodenstrukluren aus. Insbesondere die Oberflächenversiegelung von Hanglagen sind bei
Starkregen problematisch. Hierwürde sich auf Grund der sandigen Bodenstrukturer» eine
Versickerung anbieten.

In Anbetracht dieser gravierenden Mangel fordern wir eine Überarbeitung des Bebauungsplans,
die folgende MaBnahmen faeinhaltet:

Nachhaltiges Entwässerungskonzept: Ein neues Entwässerungslionzept, das nicht nur die
Verzögerung, sondern auch die Reduzierung der Oberflächenwasserabgabe umfasst. Dies kann
unter anderem durch die Imptementierung von Versickerungsanlagen, eröBeren
Retentionsbecken, deutlich größeren Grünflächen zurWasseraufnahme und einer deutlichen
Reduktion der Flächenversieeelung durch eine signifikante Reduktion der Bebauung erreicht

werden. Zusätzlich fordern wir die Überprüfung des Entwässerungskonzeptes in Bezug auf
Starkregensituationen, mit welchen durch den Klimawandel häufiger ;u rechnen ist.

Nur durch diese Maßnahmen kann die Überlastung des Kanalsystems vermieden und ein
nachhaltiger Umgang mft dem anfallenden Oberflächenwasser gewährleistet werden. Oies ist
essenziell, um die Lebensqualität der Anwohner und die Integrität der Infrastruktur iu sichern.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 5.
Schmutzwasserbeseiti un und Um an mitNiederschla swasser

i_al
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind demfortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde fürdie Bemessungvon Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die Jährlichkeit T=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
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fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,811/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
201/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werde n.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung
zum Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv
auf den nachgeschalteten Kanal derJosef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung
des bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine
weitere Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-
Reindl-Straße.

Lbl
Eine Entwässerung im Mischsystem ist aufgrund der geplanten und erforderlichen
Drosselung der Niederschlagsentwässerung zwingend erforderlich. Die Option eine
künftigen Änderung des Kanalnetzes in der Josef-Reindl-Straße und Umstellung auf
ein Trennsystem bleibt damit weiterhin möglich, ist aber nicht Auslöser der Planung
im Trennsystem.

Ld
Eine Berücksichtigung im Bebauungsplan kann nicht erfolgen. Weder die
Kostenverteilung und Finanzierung von Erschließungsmaßnahmen - wie der
Kanalerrichtung - sind Gegenstand eines Bebauungsplans, noch trifft der
Bebauungsplan eine Aussagen zur Kostenverteilung.

Ld}
Eine Betrachtung der Abflussmengen des Schmutzwassers für einen ganzen Tag
führt zu einem irreführenden Vergleich bei Gegenüberstellung mit anfallendem
Niederschlagswasserje Sekunde.
Daher ist der Spitzenstundenverbrauch, umgelegt auf die Einheit Liter pro Sekunde,
anzuwenden, der sich zu etwas mehr als 2 l/s ergibt (genaue Informationen zur
Ermittlung dessen können dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept
entnommen werden). Im Vergleich zum Niederschlagswasseraufkommen ist dieser
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Wert offensichtlich nachrangig und durch die zuvor beschriebenen
Verbessern ngsmaßnahmen hinsichtlich des Fremdzuflusses aus den westlichen
Einzugsgebieten mehr als kompensiert. Der ohnehin nachrangige Einflusswird
durch die Reduzierung des Plangebiets weiter verringert, da damit die Anzahl der
Wohneinheiten deutlich reduziert wird.

Erhöhun der Men e an aufzunehmenden Oberflächenwasser und unzureichende
Berücksichti un im Entwässerun skonze t

II. a)
Die im Rahmen des Bebauungsplans vorgesehene Neuversiegelung wurde
hinsichtlich ihres Abflussverhaltens im Entwässerungskonzept umfassend
untersucht. Die Planung sieht ausdrücklich vor, sämtliche anfallenden
Niederschlagswasserabflüsse innerhalb des Plangebiets zu drosseln und in
ausreichendem Rückhalteraum zu speichern, sodass keine zusätzlichen
u nged rasselte n Abflüsse entstehen. Vielmehr wird durch die geplante Entwässerung
sogar eine Verbesserung der derzeitigen Situation erreicht: Der bislang ungeregelte
Zufluss aus westlich angrenzenden Fremdeinzugsgebieten wird künftig planmäßig
gefasst, gedrosselt und damit hydraulisch kontrolliert abgeführt.

II. b)
Die bisherige hohe Beanspruchung resultiert aus Bestandszuflüssen. Das System
wird durch die Anbindung des Neubaugebiets nicht weiter belastet.

II. d
Die Verzögerung (Zwischenspeicherung mit Drosselabfluss) ist ein anerkannter
Standard der Regenwasserbewirtschaftung in Wohngebieten und entspricht den
geltenden Regeln der Technik. Eine nachhaltige Entwässerung wird durch das
Zusammenspielvon Retention, Drosselung und Einbindung in bestehende Systeme
erreicht.

II. d)
Der im Entwässerungskonzept angeführte Charakter des Bodens basiert auf der
Auswertung geotechnischer Daten. Abweichungen einzelner Proben sind bei
natürlicher Bodenvielfalt nicht unüblich und stellen keinen Widerspruch dar. Eine
partielle Versickerung würde keine signifikante Verbesserung der hydraulischen
Gesamtsituation bewirken.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
JaVNein

Ja g. UrotireichendelJfflweJtvertr^lchkeitsBrufyn^:

Wir haben Einwände eegen die aus unserer Sicht unzureichenden UmwettverträglichkeiKprüfung
(UVPLdie für das geplante Baugeblet durchgeführt wurde. Konkret möchten wir auf folgende
Mängel hinweisen:

l. Vernichtung von schützenswertem Dauergrünland: Im südlichen Teil des Baiigebiets
findet eine Vernichtung von schüttenswertem Dauergrünland statt. Dauergrünland ist
ökologisch wertvoll, da es ais Lebensraum für zahlreiche Arten und als
icoh^stoffspeicher dient. Die Zerstörung dieser Flachen stellt einen erheblichen Eingriff
in die lokale Biodiversität und das ökologische Gleichgewicht dar.

II. Unverhältnismäßige Flächenversiegelung: Es wird eine unverhältnismäeige
Flächenversiegelung im Baueebiet vorgenommen. Versiegelte Flächen führen m einer
erhöhten oberfläcbenwasserabgabe und zu einem Verlust an natürlichen
ViTsiclierungsfläcben. Dies hat negative Auswirkungen auf das lokale Mikroklima, den
Wasserhaushalt und die Bodenqualität.

III. Uniureichende Untersuchung des Vorkommens bedrohter Arten: Das Vorkommen
bedrohter Arten wurde nur durch seths Übersiclitsbegehungen im Zeitraum von fünf
Monaten untersucht. Diese Anzahl an Begehungen und der begrenze Zeitraum sind
unzureichend, un« ein vollständiges und graues Bild der lokalen Flora und Fauna zu
erhalten. Viele Arten haben spezifische Aktivitätszeiten und -räume, die in solch kurren
und wenigen Urteriuchungen nicht erfasst werden können. So konnten wir über dte
J'ahre mehrere zusätiliche Vogelarten im potentiellen Baugebiet identifizieren, ats die
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung aufführt.

Aufgrund dieser gravierenden Mängel fordern wir eine erneute und umfassende
Umweltverträglicbkeitsprüfung, die foleenden Kriterien gerecht wird:

l. Umfassende und langzeitige Untersuchungen: Durchführung von mehr und auf längere
Zeiträume ausgelegten Erhebungen w Erfassung aller relevanten Arten und deren

il. E~fhaltvonschüt;<>nswerteni Dauergrünland: Beräcksichtigung und Schutt von ökologisch
wertvollen Flächen wie dem Dauergrünland im südlichen Teil des Baugebiets.

III. Nachhaltige Bebauungsplanung: fcntwlcklung einer nachhattigen Bebauungsplanung, die
die Fläche'nwrsiegelung «ninimiert und ökologi»che Auseleichsma&nahmen vorsieht.

Erst nach einer solchen fundierten UmweHverträglichkeitsprüfung sollte eine Neubewertung des
Bebauungsplans erfolgen, um sicherzustellen, das. die ökoloeischen und umwcttbezogenen
Aspekte ausreichend berücksichtigt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 6.

Umweltverträ lichkeits rüfun
Zu vorliegendem Bebauungsplan ist keine "Umweltverträglichkeitsprüfung",
sondern eine "Umweltprüfung" erforderlich.
Das Bayerische Sfaatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr führt dazu aus:
"Mit der Änderung des Baugesetzbuches im Jahr 2004 wurde für alle Bauleitpläne
eine Umweltprüfung eingeführt. Dabei sind die voraussichtlichen erheblichen
Umweltauswirkungen des Bauleitplans auf die verschiedenen Schutzgüter (Tiere,
Pflanzen, Boden, Wasser, Klima, Luft, biologische Vielfalt, Landschaft, Mensch,
Kultur- und Sachgüter) und mögliche Wechselwirkungen zu ermitteln. Das Ergebnis
wird im Umweltbericht... beschrieben und bewertet."
Der Umweltbericht hat als separater Bestandteil der Begründung am bisherigen
Bauleitplanverfahren teilgenommen. Die in der Stellungnahme geforderte
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"Umweltverträglichkeitsprüfung" ist daher nicht vorgesehen.
Die in der Stellungnahme angesprochenen Themen wurden im Umweltbericht
umfassend behandelt (vgl. Pkte. 1.5. 1 Schutzgut"Lebensräume für Tiere und
Pflanzen" (auf Grundlage einer durchgeführten "speziellen artenschützrechtlichen
Prüfung/saP"), 1.5.2 Schutzgut "Biologische Vielfalt", 1.5.3 Schutzgut "Boden", 1.5.4
Schutzgut "Fläche", 1.5.5 Schutzgut "Wasser", 1.5.6 Schutzgut "Klima/Luft").
Die durchgeführten Untersuchungen zur "speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung
/ saP" wurden von einem anerkannten Biologen unter Beachtung der üblichen und
anerkannten Methodenstandards durchgeführt. Es wird auf die Stellungnahme der
Unteren Naturschutzbehörde verwiesen, die bezüglich des Untersuchungsumfanges
keine weiteren Forderungen stellt.
Unter umfassender Abwägung mit den übrigen Belangen (u. a. der Schaffung von
dringend erforderlichem Wohnraum, Erhalt von für die Nahrungsmittelproduktion
wertvollen Ackerstandorten etc.) ist die Inanspruchnahme u.a. von
Dauergrünlandflächen unvermeidbar.
Im Rahmen der vorliegenden Planung wurde - ebenfalls unter umfassender
Abwägung mit den übrigen Belangen - weitestmöglich auf eine Minimierung der
Flächenversiegelung geachtet.
In der Planung wurden ökologische Ausgleichsmaßnahmen in Form von
naturschutzfachlichen Ausgleichsflächen und Festsetzungen zur Ein- und
Durchgrünung des Baugebietes, sowie zum Artenschutz vorgesehen.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

7. Fehlendes Enerlekonie sowie wesentliche Versäumnisse in der Prufun und Planuneder
technischen Infrastruktur

Ein weiterer Grund für unseren Widerspruch ist das fehlen eines umfassenden Energiekonzepti
sowie wesentliche VersSymnisse In der Prüfung und Planung der technischen Infrastruktur.
Insbesondere bemängeln wir die folgenden Punkte:

l. Fehlendes Energieltonzept: Der vorgelegte Bebauungsplan beinhaltet kein schlüssiges
Energiekonzept, das die nachhaltiee und effiziente Energieversorgung des neuen
Baugebiets sicherstellt. In Zeiten von Klimawandel und Energiewende ist es unerlässlich,
dass Neubaugebiete zukunftsörientlerte Energtekonzepte berücksichtigen.

il. Keine Untersuchung der Machbarkeit von Nahwärmenetzen: Es wurden keine
Untersuchungen zur Machbarkeit und Umsetzung von Nahwärmenetzen durchgeführt.
Nahwärmenetze bieten eine effiziente Möelichkeit zur Wärmeversorgung mehrerer

Gebäude und trags" zur Reduktion von Treibhausgasemissionen bei. Die Untersuchung
ihrer Machbarkeit sollte integraler Bestandteil der Bauplanung sein.

III. Überprüfung der Stromnetzbelastbarkeit: ts fehlt eine umfassende Überprüfung, ob das
bestehende Stromnetz in der läge ist, die ;u erwartende Mehrbelastung zu tragen.
Wichtige Faktoren sind hierbei:

. Photovoltaikanlagen: Die Integration und Elnspeisung von solarem Strom
ins Netz. Es ist zu erwarten, dass ein Großteil der neu zu errichtenden

Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet sein wird.
. Elektrofahrzeuge: Die steigende Zahl von Etektrofahrzeugen und deren

Ladeinfrastruktur. Es ist zu erwarten, dass perspektivisch ein Großteil der

PKW in Baugebiet Elektrofahrzeuge sein werden, welche über private
Ladepunkte geladen werden.

. Wärmepumpen: Der erhöhte Strombedart durch den Einsatä von
Wärmepumpen zur Heizung und Kühlung.

Ohne diese Untersuchungen besteht das Risiko, dass das Stromnetz überlastet wird, was ;u
Versorgungsenepässen und ootenziellen Stromausfälten führen kann, bzw. einen Ausbau des
Stromnetzes erfordern weither wiederum zu Zusatzkosten und einer Zusatzbelastung der
Anwohner führt.
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Aufgrund dieset gravierenden Mängel und fehlenaen Planungen fordern wir dass der
Bebauungsplar überarbeitet wird, um den oben genannten Anforderungen gerecht ̂  werden
Einumfassendes fcnergiekonzept, die PrülLing der Machbarkeit von Nahwärnienetzen und eine

gründliche Überprüfung der Stromnetzkapazitäten sind zwingend erforderlich, um ein?
nachhaltige und lukunftssichere Entwicklung des Baugebiets zu gewährleisten

Wie Sie unseren Ausführungen entnehmen können, haben wir .ahlreiche Einwendung^ /
Wide'rsprüche'gegen die Änderung des Flächennutzungsplans und gegen den Bebauu^sPla^Nr
ISSJo'se'Mchelbenbogen-StraSe. Wir erwarten eine Berücksichtigung dieser in der folgenden
Abwägung. Darüber hinaus behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Zum Abschluss sei noch unserer derzeitiger Bürgermeister selbst zitiert: «ft.st ü^es gel^
MWnan^da. mich jedo^ahr von neue^ ̂ tStoü e^. -Vielleicht sollte "ch diese^m^
Voilufeit 'getätigte Aussage auch In der Politik und dem Vorgehen der Gemeinde widerspiegeln.

Bitte senden Sie uns we schriftliche Bestätigung des fristgerechten Eingangs unserer
Einwendungen w.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 7.
Ener iekonze t technische Infrastruktur
Der Einwender trägt vor, dassdem Bebauungsplan ein umfassendes Energiekonzept
fehle, keine Untersuchung zur Machbarkeit eines Nahwärmenetzes erfolgt sei und
keine ausreichende Prüfung der Stromnetzbelastbarkeit stattgefunden habe.
Art und Auswahl des Heizsystems ist im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt.

Dass energieeffiziente Wärmepumpensysteme Verwendung finden, ist
wahrscheinlich und in Kombination mit den ohnehin zulässigen
Photovoltaikanlagen wirtschaftlich, jedoch sind auch andere Energieträger
vorstellbar.

Im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde auch der
zuständige Stromnetzbetreiber eingebunden und keine Einwände und
Einschränkungen hinsichtlich derVersorgungssicherheitund Hinweise auf drohende
Netzüberlastungen vorgebracht.

Vorgaben bzgl. Fern- oder Nahwärmeversorgung sind auf Ebene der Bauleitplanung
nicht zulässig.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass ein über den Regelungsrahmen des
Baugesetzbuches hinausgehendes Energiekonzept für die Aufstellung eines
Bebauungsplans weder erforderlich noch gesetzlich vorgesehen ist. Vielmehr obliegt
die konkrete Ausgestaltung der Energieversorgung den jeweiligen Vorhabenträgern
in Verbindung mit den zuständigen Energieversorgungsunternehmen,
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja
zum Flächennutzungsplan und Bebauungsplan

es sind derzeit, wie bekannt, ausreichend (4 ) Baugebiefe
plus Verdichtung des Marktümenraums verfügbar die noch große
Kapazitäten bercitstelleii
eüie Änderung des Flächennutzungsplan ist nicht möglich da
der Kanal m der Josef-Reindl-Straße bereits jetzt semen
Aufgaben nicht mehr nachkommt lind auch iu dieseni Jahr
erneut m vielen Pdvathäusem zu hohen Schäden und Kosten

führte. Eiue vorgeschlagene Enveiterung des Bebauungsplans
würde zwangsläufig zu einer Katastrophe führen.
es sind keine Ersatzrettungswege machbar
die Erweiterung des Bebauungsplans m der vorgesehenen
Größe mit den vielen Wohneinheiten w'ürde zudem das
Verkehrsaufkommen dermaßen eriiöhen dass auch hier ein

Verkehrs-Kollaps zu erwarten wäre ( siehe auch Rettungswege)
der Markt schreibt sich " Wolnzach - das Herz des Hopfeiis "
auf die Fahne und plant 4-stökige ( kleine Hoclihäuser )
mit Flachdächern . Frage: was soll das ? und wer unserer
Gemeindevertretem würde hier gerne wohnen ?

Fazit:

ich schließe mich der Ablehnung ( sowohl des
Flächennutzungsplans sowie des Bebauungsplans) durch
das Landratsamt Pfafifenhofen a. d. Ihn und der Regierung
von Oberbayem m vollem Umfang an.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Bau ebiete

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zurAusweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Kanal

Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässern ngskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
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wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,811/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung derJosef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
20 l/sdem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Rettun swe e

"Rettungswege"sind ein Terminus aus dem Bauordnungsrecht, beziehen sich auf
Gebäude und lassen sich auf Fragen der öffentlichen Erschließung nicht anwenden.
Vielmehr gilt hier die Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RaSt 06).
Ein zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist weder vorgeschrieben
noch erforderlich oder üblich.

Größe Wohnbebauun und Verkehr
Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten untersucht und
wird bzgl. derAbwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet.
Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung derVerkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der
Wohneinheiten wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen deutlich geringer ausfallen
als befürchtet.
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Wohnbebauun mit Flachdach

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig.

Aussa e Re ierun und LRA

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße"sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten derAbwägung ausführlich behandelt.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

oe inwend nge

ri die ndeiun des -äcnennu ungsplans lüse^-Schsioen

ine eBSt ung in aiesem Bereich wurde bereits mehT ach vorn l an fa '

u c aer Kegieru von berbavern aus trlft»®n GriiPden äuge ennt t
;er'. en v. r eisher nicht gegeöen

ir,e Ksnsie'scftiießung über den oerertserheblrchunterdimensioniert n -is
("PC i-StrsiSe sowie eine ;usät?lic e Ftächenveniegetun erachten w

o.emstisc

gegen cae n bauungs an S Jose^-Scheibenb gen-Stra P

ler josef-Reindl-Straße kann aucn eine gedrosselte Einteh n

"e'eit«, e zt läuft de» bestenende Xsnal bei Starkregen über und überflutet oie

e^ngsti enaem Ausmaß. Es wurden wie emolt KansldecKei au ß^s;
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<;6 s er Josef-Reindl-Straße 19 lie unter SirraRp" i
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Kanal

Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibungdes Entwässern ngskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20%) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reind l Straße 10 l/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
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Drosselung von
20 l/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremde! nzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zu m
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasstund
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.
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Einwände Einwand, enken, Anregung
Ja/Nein

Ja zur Änderung des Flächennufaungsptans habe ich folgende Einwendungen:

. Es gibt keine Notwendigkeit noch ein Baugebiet auszuweisen. Mit den Baugebieten Glandergassleiten,
Wohnen an der Wolmach, Schlachterstraße, Preysingstraße und einer Nachverdichtung im Innenbereich
sind genug Potenzlale vorhanden

* Eine Bebauung in dem Bereich wurde bereits mehrfach von Landratsamt und Regierung von Oberbayern
abgelehnt. Keine neuen Fakten die für eine Meinungsanderung sprechen

* Eine Kanalerschließung über den uberstauton Kanal losef-Reindl-Stra&e nicht möglich
. Keine 2weite Zufahrt als Rettungsweg bei der massiven Bebauung vorhanden

Zum Bebauungsplan Nr. ISS JoseF-Scheibenbogen-Straße habe ich folgende Einwendungen:
. Der Kanal in der (osef-Reindl-StraBe kann auch eine gedrosselte Einleitung nicht mehr aufnehmen. Sereits

der erste Bauabschnitt mit nur 5 Häusern hatte massive negative Auswirkungen auf die Bewohner in der
losef-Relndl-Strage. Eine Erschließung über den bestehenden Kanal ist somit ausgeschlossen

. Eine Mehrung des Verkehrs um 60 % kann die Josef.Reindl-Straße auch aufgrund des ruhenden Verkehrs
nicht aufnehmen. Bereits jetzt wurden ParkverbotStonen wegen Überlastung ausgewiesen

. Eine Bebauung mit Mehrfamiltenhäusem mit Flachdach passt nicht zur bestehenden Struktur und ist
damit abzulehnen

. Oic Hohsnentwicklung entlang der Josef.ReIndl.Straße (von der Straße gesehen 4 Stockwerke) ist nicht
mit der Nachbarbebauung vereinbar.

. Durch die Höhcnentwicklung entsteht für mich eine unzumutbare Verschattung meines Grundstücks

. Die Straße ist auf Höhe meines Grundstücks für den Verkehr zu schmal
. Es fehlt ein Gehsteig zum geplanten Spielplatz und somit ist die Verkehrssicherheit vorallem für Kinder

nicht gegeben _ _ . . _ _
. Abrief Abzweigungjosef. Maria-l. uti-StraßekdnzweiterRettungswegfiirFeuerwehr und Rettungsdienst

bei ca. 150 Wohneinheiten. Zweiter Rettungsweg über GabelsbergerstraBe zwingend erforderlich

Ich erwarte eine schriftliche Eingangsbestätigung meiner Einwendungen innerhalb einer Woche.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Kanal
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal derJosef-Reindl Straße 10 l/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9, 81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen FL-Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
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Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
20 l/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasserder Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Mehrun Verkehr

Die in derStellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem
Verkehrsgutachten untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als
unkritisch erachtet. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten
wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen zudem deutlich geringer ausfallen als
befürchtet.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Uberplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig und die Bebauung südlich der Josef-Reindl-Straße auf FL-
N r. 1223 entfällt.

Zu schmale Straße

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-
Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch

künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstie des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
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Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Gehwe zum S iel latz

Das geplante Neubaugebiet ist eine Ortsranderweiterung. Ein Durchgangsverkehr
besteht nicht (Sackgassengebiet). Es besteht lediglich Verkehr durch Anwohner. Die
Planung der Erschließungsstraßen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes erfolgt
auf Grundlage der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06). Die Straßen
im Baugebiet werden als Wohnstraßen eingestuft welche typischerweise in eine 30-
Zone eingestuft werden und eine gemeinsame Nutzung des Straßenraums für
motorisierte und nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmer gewährleisten.

Rettuneswee

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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215
p rsonen:

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

hiermit erhebe ich Einwendungen gegen den vorliegenden Bebauungsplan Nr. 155 und den
dazugehörigen FlächennuUungsplan. Meine Einwände stützen sich auf folgende Punkte:

l. Kanalsystem und Entwässerungs Der bestehende Kanal in der Josef-Reindl-Straße ist bereits
stark ausgetastet und kann keine weiteren Abwässer aufnehmen, selbst bei einer
gedrosselten Einleitung. Eine Erschließung des geplanten Baugebiets über diesen Kanal ist
daher technisch ausgeschlossen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
l. Kanals stem und Entwässerun

Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
In der Fortschreibungdes Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
dieJährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.'
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal derJosef-Reindl Straße 10 l/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,811/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung derJosef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
20 l/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nach eschalteten Kanal derJosef-Reindl-Straße auswirkt.
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Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

2. Verkehrsbelastung und Parkraumsltuation; Eine Verkehrsmehrung um 60 % ist nicht tragbar,
da die Josef-Reindl-Straße den zusätzlichen Verkehr au^rund des bereits jetzt herrschenden
ruhenden Verkehrs nicht aufnehmen kann. Viele paricende Fahrzeuge behindern den
fließenden Verkehr. Eine Im Februar durchgeführte Verkehrsuntersuchung ist aufgrund der
saisonal bedingten Besonderheiten (weniger Fahrradverkehr und andere Parksituation im
Sommer) nicht aussagekräftig. Im Sommer sind mehr Anwohner mit dem Fahrrad unterwegs
und die Parksituation verschärft sich.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

2. Verkehrsbelastun und Parkraumsituation

Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem
Verkehrsgutachten untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als
unkritisch erachtet. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten
wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen zudem deutlich geringer ausfallen als
befürchtet.

Eine Verkehrszählung im Winter bedingt in der Regel einen erhöhten Kfz-
Verkehrsanteil aufgrund des schlechteren Wetters wodurch die Abschätzung der Kfz-
Verkehre eher konservativ ausgelegt ist.
Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oderLieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in derJosef-Reindl-
Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße. Dies impliziert auch den
Fahrradverkehr.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch
künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

3. Baukörper und Architektur: Die geplante Bebauung mit Mehrfamilienhäusern und
Flachdächern fügt sich nicht harmonisch in die bestehende Siedlungsstrukturein. Dies fuhrt
zu einer optischen und architektonischen Unvereinbarkeit mit der Nachbarschaft, die aus
kleinteiligerer Bebauung besteht. Zudem ist die Höhenentwicklung der geplanten Gebäude
entlang der Josef-Reindl-Straße (4 Stockwerke vor» der Straße aus gesehen) nicht mit der
umliegenden Bebauung vereinbar.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung
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Einwände
Ja/Nein

Ja

S. Baukör er und Architekt r

Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig und die Bebauung südlich derJosef-Reindl-Straße auf Fl.
N r. 1223 entfällt.

Einwand, Bedenken, Anregung

4. Rettungswege: Ab der Josef-Maria-Lutz-Straße fehlt ein zweiter Rettungsweg für Feuerwehr
und Rettungsdienst bei der geplanten Anzahl von ca. 150 Wohneinheiten. Eine zweite Zufahrt
über die Gabelsbergerstraße Ist daher zwingend erforderlich, um die Sicherheit der
Bewohner zu gewährleisten.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

4. Rettun swe e

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.

Einwand, Bedenken, Anregung

5. Flächennuüur^splgn: Die geplante Bebauung wurde bereits mehrfach vom Landratsamt und
der Regierung von Oberbayern abgelehnt. Es gibt keine neuen Fakten, die eine Änderung
dieser ablehnenden Haltung rechtfertigen würden. Zudem besteht keine Notwendigkeit,
lusätzliche Bauflächen auszuweisen, da bereits ausreichend Potenzial durch die Baugebiete
Glandergassleiten, Wohnen an derWolruach, Schlachterstrafie, Preysingstraße sowie durch
Nachverdichtung im tnnenbereich vorhanden ist.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

5. Flächennutzun s lan

Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße"sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Punkten der Abwägung ausführlich behandelt.
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zurAusweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln
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Ja 6. Zusammenfassung! Eine Kanalerschließung über den stark belasteten Kanal in derJosef-
Reindt-Straße Ist technisch nicht möglich. Auch die fehlende zweite Zufahrt als Rettungsweg
bei der geplanten dichten Bebauung ist ein erheblicnes Sicherheilsrisiko.

Auferund dieser Punkte bitte ich darum, die Planungen im vorliegenden Sebauungsplan zu
überdenken und entsprechend anzupassen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

6. Zusammenfassung
Siehe Abwägung zu Punkten oben in der Stellungnahme zu Kanal und Rettungswege
sowie Baudichte.

Seite 111 von 182



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 1 55 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

216
p

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

mir sind folgende Punkte aufgefallen, die unlogisch wirken oder wo ich Änderungsbedarf sehe:

l. Wahrend gerade direkt an der Sü-aße die Höhenbegrenzung durch Flachdächer in WA4
sinnvoll erscheint, kann ich nicht nachvollziehen, wie bei max. 7 Metern Wandhöhe 3
Geschosse unterzubringen sind. Das dritte Geschoss wird zwar als Terrassen-, aber auch ak
Vollgeschoss bezeichnet.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
l.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die FI.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dieser Änderungen ist die
Stellungnahme gegenstandslos, da durch die Reduzierung der Haustyp WA 4 der
ursprünglichen Festsetzungen vollständig entfällt.

Einwand, Bedenken, Anregung

2. Die Festsetzung durdi Text, 5. l, gibt vor: "Radidächer sind nur tn begriuter AusSuhrung
zulässig. " Dies eisdieint zwar prinzipiell sinnvoll, aber Ist nicht auch der Streifen, der in
WA4 durdi die Zurücksetzung der Außenwand im obersten Stockwerk entsteht, ern
Flachdach? Wmn Mer eine Nutzung als Teirasse angedacht ist, wäre eine gleiäizeitlge
Begrünung nicht zielfiihrend.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

2.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die FI.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dieser Änderungen ist die
Stellungnahme gegenstandslos, da durch die Reduzierung der Haustyp WA 4 der
ursprünglichen Festsetzungen vollständig entfällt.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

3. 5.2 begrenzt die Dachüberstände auf 50cm. Das Ist m'ar mein- als in BP 162, aber ich
plädiere für eine Freigabe des Überstands oder zumindest einen höheren Wen. BegriinduBg:
0 In der nahen Umgebung finden sich zahlreiche Beispiele init großem Dachübeistaad
° geringe Dachubcrstande fuhrea zu einer verstfiricten Durclmässung und Verschmutzung

der Fassade. Besonders ökologische, nacUhaltige Baumaterialien wie Holz
(Fenstenahmea, Fassade) veischlrißea schneller; Verschmutzung führt zu eriiöhteu
Pflegekosten und mehr Ressourcen^'etbrauch durch häufigwes Stfrichea-

0 Es sind keine Nachteile von größeren Überständen außer ggf. mehr Verschattung <ICT
Fassade zu ericennen, wobei die Vnscliattung un Sommer ebenfalls ein Vorteil ist.

0 Eine übertriebene Regulinung sollte vwmiedai werden.
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

3.
DerAnregung, größere Dachüberstände zuzulassen oder die entsprechende
Festsetzung vollständig zu entfernen, wird nicht gefolgt. Die Begrenzung der
Dachüberstände dient der gestalterischen Einheitlichkeit sowie der Vermeidung
ungewollter städtebaulicher Auswirkungen, insbesondere im Hinblick auf
Abstandsflächen, Verschattung und den Gesamteindruck des Baugebiets. Die
Festsetzung wird daher aus städtebaulichen Gründen beibehalten.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 4. Zu E) Hinweise durch Text, Nr. 7: Wanua muss fäi eisige Paizellen em qualifizierter
Freiflächeagestaltungsplan vorgelegt werden, für andere nicht? Ein Gnmd ist nicht
ersichtlich-

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

4,

Einwände
Ja/Nein

Ja

Der Hinweis durch Text Punkt 7. zu Freiflächengestaltungsplan wird ersatzlos
gestrichen.

Einwand, Bedenken, Anregung

5. Die Ergebnisse der Leistungsfihigkritsunteisuchungen (Abb. 12) bezn'rifk ich. Aus eigener
Erfahnug weiß ich, dass etwa das Linksabbiegen aus der Josef-Remdl-Str. in die
Wendensttaße zur HauptveAehrszeit am Moigen und am Abend deutlich länger als die
genannten 10 Sekunden dauert, wenn mehrere Falazcuge abbiegen wollen, können es
mehrere Minuten werden, da es kaum Lücken im Vcricdusfluss aufderWenifcnstraße gibt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Leistungsfähigkeitsuntersuchung bildet die im Rahmen derVerkehrszählung
erhobene Situation und die dabei vorherrschenden Verkehrsmengen ab.
Entsprechend können sich einzelne Situationen anders abzeichnen. Zudem stellt die
dargestellte Wartezeit einen Mittelwert über die gesamte Spitzenstunde dar
wodurch auch innerhalb dieses Zeitintervalls vereinzelt längere Wartezeiten
vorkommen können. Die Angaben ist Abbildung 12 des Verkehrsgutachtens(max.
Wartezeit) ist leider nicht ganz korrekt, es müsste hier mittlere Wartezeit heißen, wie
auch im Text und im weiteren Verlauf im Anhang (Abschnitt 4.2) vermerkt.

Einwand, Bedenken, Anregung

6. Zum Entm'ässenmgsbericht: Richtig, der Regenwasseiicanal der Josef-Reindl-Straße ist
bereits aberlastet. Wenn ich den Bericht richtig verstehe, wird dem begegnet- indem der
Zufluss aufinax. 101/s gedrosselt wird. Aber selbst bei diesem Wert handelt es sich um eine
zusätzliche Belastung eines bereits UbCTlasteten Systems, das eigentlich KEINE zitsätdichc

Belastung verträgt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

6.
Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung

Einwände

Ja/Nein

Ja
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resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu
entnehmen.

In der Fortschreibungdes Entwässerungskonzeptssind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal derJosef-Reindl Straße 10 l/s ausderJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mi$chwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
201/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselte n Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Sträße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzügsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Mennn möchten wir unsere Einwendungen zur Ändening des FBchennutzungsplans "Joser-Scheibenbogen-StraBe" und
zum Bebauungsplan  . 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße' QbennMeln.

EinwendiHig gegen die Ändenmg des Flächennutzuigsplans:

Die Bebaning In diesem Bereich wurde berefts metirtach vom Landratsamt und dw Regiening Oberüayem abgelehnt,
deshalb sehen wir Wer kerne Notwendigkeft. dte fDr eine Änderung spfechen. Die Kanaterschfeßung über dle,.»osef-.
Reinä^fraßc Ist sowieso schon total übefbelastet. was immer wieder bei StarKregen zum Ausdnx* kommt. Auch wir
haben »n August 2023 bei einem starken Gewtteiregen (wSirend des Volksfestes) Hoch^ser tm Keller ge^Wff
wohnen se» 1994 im joseT-Alberetötter-Rlng. unsere ENem sogar schon se» 1973- Nie hatten wir mit Wasser im Ketef zu
tun - bevor die Bebauung an der Josef-Sctrelbenbogen-Straße begaroi.

Einwendung gegen den Bebauxgsplan Nf. 155 -josef-Scheibenbogen-Straße':

Wte schon zuvor ausgefOhrt sehen wir hfer große Probleme TOT dte Kanalaufnahme Ober öle Jose^Rendt-Straße und
somB auch für uns immef wieder Hochwasser-Gefahr - und das hoch oben 'aufm Berg". Auch die Vertietirelage tet seH^
der massiven Bebauung rundtieruni äußeret angespannt. Dte Straßen sind durcft Dauer-ParKer oft schwer ehsehbar das
birgt sehr viele GefahrensltuaBonen. Eine Mehung des Verttehre kann hier nKmau^enomn^^dCT^AuBefdem passt
eine Bebauung mK MenrtamBenhäusem mit Flachdach ncnt zur bestehenflen Strulctur und die Hotienenhncklung
entlang der jMet-Relndl-ShaBe. wie ste geplant ist, passt nlcM zur Nachba(bebauung. Deshalb lehnen wir den
Bebauungsplan In aller Fomi ab. Wie bekannt, wftd bereits In anderen Berdchen TOnwuIttacn (z;B-"s$laält^traBe'
Preysingstraße, GlandefgasleBefi etc. ) eine Nacftverdlchtung vorgenommen und somit Ist genügend Potenziai fdr
Neuwonnungen gegeben.

Wir sehen in beMen Punkten eine massive Elnschrankurg und Veränderung der Stmktur unsefes wolmgebietes und
ernten Elfispru=ft gegen öle beiden vortiaben, wte ausgefüftn. Wir bMen Ste, dies zur Kenntnis zu nehmen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Kanal
Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,811/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl. -Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
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20 1/s dem Kanal derJosef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss

entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u nged rasselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Mehrun Verkehr

Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem
Verkehrsgutachten untersucht und wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als
unkritisch erachtet. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten
wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen zudem deutlich geringer ausfallen als
befürchtet.

Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-
Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch

künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen.
Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig.

Bau ebiete

Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
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entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.
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Privat"ersonen-

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

7.ur Änderung des Flächennutzungsplans habe ich Folgende Einwendungen:

. Es gibt keine Notwendigkeit noch ein Bgugebiet auszuweisen. Mit den Baugebieten Glandei'gassleiten,
Wohnen an der Woinzach, Schlachterstraße, Preysingstraße und einer Nachverdichtune im Innenbereich

sind genug Potenziale vorhanden
. Eine Bebauung in dem Bereich wurde bereits mehrfach von Landratsamt und Regierung von Oberbayern

abgelehnt. Keine neuen Fakten die für eine Meinungsänderung sprechen
* Eine Kanalerschließung über den übcrstauten Kanal )osef-Rcindl-Stra6e niclit mfiglich
. Keine zweite Zufahrt als Rettungsweg bei der massiven Bebauung voriianden

Zum Bebauungsplan Nr. ISS losef-Scheibenbogen-Straße habe ich folgende Einwendungen:

* Der Kanal in der josef-Reindl-Straße kann auch eine gedrosselte Einleitung nicht mehr aufaehmen. Bereits
der erste Bauabschnitt mit nur 5 Häusern hatte massive negative Auswirkungen auf die Bewohner In der

Josef-RElndl-Straße. Eine Erschließung über den bestehenden Kanal ist somit ausgeschlossen

. Eine Mehrung des Verkehrs um 60 % kann die Josef-Reindl-Straße auch aufgrund des ruhenden Verkehrs
nicht aufnehmen. Bereits jetzt wurden Partwertwtszonen wegen Überlastung ausgewiesen

* Eine Bebauung mit Mehriämilienhäusem mit Flachdach passt nichtzur bestehenden Smiktur und ist
damit abzulehnen

. Die Hähenentwicklung auf Hohe meines Grundstücks ist der Bestandsbebauung im StraBergruhd
anzupassen.

. Durch die Höhenentwicklung entsteht für mich eine unzumutbare Verschattung meines Grundstücks

. Die neuen Gebäude sind auf ein Vollgeschoss mit Kniestock zu begrenzen .

. Ab der Absweigung josef-Maria-Lutz-Straße kein zweiter Rettungsweg für Feuerwehr und Rettungsdienst
bei ca. 150 Wohneinheiten. Zweiter Rettungsweg über Gabelsbergerstraße zwingend erforderlich

Ich erwarte eine schriftliche Eingangsbestätigung meiner Einwendungen innerhalb einer Woche.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Kanal

Es ist festzustellen, dass die hohe Beanspruchung aus der Bestandsbebauung
resultiert und durch die vorliegende Planung vielmehr sogar entlastet wird.
Detaillierte Informationen sind dem fortgeschriebenen Entwässerungskonzept zu
entnehmen.

In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal derJosef-Reindl Straße 10 1/s aus derJosef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,81 l/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl.-Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
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Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
20 l/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werden.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und ungedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Mehrun Verkehr
Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung der Verkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem
Verkehrsgutachten untersucht und wird bzgl. derAbwicktung der Verkehre als
unkritisch erachtet. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten
wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen zudem deutlich geringer ausfallen als
befürchtet.
Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4, 75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in derJosef-Reindl-
Straße als auch in der Josef-Scheibenbogen-Straße.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte Gefährdungslage
vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch
künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen.
Die Mehrfamitienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanungund Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig.
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Voll eschosse

Die Bauleitplanung orientiert sich an der umgebenden Wohnbebauung, führt diese
sinnvollerweise fort und rundet sie ab. Eine bauliche Abgrenzung liegt nicht vor.
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert und die Fl. -Nr.
1223 der Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich
genommen. Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.
Die vorgesehene Bebauung mit zwei Vollgeschossen ermöglicht eine zeitgemäße
Bebauung unter Berücksichtigung des gemäß § la BauGB geforderten sparsamen
und schonenden Umgangs mit Grund und Boden

Im Übrigen besteht die Bestandsbebauung nicht nur aus Gebäuden mit einem
Vollgeschoss, sondern treffen die umliegenden Bebauungspläne unterschiedliche
Festsetzungen zur zulässigen Geschossigkeit.
So werden im Bebauungsplan Nr. 028 "Pfarräcker" -1. Änderung zwei Vollgeschosse
zugelassen.
Im Bebauungsplan Nr. 114 "Am Strassergrund" -1. Änderung ist keine Festsetzung
zur zulässigen Geschossigkeit getroffen, sondern wird rein über Festsetzungen zur
zulässigen Wand- und Firsthöhe geregelt.
So ermöglichen die zulässigen Wand- bzw. Firsthöhen von 6,90 m bzw. 8,90 m ab
natürlichem Gelände, faktisch die Umsetzung von zwei Vollgeschossen.
Darüber hinaus findet sind in der näheren Umgebung bereits Bebauung mit zwei
Vollgeschossen.

Rettun swe

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegs vor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeitfür Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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219
^k . <». - fr. * l - l

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja wie bereits im Schreiben vom 02.01.2023 (siehe Anhang) erhalten Sie hiermit nochmal meine Bectenken zu dem
cAen genannten Bebauungsplan. Diese beziehen sich auf die zukünftige Entwässerung des Plangebiets,

D^sPlangeble'tsoirg emäS der Planung an die bestehende Entwässerung dMBa"eetet""tosef-Rei"^^^^^^^^
angeschtossen'wer^n. Da Jedoch das'Wasser dabei widerrechtlich in mein Gru"dstück Gemarku"8wolnHch"
FiuTnum'me7l271'elngeie1tet wird, darf ein Anschluss der neuen an die bestehende Entwässerung airirterfolgent

Bevor'eln neues Baugebiet ausgewiesen werden darf, muss zunächst eine Lösung für das bestehende
Entwässerungsproblem gefunden werden l

Ich bitte um eine kurze Bestätigung, dass Sie die Stellungnahme fristgerecht erhalten haben.
Vielen Dank!
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Das Niederschlagswasserdes BG Fuchsberg soll zukünftig nicht mehr in den Graben
auf Fl. Nr. 1271 eingeleitet werden. Der vorhandene Einleitungskanalwird daher
stillgelegt. Eine Rückhaltungvor Einleitung in die Wolnzach ist kaum umsetzbar, ein
Kompensation der Retention wird angestrebt.
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Im weiteren Planungsverlauf ist im Rahmen derGenehmigungsplanung für das
Baugebiet "Fuchsberg" ein Wasserrechtsantrag für die Regenwassereinleitung in die
Wolnzach zu stellen.
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<k^ <. - ^

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

Gegen oben angeführte Pläne möchten wir als betroffene Anwohner des Anwesen$ "Im
Sü^aßergrund 9" we folgt Stellung nehmen:

1. Bei bestimmten Bereichen in der Joseph-Reindl-Straße müssten bereits im deize'rtigen
Ausbaustand (zusätzliche) HaK- und/oder Parkverbote eingerichtet werden. Als Beispiel
möchte ich hier den Bereich ggü. der Einmöndung Im Straßergrund anffihren. Hier
kommt es durch bergauffahrende, um die dort den behindernden, ruhenden Verkehr
herumfahrende Fahrzeuge immer wieder zu gefährlichen Situationen, beispielsweise
aufgrund schlechter Einsehbarkeit (eine entsprechende separate Eingabe haben wir hier
bereits an den Markt Wolnzach gestellt).
Eine zwangsläufig entstehende Verkehrsmehrung kann die Josef-Reindl-Straße nicht
mehr aufriehmen,

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
L

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich.

Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem Verkehrsgutachten untersucht und
wird bzgl. der Abwicklung der Verkehre als unkritisch erachtet. Durch die
Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten wird das zusätzliche
Verkehrsaufkommen zudem deutlich geringer ausfallen als befürchtet.
Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-
Straße als auch in der Josef-Scheibenbogen-Straße.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte
Gefährdungslage vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch

künftig nur vom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 2. Wir erachten eine Bebauung mit zwetettockigen Gebäuden in den angedachten
Bereichen nicht für tandschaftsgemäR. Diese Höbenentwicklung ist zudem nicht mit der
Nachbsrbebauung vareinbaf, da dies einer .. in Relation zum Straßenniveau >
Gebäudehöhe von vier Stodwerken entsprechen würds.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

2,

Die Bauleitplanun orientiert sich an der umgebenden Wohnbebauung, führt diese
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sinnvollerweise fort und rundet sie ab. Eine bauliche Abgrenzung liegt nicht vor.
Zudem wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert und die Fl. -Nr.
1223 der Gemarkung Wolnzach dabei vollständig aus dem Geltungsbereich
genommen. Anpassungen der Festsetzungen wurden vorgenommen.
Die vorgesehene Bebauung mit zwei Vollgeschossen ermöglicht eine zeitgemäße
Bebauung unter Berücksichtigung des gemäß § la BauGB geforderten sparsamen
und schonenden Umgangs mit Grund und Boden.

Im Übrigen besteht die Bestandsbebauung nicht nur aus Gebäuden mit einem
Vollgeschoss, sondern treffen die umliegenden Bebauungspläne unterschiedliche
Festsetzungen zur zulässigen Geschossigkeit.
So werden im Bebauungsplan Nr. 028 "Pfarräcker" -1. Änderung zwei Vollgeschosse
zugelassen.
Im Bebauungsplan Nr. 114 "Am Strassergrund" -1. Änderung ist keine Festsetzung
zur zulässigen Geschossigkeit getroffen, sondern wird rein über Festsetzungen zur
zulässigen Wand- und Firsthöhe geregelt.
So ermöglichen die zulässigen Wand- bzw. Firsthöhen von 6,90 m bzw. 8,90 m ab
natürlichem Gelände, faktisch die Umsetzung von zwei Vollgeschossen.
Darüber hinaus findet sind in der näheren Umgebung bereits Bebauung mit zwei
Vollgeschossen.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

3. Eine Bebauung mit Mehrtamfllenhaussm mit Flachdach sieht un Kontrast bestöhencton
G^äudestrukur die hier mehrtieitlich über ein Satteldach verfügt Dies lehnen wir ab.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

3.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl. -Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen.
Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig.

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

4. Es besteht aus unserer Sieht «eine NotwendigKeit fOr das Baugebiet
"Joseph-Sche'benbogenstraße" Dte Glandergasse hat hier senug Potential.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

4,
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zurAusweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
entwicklung und 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

&. SowöW das LRA Pfatfenhofen als auch dte Reoiening von Obeibayem habOT Bine
Befaauuns wie angadadit bereite mehrfach abgelehnt, Nach unserem KennVii&stond
sind zwischenzeitlich keine neuen Fakten bekannt fleworden, dfe hier für eine
Meinungsanderuog ̂ rechen könnten.

Wi bitten um one schrtfUiche BestStigung meiner Eingabe und vwh<aihen

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

5.
Die in der Stellungnahme beschriebene Ablehnung des Landratsamtes bzw. der
Regierung von Oberbayern sind nicht relevant. Maßgebend für den Bebauungsplan
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße"sind die im Rahmen der frühzeitigen
Beteiligung abgegebenen Stellungnahmen des Landratsamtes Pfaffenhofen a.d. lim
sowie der Regierung von Oberbayern. Diese werden unter dem entsprechenden
Dunkten der Abwägung ausführlich behandelt.
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Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

mein Name ist Harald Thoma und ich wohne im Josef-Alberstötter-Ring 34. Ich habe ein paar

Anregungen zum neuen Baugebiet
"Josef-Scheibenbogen-Straße". Könnte man nicht die Gabelsbergerstraße mit in das Baugebiet
einbinden? Folgende Vorteile
würden sich daraus ergeben:

1.) Zweite Zu- und Abfahrt, somit eine Halbierung des zu erwartenden zusätzlichen
Verkehrsaufkommen der Josef-Reindl-Straße

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Einwände
Ja/Nein

Ja

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
L

Eine zusätzliche Erschließung über die Gabelsbergerstraße ist aufgrund der
topographischen Begebenheiten und der fehlenden Verfügbarkeit erforderlicher
Grundstücke nicht möglich.

Einwand, Bedenken, Anregung

2.) Zusätzlicher Anschluss an die Kanalisierung Gabelsbergerstraße, dadurch Entlastung (Halbierung)
der jetzt schon stark

beanspruchten KanalisieNng derJosef-Reindt-Straße

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Eine zusätzliche Erschließung über die Gabelsbergerstraße ist aufgrund der
topographischen Begebenheiten und der fehlenden Veri'ügbarkeit erforderlicher
Grundstücke nicht möglich.

Einwände
Ja/NeIn

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

3.) Weitere, zusätzliche Zufahrt für Rettungsdienste, bzw. Feuerwehr

Ich denke die zu erwartenden Mehrkosten durch die Erweiterung der Gabelsbergerstraße würden sich
durch die oben genannten
Vorteile mehr als rechnen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

3.
Offenbar liegt hierein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegsvor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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222
p

Einwände
Ja/Nein

Ja

Einwand, Bedenken, Anregung

hiennlt erhebe ich nachfoleende Bnwendureen gegen oben genannten Bemrtiunes- und Bdiauungsplan Nr. ISS Jiuef.
ScheIbenbogen-StraBe' In Wotozachl

MCTW EirmienElui^en gegen die Änderung des flächenbenutiunBSplans sind Folgende:

* Es besteht keine Kottwndigkeit noch ein Baugebiet .umnimien, denn mit den Baugebteten GtaniterBaMleitcn,
Wohnen an der Wohcach, SchtachtnaraBe, Preysngstrtße und Nadnwdichtung im Innenbereich fet genug
Potential wrhandenl

. AuSerdem wurde dne BAauung In dem Bereich btnte mehrfsdi von der Obetragierung Oberbayen) und dem
landratsamt abgttehnt Es gibt keine neuen Fakten die für eine Melnungsändeiung sprechen.

. Ober den Obetsuuten Kanal Josef-ReIndl-SüaBc ist ein« Kanaterschlteftung nicht migfchl

. Es ist auch keine Zufahn als Rettungsweg bei der masdvenBebauuilg">S(lid>l

Meine Einwendungen gegen den Bebauungsplan Nr. 155 Josef. SchriiNmbogen-SüaBe* smd folgende:

. EinegedrosselteEinleitimgkannderKanalinderJosef-Relndl-Stnteniditmehrauftiehmen, Daruinisteine
EradilteBung dw bntahenden Kanals aiugeschtossenl

. hi der Ios<·f-R·I»ld^Süa8e kann euch aufgrund des nibmden Vflriiehre kdne Mehnmg des Vwkthrs um «Bt
ati^genommen wenten. ParkwrtioitsEonen wurden bereits wegen der Übertastune ausgwnestttl

. Abzulehnen bt auch eine Bebauung wft Mehrfamltenhausem mit Ftachdad), denn sie passen nicht in die
basteheniteStrukttB-I

. Die «Bheneniwiddung entlang derJosef-deindl-StraEe (von der StraBe gesehen 4 Stockwerke» ist m» der
Nachbartxbauungauch nicht vtreinb>r.

. AbderJo^-Maria^jutz-StraBe^bteskdiwniweltenRettuneB wgfüt'feuerwehtundRettungsditnrtbelca. lSO

Wohneinheiten. Es wäre dahw ein iweiter RrttungsweE Ober die eabekbeigerstraSe zwineand notwendig.

Ich Utt« um <1ne Einpfancsbettltlfait meine* Schmlbtntl

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnisgenommen.
Zu
Kanal
Dieser Sachverhalt ist für das gegenständliche Verfahren unerheblich, da die hohe
Beanspruchung aus der Bestandsbebauung resultiert und durch die vorliegende
Planung vielmehr sogar entlastet wird.
In der Fortschreibung des Entwässerungskonzepts sind die gewählten
Niederschlagsereignisse und Jährlichkeiten ersichtlich. Nach DWA-A-118, DIN EN 752
wurde für die Bemessung von Regenrückhalteräumen in ländlichen Wohngebieten
die JährlichkeitT=3 festgelegt. Entsprechend den geltenden Regeln der Technik
wurde dies mit dem Sicherheitsfaktor von 1,2 (entspricht 20 %) beaufschlagt.
Zur Klarstellung der in Ansatz gebrachten Drosselabflüsse werden diese nachfolgend
zusammenfassend dargestellt. Detaillierte Informationen dazu sind dem
fortgeschriebenen Entwässerungskonzeptzu entnehmen.
Im Bestand werden in den Kanal der Josef-Reindl Straße 10 1/s aus der Josef-
Scheibenbogen-Straße(Niederschlagswasserstauraumkanal),
9,811/s auf Höhe der Grenze zwischen Fl.-Nr. 1235/6 und 1234/15
(Mischwasserkanal), sowie die wild zufließenden Niederschlage aus den westlichen
Einzugsgebieten eingeleitet.
Im Plangebiet werden nun sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen
Drosselung der Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend
ausreichend erhöhter Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des
Plangebiets liegenden Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer
Drosselung von
20 1/s dem Kanal der Josef-Reindl-Straße zugeführt. Aktuell wird das
Niederschlagswasser der Frerhdeinzugsgebiete weder geplant abgeleitet noch
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gedrosselt.

Zusammenfassend ergibt sich daraus eine deutliche Verbesserung der
Bestandssituation und faktisch eine Entlastung bereits bestehender Systeme:

Neu bebaute Flächen führen zu keiner Erhöhung des Abflusses, da diese
bereits im Plangebiet gedrosselt und nachgelagert über das im
Bestandsgebiet bereits vorhandene Drosselorgan abgeführt werde n.
Vielmehr werden diese Flächen dem aktuell unkontrolliertem Abfluss
entzogen. Trotz höherem Abflussbeiwert führt die gedrosselte Ableitung zum
Wegfall der ungeregelten und u n gedrosselten Abflüsse, was sich positiv auf
den nachgeschalteten Kanal der Josef-Reindl-Straße auswirkt.
Zusätzlich werden die westlichen Fremdeinzugsgebiete gefasst und
anschließend gedrosselt abgeleitet. Hier ergibt sich durch die Drosselung des
bis dato wild abfließenden Niederschlags aus diesen Flächen eine weitere
Verbesserung im Vergleich zur Bestandssituation für die Josef-Reindl-Straße.

Mehrun Verkehr

Die in der Stellungnahme geäußerten Bedenken bezüglich einer angeblich
unzumutbaren Erhöhung derVerkehrsbelastung beruhen auf nicht fundierten
Annahmen und überschätzen das tatsächliche Ausmaß und die Auswirkungen des
Mehrverkehrs erheblich. Die erhöhte Verkehrsbelastung wurde mit einem
Verkehrsgutachten untersucht und wird bzgl. derAbwicklung der Verkehre als
unkritisch erachtet. Durch die Reduzierung des Plangebiets und der Wohneinheiten
wird das zusätzliche Verkehrsaufkommen zudem deutlich geringer ausfallen als
befürchtet.
Die vorhandenen Straßenbreiten von ca. 4,75 m ermöglichen bereits den
Begegnungsverkehrvon Pkw sowie das Passieren durch Müllfahrzeuge, Feuerwehr
oder Lieferdienste bei üblichem Verkehrsaufkommen sowohl in der Josef-Reindl-
Straße als auch in derJosef-Scheibenbogen-Straße.
Temporär eingeschränkte Begegnungssituationen durch parkende Fahrzeuge sind in
Wohnstraßen üblich und rechtlich zulässig, sofern keine dauerhafte Gefährdungslage
vorliegt. Diese ist hier nicht gegeben.
Zudem handelt es sich um keine Durchfahrtsstraße. Der Verkehr ist und wird auch
künftignurvom Quell- und Zielverkehr der Anwohner geprägt.
Ein massiver Anstieg des Verkehrsaufkommens und unzumutbare
Beeinträchtigungen sind nicht gegeben.

Mehrfamilienhausbebauun und Höhenentwicklun entlan Josef-Reindl-Straße
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen.
Die Mehrfamilienhausbebauung mit Flachdach (Haustyp WA 4 der ursprünglichen
Festsetzungen) entfällt durch die Überplanung und Reduzierung des
Geltungsbereichs vollständig. Somit sind nur noch Bebauungen (Hauptdach) mit
einem Satteldach zulässig.

Rettun swe

Offenbar liegt hier ein Missverständnis hinsichtlich des zweiten Rettungswegsvor.
Die Anforderung eines zweiten Rettungswegs bezieht sich gemäß Art. 12 BayBO auf
die bauliche Anlage selbst und nicht auf die öffentliche Verkehrsfläche. Die
Erschließung des Baugebiets erfolgt gemäß den Vorgaben der Art. 4 und 5 BayBO,
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sodass die Zugänglichkeit für Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sichergestellt ist. Ein
zweiter Rettungsweg über öffentliche Verkehrsflächen ist nicht erforderlich oder gar
vorgeschrieben.
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Folgende am Verfahren beteiligte Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange
gaben keine Stellungnahme ab:

Stellungnahmen ohne Anre un en wurden abgegeben von:

304 Landratsamt Pfaffenhofen - Untere Denkmalschutzbehörde vom 22.08.2024
307 Landratsamt Pfaffenhofen - Wasserrecht vom 20. 08.2024
308 Landratsamt Pfaffenhofen - Tiefbau vom 05. 08. 2024
309 Landratsamt Pfaffenhofen - Natur, Klima, Energie vom 05.08.2024
310 Landratsamt Pfaffenhofen - Verkehrswesen vom 10. 09. 2024
311 Staatliches Bauamt Ingolstadt - Gebietsabteilung S1 vom 12. 08. 2024
318 Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Pfaffenhofen

vom 05.09.2024
326 Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH vom 06.09.2024
400 Gemeinde Rohrbach vom 01 .08. 2024
401 Gemeinde Schweitenkirchen vom 02. 08.2024

Seite 131 von 182



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JÖSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EIC ENSEHER INGENIEURE GMBH

Stellungnahmen mit Bedenken oder Anre un en von Behörden oder Trägern
öffentlicher Belange:

300
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Landratsamt Pfaffenhofen - Bauleit lanun vom 09.09.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Der Markt Wolnzach beabsichtigt auf ainer Gesamtfläche von etwa 2 ha eine mattvolte
Neuausweisung von Wohnbauflächen mttOrtsabrundung tm Anachlu- an die
Bestandsbebauung und die damit verbundene Schaffung von Bauracht für Wohnbebauung. Um
dies zu ermöglichen, stellt die Marktgemelnde einen Bebauungsplan Im Paraltetverfahren auf.
Folgendes wird dazu angeregt

Planunasrechtltche und ortsoUiiierische Beurteilunfl:

1. Im Sinne dw Schaffung von Wohnraum für weite Teile der Gesellschaft »owte de» sparsamen
und schonenden Umganges mit Grund und Boden (vgl. § 1 Ab». 2 BauGB) wird angerngt, die
Anzahl der WohnalnhBlten nicht nur auf eine Wohneinheit zu beachränken.

Eriäuterun":

Aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Regton Ingolsladt sowie der Lage der Marktgemeinde
in der Metropolregion München besteht laut Aussage der Marktgemeinde dringender Bedarf an
bezahlbarem Wohnraum, dem die Gemeinde u. a. durch die Aufstellung des gegenständlichen
Bebauungsplanes Rechnung tragen möchte. Grundsätzlich ist die Mischung verschiedener
Haustypen im Baugebietzu begrilBen,

Unter Punkt D. 2. 1 der Festsetzungen Hochstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäudw (§ 9
Abs. 1 Nr. 6 BauGB) ist u. a. in WA 1 je Pareelfe jedoch nur maximal 1 Wohneinheit zulässig. Um
dabei die Schaffung von Wohnraum für aUe Teite der Gesellschaft zu ermöglichen, regt die
Fachstelte in diesem Zusammenhang z. B, noch an. die Anzahl der Wohneinheiten (WE) im Bereich

von WA 1 aufgrund der Größe der Grundstücksfläche nicht nur auf ein.e WE zu beschränken,
sondern zu prüfen, ob diese Anzahl ggf. noch erhöht werden kann.

Die Schaffung von sozialverträglichem Wofinraum für alle Teile der Gesellschaft (z. B.
Geschosswohnungsbau und Grundstücksgrößsn von 300 bis 500 m') solKe entsprechend
berücksichtigt werden. .

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu l.
Anzahl Wohneinheiten

Ziel der städtebaulichen Planung ist die Entwicklung eines Wohngebiets mit
einheitlichem Siedlungscharakter, geprägt durch eine maßvolle Bebauung mit Einzel-
und Doppelhäusern sowie einer angemessenen Grundstücksausnutzung.
Die getroffenen Festsetzungen berücksichtigen die vorhandenen Kapazitäten der
Erschließungs- und Versorgungsinfrastruktur, die auf eine Bebauung in dieser Form
ausgelegt sind.
Im Zuge der Überarbeitung wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert;
die Flur-Nr. 1223 (Gemarkung Wolnzach) wurde vollständig aus dem Plangebiet
herausgenommen.
Auf Grundlage der vorliegenden Stellungnahme wird der Punkt D.2.1 der textlichen
Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung ergänzt: Bei Haustyp WA l und WA4
(bei Einzelhausbebauung) wird die Zulässigkeit von Einliegerwohnungen ausdrücklich
ermöglicht. Darüber hinaus sind bei Haustyp WA l ab einer Grundstücksgröße von 651
m2 bis zu vier Wohneinheiten zulässig.
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sozialverträ licher Wohnraum

Der Bebauungsplan trägt bereits durch die Ausweisung kleinerer Parzellen mit
Grundstücksgrößen zwischen ca. 270 m2 und 330 m2 zur Schaffung von

sozialverträglichem Wohnraum bei.
Ergänzend hierzu ist nach Überarbeitung auf den Parzellen 17 und 18 die Errichtung
von Geschosswohnungsbau mit jeweils bis zu vier Wohneinheiten zulässig.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 2. Die Belange der Baukultur sind zu berücksichtigen, die Gestaltung des Orts- und
LandschaftsbtWe» ist zu beachten (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 5 BauGB, LEP 8.4.1 (G) und Art. 141
Abs. 1 Satz 4 BayVerf) sowie dte kulturelle Oberiieferung zu schützen (gemäB Art 3 Ab». 2
BayVerf). Dabei ist die Eigenständigkett der Region zu wahren (vgl. Art 3a BayVerf). Auf eine
gute Gaataltung dar Baugebtete Insbesondere am Ortsrand und In den Ortsrandberetchen
»oll gaachtet werden (vgl. Regfonalplan der Region Ingolstadt (10), 3.4.4 (Z)).

Erläuterung:

Gemäß Punkt D. 5.2 des Vorentwurfes sind Dad-iüberstände bis 50 cm zulässig. Aus
Ortsbildgründen wird angeregt, den Dachüberstand zum Giebel m'rt max. 30 cm, zur Traufe mit max.
50 cm konkretisierend festzusetzen.

Im gegenständlichen Vorentwurf sind gem. D. 5. 5 Außenge^altung . Geländeveränderungen
Stützwände zur Geländeabfangung bis zu einer Ansichtshöhe von 3, 0 m im Plangebiet allgemein
zulässig. Zwar sind die Stützwände ab einer Ansichtshöhe von 1 ,0 m durch geeignete Maßnahmen
(z B. Rankhitfen) zu begrünen. Grundsätzlich sollte es bei hängigem Gelände Ziel sein, dieses
Gelände . respektvoll" zu behandeln und den Geländecharakter wahrnehmbar zu erhalten Aus
gestalterischen Gründen wird daher angeregt, auf Stützwände zu verzichten bzw. wenn dies nicht
möglich ist, dte Höhe deutlich zu vem'ngem und die Stützwände grundsätzlich durch Verpflanzungen
zu begrünen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Dachüberstände

Der Anregung, die Dachüberstände lediglich an den Giebelseiten auf maximal 30cm zu
begrenzen, wird nicht entsprochen.
Die im Bebauungsplan festgesetzte einheitliche Begrenzung der Dachüberstände
verfolgt das städtebauliche Ziel einer gestalterischen Harmonisierung innerhalb des
Quartiers. Sie dient dem Erhalt eines homogenen Erscheinungsbilds und verhindert
unerwünschte städtebauliche Auswirkungen auf den Gesamteindruckdes Baugebiets.

Geländecharakter und Stützwände
Durch entsprechende Festsetzungen zu Geländeveränderungen wird dem Ziel, den
Geländecharakter wahrnehmbar zu erhalten, mit vorliegender Bauleitplanung
Rechnung getragen.
Im Zuge der Überarbeitung wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert;
die Flur-Nr. 1223 (Gemarkung Wolnzach) wurde vollständig aus dem Plangebiet
herausgenommen.
Die zulässige Ansichtshöhe für Stützwände wird dabei auf maximal 2 m beschränkt. Ab
einer Ansichtshöhe von 0,5 m sind Stützwände mit geeigneten gestalterischen
Maßnahmen - wie z. B. Begrünung mittels Rankhilfen oder Verpflanzungen -
landschaftsverträglicheinzubinden.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 3. Auf eine gute Ein- und Durchgriinung (ter Baugebiete Insbesondere am Ortsrand und In den
Ortsrandberefchen soll geachtet werden (vgl. Reglonalplan der Region Ingolstadt (10), B 3.4.4
(Z)). Mit Naturgütem ist schonend und sparsam umzugehen (vgl. Art. 141 Abs. 1 Satz 3
BayVerf). Darüber hinaus dient der Grünstreifen der Abschlnnung von Immtesionen auf
Flächen unterechiedlichcr Nutzung (z. B. Staub, Spritz- und DOngemtUelabdrift, etc., vgl. § 1
Abc. 6 Nr. 7c BauGB vgl. auch § SO BlmSchG).

Eriäuteruna:

Auf eine gute Eingrilnung und schonende Einbindung ir> die Landschaft durch ausrechend breite
Grünstreifen ist zu achten. Darüber hinaus ist eine ausreichende Trennung unterschiedlreher
Nutzungen u. a. zur Abschirmung von Immissionen (z. B. Staub, Spritz- und Düngemittelabdrift, etc.)
erforderlich. Eine entsprechend starke und dichte Eingrünung kann diese Abschirmung
gewährleisten. Zur schonenden Einbindung des Baugebietes in Natur und LandschaH und zur
Abschirmung wird angeregt, die Eingrünung jeweils an West- und Südseite mit mindestens 10 m
Breite fesüusetzen.

Darüber hinaus und aufgrund der Ortsrandlage der Bauflächen wrd angeregt, z. B. innerhalb der
Eingrünung eine Fuß- und Radwegeverbindung zu schaffen und diese mit bestehenden (auch
infonnelten) Wegeverbindungen in der Landschaflt zu verknüpfen. Damit könnten vorhandene
Naherholungsbereiche effektiv verbunden und in ihrer Attraktwitat gesteigen vwrden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 3.

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, die Notwendigkeit einer sinnvollen Ein- und
Durchgrünung des Baugebietes wird grundsätzlich befürwortet. Entlang dem
westlichen und südlichen Rand des Plangebietes ist eine Ortsrandeingrünung in einer
Breite von 6,0 m festgesetzt. Dies wird als angemessen angesehen, um eine
ausreichende Eingrünung des Baugebietes zu erzielen. Unter Abwägung mit den
übrigen Erfordernissen (u.a. sparsamer Umgang mit Grund und Boden) wird auf eine
Verbreiterung der Ortsrandeingrünung verzichtet. Die notwendige Abschirmung der
Immissionen (z. B. Pflanzenschutzmittel) aus angrenzenden landwirtschaftlichen
Flächen ist damit gegeben (vgl. Stellungnahme des Amtes für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen, Bereich Landwirtschaft).
Zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wird darauf verzichtet, die
Eingrünungsflächen zu verbreitern, um darin Fuß- und Radwegeverbindungen zu
schaffen. Über die geplante Straße sind Verknüpfungen in die westlich angrenzende
freie Landschaft gegeben, um diese Naherholungsbereiche zu erschließen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 4. Die BauleHplanung muss Planungaslchertieit gewährieiaten und die Uinseteung des
Planvorhaben» für alle am Verfahren Beteiligten nachvollziehbar dantellen. Aus den
Planunteriagen sollen sich die Geländehöhen ergeben (vgl. S l Ab». 2 PlanZV). Bei der
Festsetcung dar Höhe baulicher Anlagen sind gemäß § 18 BauNVO die erfontoriichen
Bezugspunkte zu bestimmen.

Eriäuteruna:
Um die Planung für alle am Verfahren Beteiligten (z. B. Marktgemeinderat, Bauherr, Nachbarn.
Planer. Verwaftung) recMsverbindlich unnzusetzen. sind Regelungen für eine eindeutige und
rechtssichere Umsetzung unabdingbar. Aus den negativen Erfahrunjjen einiger Gemeinden durch
fehlende geeignete Geländeschnitte wird dringend angeregt - gerade bei dem hier Stark beugten
Gelände - die Planuntertagen durch aussagekräftige Geländeschnitte zu ergänzen, welche für eine
einvemehmliche Umsetzung unabdingbar sind, ggf. sind entsprechende Festsetzungen zu treffen '
Insbesondere solKe darüber der Nachweis erbracht werden, dass z. B. die geplanten Häuser
außerhalb der 450-m-Linte sich ins Gelände vertiefen und die kritische 450-m-Linte entsprechend
berücksichtigt wird

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 4.
Der Anregung, Gelände- bzw. Gebäudeschnitte als verbindliche Festsetzungen im
Bebauungsplan aufzunehmen, wird nicht gefolgt.
Die maximale Gebäudehöhe ist bereits durch die Festsetzung der Wandhöhe über dem
festgelegten Bezugspunkt eindeutig geregelt. Zusätzlich wird in Punkt 2.2 der
textlichen Festsetzungen der untere Bezugspunkt klar definiert, ebenso wie die
zulässigen Geländeveränderungen unter Punkt 5.5. Damit ist eine ausreichende
Regelung hinsichtlich der Höhenentwicklung gegeben.

Die Bedenken zur sogenannten 450-m-ünie sind aus fachlicher Sicht nicht
nachvollziehbar.

Zur Be ründun

Der höchste topografische Punkt in der Umgebung - der Schlickerberg - liegt rund
1,2 km südwestlich mit ca. 475 m ü. NHN. In direkter Nähe, etwa 70 m südwestlich des
Plangebiets, befindet sich zudem ein Plateau auf ca. 457 m ü. NHN. Die geplante
Bebauung liegt demnach weder am höchsten Punkt des Geländes noch exponiert,
sondern lediglich hangaufwärtszurBestandsbebauung.
Mit einer maximal zulässigen Wandhöhe von 6,5 m über dem jeweiligen Bezugspunkt
und der Begrenzung auf zwei Vollgeschosse bleibt die geplante Bebauung im Rahmen
der ortsüblichen Maßstäblichkeit und setzt die bestehende Siedlungsstrukturfort.
Dem in der Stellungnahme geäußerten Anliegen folgend, wurde der Bezugspunkt für
die Höhenentwicklung bewusst zurückhaltend gewählt. Besonders im südlichen
Abschnitt des Plangebiets - südlich der Josef-Rein d 1-Straße - fügen sich die Gebäude
durch eine topografisch angepasste Bauweise behutsam ins Gelände ein.

Seite 135 Von 182



MARKT WOLNZACH BEBAUUNGSPLAN NR. 155 "JOSEF-SCHEIBENBOGEN-STRAßE"
ABWÄGUNG DER STELLUNGNAHMEN EICHENSEHER INGENIEURE GMBH

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 5. Einige Planunteriasen entsprechen noch nicht in allen Punkten den planungsrechtlichen
Anforderungen (vgt. u. a. § 9 BauGB, PlanZV, etc. ).

Eriäuteruna:

Unter Punkt D. 4.3. Baukäfper und Gebäudestellung sind Doppelhäuser mit demselben
Bezugspunkt u. a. hinsichtlich GestaHung und Geschossentwicklung aufeinander abzustimmen.
Diese Formulierung erscheint zu unbestimmt. Es wird angeregt, diese z. B. zu konkretisieren.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu5.
Der Anregung, die Formulierung zu D. 4.3 "Baukörper und Gebäudestellung" bei
Doppelhäusern weiter zu konkretisieren, wird nicht entsprochen.
Die bestehende Regelung ist in Verbindung mit den eindeutigen Festsetzungen zur
Dachdeckung und Fassadengestaltung bereits ausreichend präzise.
Eine weitergehende Konkretisierung würde den Bauherren in der architektonischen
Gestaltung unverhältnismäßig einschränken und steht dem planerischen Ziel einer
gewissen gestalterischen Vielfalt innerhalb eines einheitlichen Rahmens entgegen.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 6. Die Nirtzung emeuerbarer Enerflien »owi» die »parsame und effiziente Nirtzung von Energien
sowie die Belange de» KIimaschutzes und der Kllmaanpasaung sind bei der Aufstellung von
Baulettplänen zu berüctelchtioen (vgl. § 1 Ab». 6 Nr. 7f BauGB).

Erläuterung:

Dunkle Fassadenanstriche haben unter dem Aspekt der Klimaveränderung einen negath/en Einfluss
wegen ihrer überhöhten Wärmeaufnahme2. Dies führt insbesondere im Sommer zu zusätzlicher

Erwärmung. Ziel einer dem Klimawandel angepassten Bauleitplanung sollte es daher sein. z. B,
helle Materialien bzw. Farben festzusetien

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 6.

Der Anregung, weitere Festsetzungen zu Fassadenanstrichen zu treffen, wird gefolgt.
Es werden dunkle Fassadenmaterialien und -anstriche ausgeschlossen. Die
Festsetzungen durch Text wird entsprechend um den Zusatz: "dunkler" ergänzt.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Redaktionelle Anre un an:

Sonstiges
. Um der Verantwortung für den allgemeinen Ktimaschutz und der Ktimaanpassung

nachzukommen, werden im gegenständlichen Bebauungsplanentwurf unter Punkt 6. Anlagen
zur Gewinnung solarer Srghlungsenergie Festsetzungen zu Photovonaikmodulen getroffen.
Dies wird begrüßt. Es wird in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass über § 9 Abs. 1
Nr. 23b BauGB dabei Betriebspflichten wie z. B. der Einsatz von erneuerbaren Energien nicht
festgesetzt werden können (siehe Battis/Krautzberger/Löhr/Mitschang/Reidt, BauGB § 9 Rn
137)

Die redaktionellen Anregungen sind als Hinweise für die Venvattung bzw. den Planfertiger gedacht und
bedürfen u. E. keiner Behandlung im Marktgemeinderat.
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Redaktionellen Anregungen werden zur Kenntnis genommen.
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301
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Landratsamt Pfaffenhofen - ImmissionsschLrtztechnik vom 05.09.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Der Markt Wolnzach beabsichtg» die Aufstellung des Bebauungsptans Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-
Straße". Aufgrund des anhaltenden Siedlungsdruck sonen neue Baugebiete ausgewiesen.

Das Plangebiet umfasst die Grundstücke mit den FI.-Nm. 1223, 1235, 1235/2, 1235/3, 1241/1, 1241/3,
1241/9, 1241/12 und 1241/13 scwrie Teimächen-R. -Nm. 1224, 1225 und 1225/1, jeweils Gemari(ung
Wdnzach. Es umfasst eine Fläche von 2,2 ha und liegt westlich von Wolnzach. Teile des Plangebiets
liegen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr, 114 ̂ \m Strassergrund", Dieser
wird innerhalb des Gettungsbereichs vollständig ersetzt.

Derzeit wird die Flache im Fiachennutzungsplan übewiegend als Allgemeines Wohngebiet mit
Ortsrandeingninung und landwirtschafflichef Flädie dargestellt. Durch das Bauleitptanveffahren wird
das Plangebiet als Allgemeines Wohngebiet nadi § 4 BauNVO ausgewiesen. Im Parallelverfahren wird
der Flächennutzungsplen geändert.

Dem Unnwettbericht ist hinsichtlich Immissionsschirtz folgendes zu entnehmen:

aufgrund der ausschlvßlkh geplanten Wohnlsebawng yodctem Fehlen von nennenswwlen
Schallemittenten in der Umgebung wild davon ausgegangen, dass keine sch^ltschnixhen
Festsetzungen getroffen werden müssen, um die Anforderungen an gesunde Wöhmgrhältnisse zu
berücksichtigen.'

Den Festsetzungen des Bebauungsplans sind folgende Hinweise hinsichtlich des tmmissionsschutzes
zu entnehmen:

.12, Die DIN 4109 .Schallschutz im Hochbau' ist eine bauaufswhVich eingeführta DIN-Nofm und damit
bei der Bauausführung generetl eigemerantwortlich duivh den Bauanlfagsteller im Zusammenwirken
mit seinem zuständigen ArchiteMen in der zum Zeitpunkt des Bauanlrags gültigen Fassung umzusetzen
und zu beachten.

13. Oer Immissonsbeilrag aus ggf. voffjandenen außentieggnden Klima- und Hwzgeraien (z. B.
Luftwärmepumpen) muss in dar Nachbarschaft den Immisstonsriüitwert der TA LSmi um mimtestens 6
dB(A) unterschrailwund darf am lmmt$svnso!i nicht tonhaltig sein. Hinsichtttoh der tiefffequenten
Geräusche ist die DIN 45680 zu txfacliten,'

Hinweis 13 ist folgendermaßen zu e.rgänzen:

Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen außentiegenden Klima- und Heizgeräten (z B.
Luftwännepumpen) muss in der Nachbarschaft den Immissionsrictitvwrt der TA LSrm für ein
Allgemeines Wohngebiet (WA) um mindestens 6 dB(A) urtterechreten.
Diese Geräte sind so aufaustelten, zu betreiben und zu warten, dass ste dem Stand der
Lännschutztechnik entsprechen, auareichenrf gedämmt sind und zu keiner Lärmbelästigung in
der Nachbarschaft fahren,

Geräusche dürfen an den Immissionsorten nicht tonhaltig (s. TA Lärm Anhang A 3.3.6) und nicht
ausgeprägt Ueffrequent (vorherrschende Energieanteile Im Frequenzbereich unter 90 Hertz, vgl.
TA Lärm Nr. 7.3 und Anhang A.1.5 sowie DIN 45680 Ausgabe 3/1997 und das zugehörige Beiblatt
1) sein.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu
Hinweise hinsichtlich Immissionsschutz

Der Anregung, den Hinweis durch Text zu ergänzen, wird gefolgt.
Der Hinweis durch Text unter Punkt 5. wird folgend (fett) ergänzt:
^Der Immissionsbeitrag aus ggf. vorhandenen außenliegenden Klima- und Heizgeräten
(z. B. Luftwärmepumpen) muss in der Nachbarschaft den Immissionsrichtwert der TA
Lärm für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) um mindestens 6 dB(A) unterschreiten.
Diese Geräte sind so aufzustellen, zu betreiben und zu warten, dass sie dem Stand
der Lärmschutztechnik entsprechen, ausreichend gedämmt sind und zu keiner
Lärmbelästigung in der Nachbarschaft führen.
Geräusche dürfen an den Immissionsorten nicht tonhaltig (s. TA Lärm Anhang A
3.3.5) und nicht ausgeprägt tieffrequent (vorherrschende Energieanteile im
Frequenzbereich unter 90 Hertz, vgl. TA Lärm Nr. 7.3 und Anhang A. 1. S sowie DIN
45680 Ausgabe 3/1997 und das zugehörige Beiblatt!) sein."
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Verkehrsurrtersuchuna:
ÄufdieVerkehreuntereuchung der Fa. INOVAPLAN vom 04.04.2024 wird verwiesen. Dte zu
erwartenden verkehriichen Auswirkungen des Bauteitplanverfalvens wurden untersucht Es wurden u a
Vetkehrszahlungen an den bereits bestehenden Straßen dufchgeführt. Das neue Baugebiet ist
insbesondere durch die Josef-Reindl-Sfraße an das übergeordnete Straßennete gebunden.
Das Verkehrsaufkommen bisher ist sehr gering (ca. 900 Kfz / 24 h). Es sind aufgrund der
Bauteitplanung ca. 310 zusätzliche Kfz-Fahrten an einem durchsdinBtl'ichen Werktag zu erwarten. Dies
bedeutet einen Zuwachs von 60 % gegenüber den bestehenden Verkehrsmengen.

Anhand der Daten aus der o.g. Untersuchung konnte mittels der Standardwerte der RLS-19 Tabelle 2
die stündliche Verkehrsstärke M in Kfzft und den Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen p1 und
p2 in % berechnet werden. Mit den Werten wurde eine überschlägige Berechnung nach RLS-ISfur die
Josef-Reindl-Straße durohgefühn. Die Berechnung kommt zu dem Ergebnis, dass ach aufgrund des
zusätzlrehen Verkehre durch o.g. Plangebiet der Beurteilungspeget an den bestehenden
Wohnbebauungen um ca. 1,3 d8(A) zur Tag- und Nachteeit erhöht. Hierbei handelt es sich nur um eine
geringfügige Erhöhung des Beurteilungspegels (< 2/ dB(A)),

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme zur Verkehrsuntersuchung wurde zur Kenntnis genommen. Eine
Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Einwirkender Verkehrslärm:
Südlich in einem Abstand von ca. 930 m befindet sich die Autobahn A93. Eine überschlägige
Berechnung nach RLS-19 hat ergeben, dass die Orientierur^swerte der DIN 18005 und die Grenzwerte
der 16, BlmSchV für ein Allgemeines Wohngebiet (WA) am Plangebiet eingehalten werden
Maßnahmen für das Plangebiet aufgrund Verkehrslärm werden als nicht notwendig erachtet. (

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme zu einwirkender Verkehrslärm wurde zur Kenntnis genommen. Eine
Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Umliegende Landwirtschaft:
Auf den Flumummem 1262 und 1262/2 befindet sich ein landwirtschaftlicher Betrieb in einem Abstand
von ca 80 m zum Plangebiet. Direkt angrenzend auf Flumummer 1240 befindet sich zudem eine
Weide, O.g. Plangebiefrückt näher an den Betrieb heran, als andere bereits bestehende
Wohnbebauungen. Gemäß Nr. 5.4.7 1 der TA Luft ist ein MJndestabstand von 100 m von der
Außenkante des Stalles bzw. der Begrenzung der Auslaufftäche zur nächsten vorhandenen oder in
einem Bebauungsplan festgesetrten Wohnbebauung einzuhalten. Um zu beurteilen, ob schädliche
Umwetteinwirkungen in Form von Geruchsimmissionen vorliegen, sind weitere Angaben zum
landwirtschafUichen Betrieb notwendig. U.a. sind dte maximal möglichen bzw. genehmigten
Tierplatzzahten je Tierart je Stall anzugeben. Die Stallaußenwände sind zutfem in einen Lageplan
einz'uzeichnen. Diese Angaben können der Immissionsschutdechnik per E-Mail
(lmmissionsschutztechnik@landratsamt-paf.de) zugesendet werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Umlie ende Landwirtschaft

Die angrenzende landwirtschaftliche Nutzung auf den Flurstücken 1262 und 1262/2
liegt deutlich unterhalb des geplanten Baugebiets, in einer topographischen Senke mit
einem Höhenunterschied von ca. 18 Metern. Zwischen dieser landwirtschaftlichen
Fläche und dem Plangebiet befindet sich auf gleicher Höhe das amtlich kartierte
Biotop mit der Nummer 7335-1246-003 ("Gehölze westlich von Wolnzach"), das
zusätzlich als natürliche Pufferzone wirkt.
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Aus der Betriebsbeschreibung zum Tekturantrag mit dem Aktenzeichen BV II 19990323
(Genehmigung aus dem Jahr 1999) ergibt sich, dass für den genannten Betrieb eine
Pferdehaltung genehmigt wurde.
Für die Beurteilung notwendiger Abstände zur geplanten Wohnbebauung ist dabei
insbesondere die Pferdebox Nr. 12 im Freiflächengestaltungsplan maßgeblich. Diese
liegt in einer Luftlinienentfernungvon ca. 100 Metern zur nächstgelegenen
festgesetzten Baugrenze im Bebauungsplangebiet und erfüllt damit die
Abstandsanforderungen.
Die in der Stellungnahme erwähnten Offenstallanlagen sowie die südöstlich gelegene
Hauskoppel sind hingegen in der Praxis nicht realisiert worden. Dies geht unter
anderem aus dem aktuellen Luftbildmaterial des BayernAtlas hervor, das belegt, dass
die geplanten Anlagen aufgrund einer zwischenzeitlich erfolgten Überplanung des
Hauptwohnhauses nicht umgesetzt wurden.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Umlie"°n^° r;e'"°'+>°><a»f°*<°-
Es befinden sich keine Gewerbebetriebe in der näheren Umgebung. M» schädlichen
UmweHeinwirkungen für das Plangebiet ist ausgehend von Gewerbebetrieben nicht zu rechnen,

Aus immissionsschirtzfachlicher Steht kann eine abschließende Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr.
155 .Josef-Scheibenbogen-Straße" erst abgegeben werden. wenn o.g. Punkte hinsichtlich des

landwirtschaftlichen Betriebs nachgefiefert wurden. Zudem ist der Hinweis hinsichUich der
außenliegenden Klima- und Heizgeräten wie o.g. ai ergänzen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme zu umliegende Gewerbebetriebe wurde zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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302
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Landratsamt Pfaffenhofen - Fachlicher Naturschutz vom 04. 09. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Der Markt Woi nzach plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 155 Nr das Gebiet .Josef-
Schaibenbogen-^Straße- in Wdnzach gemäß § 30 Abs. 1 BauGB. Die überptanten nachen sdlen den
neuen wesufchen Ortsrandabschluss von Wolnzach im Übergang zur hügeligen, landwirtschaftlich

Feldflur biklen. Der Geltungsbereich umfasst2. 2 ha (FI. Nr. 1223, 1235. 1235/2; 1235^,
?241^. '1241/3, 1241/9. 1241/12 und'1241/13 sowie Teiffiächen-FI.Nrn. 1224, 1225 urKl 1225/1,
Gemarkung Wolnzach) und besteht aktuell übeiwiegend aus Grünland
Der Flächennuteungsplan wird im Paraltehwrfahren geändert und das Gebiet wird als allgemeines
Wohngebiet" ausgewiesen.
brevoriiegendefi'natursctiutzfactilich relevanten Urteriagen beinhatten ein Gutachten zur saP und
einen UmweKbericht.

Ob naturschutzrechttiche Belange dem Vorhaben entgegen stehen, kann derzeit nicW abs^lie^enfl
beurteilt werden, da noch Untertaaen fehlen.

Folgendes wird gefordert bzw. ang<regt:

Ausaterch

1. Dem im UmweKbericht vom 18. 07. 2024 aufgeführten Ausgleichserfordernis summen wir zu. Es
fehlt noch die Zuordnung des Ausgleichs zu einer Fläche und die entsprechenden Ausführungen
der Maßnahmen zur Umsetzung.

2. Der Ausgleichsmaßnahme A1 aus dem Umwettbericht vom 18.07 2024 können w'r nicht
zustimmen. Da die Pflanzen, die entfernt werden sollen, schon mittelgroß sind, ist ein
Ausgteichsfaktor von 1:2 anzusetzen, da die Neupflanzungen mehrere Jahre brauchen, um
wieder die gleiche Funktion wie die Pflanzen zu erfüllen, die entfernt werden müssen.

3. Die dem Bebauungsplan Nr. 114 ̂ \m Strassefgrund" zugeordneten Ausgteidisflächen sind,
entsprechend dem'Ümweltbericht, an antierer Stelte auszugteichen. Hier fehlt ebenfells dte
Zuordnung des Ausgleichs zu einer Fläche und die entspredwnden Ausführungen der
Maßnahmen zur Umsetzung.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu l.
Aufgrund der zwischenzeitlich durchgeführten Verkleinerung des Plangebietes
verringert sich der erforderliche Ausgleichsumfang auf 13. 143 Wertpunkte und wird
auf folgenden Flächen nachgewiesen: Teilfläche des Grundstücks Fl. -Nr. 561/3
Gemarkung Geroldshausen. Der Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt.

Zu 2.
aufgrund der zwischenzeitlich durchgeführten Verkleinerung des Plangebietes wird der
angesprochene Baumbestand von der aktuellen Planung nicht mehr berührt, die in der
"Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)" geforderte Ausgleichsmaßnahme AI
ist damit hinfällig. Die Planung wird entsprechend angepasst.

Zu 3.

Die dem Bebauungsplan Nr. 114 "Am Strassergrund"zugeordneten Ausgleichsflächen
(die beiden westlichen Teilflächen, die im Plangebiet des vorliegenden
Bebauungsplanes liegen, Gesamtgröße 612 m2) werden auf folgenden Flächen
nachgewiesen: Teilfläche des Grundstücks Fl. -Nr. 561/3 Gemarkung Geroldshausen.
Der Bebauungsplan wird entsprechend ergänzt.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Artenschutz ai em in

1. Es wird angeregt, bei der Planung der Gebäude Quartiermöglichkeiten für gebäudebewohnende
Vog^ und Ftedermausarten zu berücksichtigen. Möglichkeiten sind Z.B, Einbausteine, die direkt
in die Fassade integrien werden können.

2. Dte im UmweHbericht vom 18. 07.2024 unter 1. 5. 1 aufgeführten Vermeidungsmaßnahmen sind
im weiteren Planungsvertaufzu beachten,

3. Es wird bereits jetzt darauf verwiesen, dass bei erheblicher zeitlicher Verzögerung der
Aufetellung des Bebauungsplanes erneute Untersuchungen zur Fauna erforderlich werden
können, Fauna-Untersuchungen, die älter als 5 Jahre sind, gelten als veraltet.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu

l,

Dem Hinweis wird nachgekommen. Ein entsprechender Hinweis durch Text wird in den
Bebauungsplan aufgenommen.

2. und 3.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Eine Änderung der Planung ist nicht
veranlasst.
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Landratsamt Pfaffenhofen - Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallrecht vom 21. 08. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja im Bereich des Bebauungsplanes Nr 155 Josef-Scheibenbogen-Straße des Markt Wolnzach sind aus
dei derzeit vorhandenen Aktenlage keine AHablagerungen bzw Altlastenverdactitsflächen oder sonstigf
schädliche Bodenverunreinigungen bekannt

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen im Bereich des Bebauungsplanes Attiastenverdachtsflachen bzw
ein Itonkretei Alttastenverdacht oder sonstige schädliche Bodenverunreinigung bekannt sein bzw
werden ist das Wasseiwrtschaftsamt Ingolstadt sowie das Landratsamt Pfaffenhofen a d lim zu
informieren

Da der Geltungsbereich laut aktuellem Luftbild landwirtschaftlich genutzt wird empfehlen wir zu
recherchieren ob die lur das Vorhaben geplanten ciachen früher als Hopfengarten genutzt wurden
Aufgrund der landwirtschaniich Nutzung der Flache weisen wir darauf hin. dass ggf daraus
entstandene Bodenbelastungen insbesondere des Oberbodens bei Erdarbeiten hinsichtlich
abfallrechtlicher Belange zu berücksichtigen sind

Dab Baugrundgutachten wird aktuell noch erstelH eine Vorabinformgtion lag den Unteriagen bei. Die
Aufschlüsse zeigen Ziegelbruch Wir mochten bereist letzt darauf hinweisen dass bei erfolgenden
Abgrabungen ; 6 im Zuge von Baumaßnahmen oder Erdumlagerungen die einschlägigen
abfallrechtlichen Bestimmungen zu beachten sind

Sollten Geländeauffullungen statttinden empfehlen wir dazu nur schadstofffreier Erdaushub ohne
Fremdanteite zu verwenden Auffüllungen sind ggf baurectitiich zu beantragen Wir möchten darauf
hinweisen dass seit 01.08 2023 die Ersatzbaustoffverordnung in Kraft getreten ist. die hinsichtlich des
Einbaus van mineralischen Ersat2baustof(en fRC-Matenal Boden etc) zu beachten ist Belastetes
Bodenmatenal darf nui eingebaut werden bei geeigneten hydrogeologischen Voraussetiungen am
Einbauort unter Beachtung der Vorgaben der EBV bzw der BBodSchV n F

Oresef Hinweis ist bereits in den Festsetzungen unter Punkt El enthaHen

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zwischenzeitlich liegt die vollständige Baugrunduntersuchung vor. Dieses wird zum
nächsten Verfahrensschritt als Anlage beigefügt.
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305
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Landratsamt Pfaffenhofen - Off. Sicherheit und Ordnun vom 06. 08. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 1. Öffentliche Straßen, Flächen für die Feuerwehr
Die öffentlichen Vetkehrsflachen sind so anzulegen, dass sie hinsichtlich der Fahfbahnbreite äef
Kurvenradiuskrümmung usw mit den Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit ungehindert befahren werden
können

Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 Tonnen (Achslast 10 Tonnen) ausgelegt sein
Die lichte Breite der Fahrbahn muss mindestens 3m, die lichte Höhe mindestens 3,50 m betragen Wird
eine Fahrbahn auf eine Länge von mehr als 12 m beriseitig durch Bauteile wie Wände oder Pfeiler
begrenzt so muss die lichte Breite mindeBtens 3, SO m betragen
BNüglich der Kurvenradien sind die Werte der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehf einzuhatten
(Siehe hierzu B?yTB 2 2 > 11

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu l.
Öffentliche Straße Flächen für die Feuerwehr
Die geplanten öffentlichen Verkehrsflächen erfüllen die formulierten Anforderungen
und sind in der Erschließungsplanung zu beachtet. Anforderungen an die Flächen für
die Feuerwehr im Plangebietsind im Genehmigungsverfahren der Einzelbauvorhaben
festzulegen und zu prüfen. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 2. Löschwasserbedarf
Es wifd eine Loschwasserleistung von 800 Um\n (48 m'/h) für die Dauer von mindestens 2 Stunden benötigt
Diese kann durch das öffentliche Hydranten Neu' sowie über offene Gewässer Zisternen oder ähnlichem
sichergestellt werden Auf Punkl 1 3 der Vollzugsbekanntmachung des Bayerischen Feuervehrgesetzes
wird verwiesen Wird der Losehwasserbedarf rein aus dem öffentlichep Hydranten Netz abgedeckt ist die
Löschwasserversorgung durch die Gemeinde bzw das WVU zu bestätigen
Der nächstliegende Hydrant muss sich im Bereich von ca 80 m zum Objekt befinden und eine
Löschwassermenge von 400 i/min (24 m'.'hi aufweisen Zur Abdeckung der gesamten geforderten
Löschwassermenge l<onr.en alle Löschwasserentnahmestelten im Umkreis von 300 m um das Objekt
herangezogen werden sofern diese durch die Feuerwehr zeitnah erreicht werden können

Für die Entnahme aus oftenen Gewässern. Zisternen etc isl eine Loschwasserentnshmestelte für die
Feuenwehf vorzusehen Die Zufahrt sowie die Aufstell- und Bewegungsfläche ist gemäß der Richtlinie der
Flächen für die Feuerwehr' auszuführen und nach DIN 40S6 zu kennzeichnen Die Ausführung der
Loschwasserversorgung ist mit dem Unterzeichner abzustimmen

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Löschwasserversor un

Für das Plangebiet wird der Grundschutz durch den öffentlichen Wasserversorgerzur
Verfügung gestellt. Eine Berücksichtigung in der Bauleitplanung ist nicht erforderlich
und eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 3. Zweiter Rettungsweg

Sollte der zweite Rertungsweg uoer Rettungsgerate der Feuerwenr funren ist im Rahmen des
Baugenetimigungsverfahrens darauf zu achten dass geeignete Geräte innerhalb der Hilfsfrist zur
Verfügung stehen und Aufsteltflächen dafür vorhanden sind

4. Ansprechpartner der Feuerwehr
Ansprechoanner de« Brgndsctiiitzdienststen

Rolanä Miillpi zu <"«>ir. her untpf Br.. . ..-:'i ''v

veneitei
Zur Wurdiguiig der Belange des abwehrenden Brandschutzes:
Marxt Wolnzach

Zur Kenntnisnanme

'KBR Christian Nitschke

.
_KBI Roland Multe

KBM Maximilian Rossnei
KBM Marcel Geisel
KBM F X Schmidt
Kommandant FF Wo'nzach

. M Sanhietei BauverwaKung LRA

KBI t-ab. fl'i Bechenbai
KBM Roland Seemulle'
!<BM Cnnstian Duna
KBM Stefan NitschKfc
KBM Georg Wein
Lanöratsam; SG 32 Bauieitplanung
'P Wawra 8autech^l^ LRA

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Zweiter Rettu n swe

Die Rettungswege aus den Gebäuden sind im Genehmigungsverfahren der
Einzelbauvorhaben zu prüfen und festzulegen und sind nicht Gegenstand der
Bauleitplanung. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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306
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Pfaffenhofen a.d. lim AWP vom 28.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja am 02.08.2024 wurden die Planunteriagen zum o. g. Bebauungsplan
des Marktes Wolnzach dem Abfalhvirtschaftsbetrieb (AWP) zur
Stellungnahme zugeleitet.

Unter Beachtung der Mindestanforderungen an die Zufahrtswege und
Wendeanlagen, die für eine geordnete und reibungslose
Abfallentsorgung notwendig sind, wird dem Bebauungsplan in der
vorliegenden Form zugestimmt.

Gemäß der aktuellen Planung müssen alle Abfallbehälter der Josef-
Scheibenbogen-Straße an die Ecke Josef-Reindl-Straße/Josef-
Scheibenbogen-Straße zu Parzelle 19 gebracht werden. .
Private Straßen und somit alle eingezeichneten Wendeanlage dürfen
von den Abfuhrfahrzeugen nicht befahren werden. Das Befahren der
Schließungsstraße "Josef-Scheibenbogen-Straße" ist mangels einer
Wendeanlage nrcht möglich; Rückwärtsfahren ist nicht ertaubt.
Aufgrund der Anzahl der Häuser müsste eine außerordentlich große
Bereitstellungsfläche vorgehalten und gekennzeichnet werden.

Die Parzellen 29-35 an der Josef-Reindl-Straße müssen ihre
Abfallbehälter an der Josef.Reindl-Straße (aktuelle
Erschließungsstraße) berejtstellen. Auch hier kann die eingezeichnete
Wendeantage nicht befahren werden, da es sich um eine Privatstraße
handelt. Die restlichen Parzellen der Josef-Reindl-Straße müssen ihre

Abfallbehälter auch zum o. g. Bere'rtstellungsplatz bei Parzelle 19
verbringen.
AKernativ kann die Bereitstellungfläche beim geplanten Spielplatz
vorgehalten werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert, die Festsetzungen zu
privaten Straßen entfallen dabei vollständig. Die Straßen innerhalb des Plangebiets
inkl. Wendeanlagen wurden als öffentliche Straßen festgesetzt, Bereitstellungsf lachen
für Mülltonnen finden dabei Berücksichtigung.
Der Punkt Abfallbeseitigung unter 5.3 Technische Infrastruktur der Begründung wurde
ergänzt. Eine geordnete und reibungslose Abfallentsorgung ist gewährleistet.
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312
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Re iemn von Oberba em vom 06.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja die Regierung von Oberbayem als höhere Landesplanungsbehörde gM folgen-
de Stellungnahme zur o.g. Bautertplanung ab.

Die Marktgemeinde Wolnzach beabsichtigt im Parallelverfahren die Ausweisung
eines Allgemeinen Wohngebiets nach § 4 BauNVO. Das Planungsgebiet (Große
ca. 2 ha) befindet sich am westlichen Rand des Hauptorts an der Josef-
Scheibenbogen-Straße. Im gültigen Flächennutzungsplan von Wolnzach sind
die Flächen als Räche für die Landwirtschaft dargesteUt.

Erfordernisse der Raumordnu

Gemäß LEP 3. 1. 1 (G) soll die Ausweisung von Baunächen an emer nachhafti-
gen und bedarfsonentierten Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksfch-
tigung des demograf^ischen Wandels und seiner Mgen. den Mobäitätsanfor-
derungen, der Schonung cfer natürlichen Ressourcen und der ̂ ärkung der 20-
sammenhängenden LarKlschaftsräume ausgenditet werden.
Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsfomien soffen un-
ter Bewckschtigung derortsspeziffschen Gegebenheiten angewendet werden.
Gemäß LEP 3.2 (Z) sndin den Siedlungsgebfeten die vorfiandenen FWenziale

der InnenentwicMung vorrangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der In-
nenenhvicklung begrandet nicht zur Verfügung stehen.

Vorechlag für Stellungnahme, Abwägung

Abwägung erfolgt im nächsten Abschnitt
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Landesplanerische Bewertung

Aus unserer Steht ist der angestrebte Gebäudemte aus Einzet- und DoppeBiäuser sowie Mehrfa-
mittenhäuser zu begrüßen.

Gleichwohl ist der Bedarf für die geplante Neudarstellung in der vorgelegten Begründung unzu-
reichend nachgewiesen. Anges'ichts der Vielzahl der noch unbebauten Wohnbauflächen-
Potentiale im Gemeindegebiet Wolnzach vor aNem an den Ortsrändem ist die Notwendigkeit für
die Neudarstellung weiterer Siedungsflächen unter BerücksKtitigung der demographischen
Entwicklung konkreter und ausführikAerzu begründen. Dab^ sind im gesamten Gemeindege-
biet die noch bestehenden Siedlungspotentiale dem Flächenbedarf tür die geplante Neudarstel-
lung gegenüberzustellen und in Bezug zu der prognostizierten Bevölkerungsentwddung zu
setzen. Weitere Hinweise and einer entsprechenden Handreichung ües StMWi zu entnehmen
(http-^/www.flaechensparoffensive.bayem).
Aus landesplanerischer Sicht wird dariiber Nnaus dringend empfoNen zu prüfen, ob ggf. die
auf absehbare Zeit nicht zur Verfügung stehenden Wohnbauflächen aus dem gültigen Fla-
chennutzungsplan herausgenonmien werden können.

Die Ranung entspricht nur bei Beachtuno der o.g. Punkte grundsätzlich den Erftydemissen der
Raumordnung.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der vorliegende Bebauungsplan wurde ursprünglich gemäß § 13b BauGB eingeleitet.
Im weiteren Verlauf wurde das Verfahren auf das Regelverfahren nach §§ 2 ff. BauGB
umgestellt und der Geltungsbereich überarbeitet.
Zu
Landesplanerische Bewertung
im Zuge der Umplanung und Abwägung wurde die Begründung zur Bauleitplanung
überarbeitet und um die Punkte 1.2 "Bevölkerungsdichte / -entwicklung" sowie 1.3
"Wohnraumbedarf" erweitert, um den Gesamtzusammenhang nachvollziehbar
darzustellen und die Notwendigkeit der Planung methodisch korrekt zu begründen.

Zur Be ründun

Der Markt Wolnzach steht - wie viele Kommunen im Verdichtungsraum - vor der
Herausforderung, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wachsender
Bevölkerungszahl, Wohnraumbedarf und Flächenschonung herzustellen. Die amtliche
Prognose des Bayerischen Landesamts für Statistik weist für Wolnzach bis zum Jahr
2033 einen Bevölkerungszuwachs von etwa 7,5 bis knapp 10 % aus. Ausgehend von
einer Einwohnerzahl von 11.610 (Stand: 31.12.2023) entspricht dies einem Anstieg um
etwa 1.010 Personen bis 2033 - mit entsprechenden Konsequenzen für die Nachfrage
nachWohnraum.

Um diesen prognostizierten Bedarffundiertzu erfassen, hat der Markt Wolnzach über
das Fachbüro Salm & Stegen eine kommunale Wohnraumbedarfsanalyse mit
Fortschreibung im Jahr 2023 erstellen lassen. Daraus ergibt sich ein konkreter
zusätzlicher Bedarf von insgesamt 631 Wohneinheiten bis zum Jahr 2034. Die Analyse
berücksichtigt dabei ausdrücklich bereits bekannte Wohnbaupotenziale (inkl.
kleinteiliger Innenentwicklungsbereiche gemäß Innenentwicklungskonzept des
Marktes Wolnzach aus dem Jahr 2020) und laufende Projekte, einschließlich ihrer
Realisierungswahrscheinlichkeit. Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-
Straße" ist als eines dieser konkreten Projekte mit einem Beitra von 45
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Wohneinheiten Bestandteil der Bedarfsdeckung und wurde entsprechend in die
kommunale Gesamtplanung einbezogen.
Die in der Stellungnahme geforderte weitergehende Darstellung bestehender, derzeit
jedoch nicht aktiv beplanter Siedlungspotenziale im gesamten Gemeindegebiet - über
die im Innenentwicklungskonzept aus dem Jahr 2020 bereits aufgeführten Flächen
hinaus - wird aus Sicht der Planung nicht als zielführend erachtet. Zwar sind im
Geltungsbereich des Flächennutzungsplans noch theoretisch unbebaute Flächen
vorhanden, deren kurzfristige Entwicklung ist jedoch aufgrund fehlender Erschließung,
und/oder ungeklärter Eigentumsverhältnisse aktuell nicht realistisch umsetzbar.
Darüber hinaus befindet sich das Innenentwicklungskonzept des Marktes Wolnzach
derzeit in Fortschreibung, sodass zukünftige Potenziale im Rahmen dieser
Überarbeitung erneut bewertet und berücksichtigt werden können.
Die Ausweisung des Baugebiets erfolgt demgegenüber an einem integrierten Standort
mit unmittelbarem Anschluss an die bestehende Infrastruktur, was dem Grundsatz der
Innenentwicklung vor Außenentwicklung Rechnung trägt.

Eine Herausnahme aktuell nicht aktiv verfolgter Bauflächen aus dem
Flächennutzungsplan wird vom Markt Wolnzach bereits geprüft, ist aber nicht
Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanveri'ahrens.

Die dargestellte Planung steht damit sowohl in inhaltlicher als auch in methodischer
Hinsicht im Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung und dient
der Deckung eines konkret ermittelten Bedarfs.
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313
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Wasseiwirtschaftsamt In olstadt vom 03.09.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja aus wassefwirtschaffltehef Sidit nehmen wir zu o.g. Verfahren als Träger öfTentli-
eher Belange Stellung.

1. Wasserversorgung

Dte Wasserversorgung des Marktes Wolnzach wird derzeit nicht entsprechend dem
Beschekl betrieben und es kann ohne weitere Untersuchungen nicht ausgeschtos-
sen werden, dass weitere ertiebltehe Mängel bei den Versorgungsanlagen beste-

hen. Wir verweisen diesbezüglich auf unsere Stellungnahme vom 02.09.2024 an

das Landratsamt Pfaffenhofen, die auch der Markt Wolnzach als Abdruck erhärten

hat (Az. 3.2-4532-PAF-16913/2024).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zu l.
Hinsichtlich der Stellungnahme erfolgte eine gemeinsame Abstimmung zur
Vorgehensweise mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt.
Folgendes wurde hierzu vereinbart:
Der Bescheid zur Wasserversorgung des Marktes Wolnzach ist anzupassen. Ein
entsprechender Änderungsantrag ist dem Landratsamt Pfaffenhofen a.d. lim am
17.02.2025 zugegangen.
Das Wasserwirtschaftsamt Ingolstadtwird in diesem Veri:ahren entsprechend beteiligt.
Hinsichtlich der Wasserversorgungsanlagen erfolgt durch ein Fachbüro eine
Bestandsaufnahme mit anschließender Umsetzungsstrategie zu möglichen
notwendigen Sanierungen.
Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt. Ein
entsprechender Passus wird in die Begründung unter Punkt 5.3 Technische
Infrastruktur aufgenommen.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 2. Grundwasser-und Bodenschutz, Attlasten

Im hier betrachteten Geltungsbereich sind aus der derzeit vorhandenen Aktenlage
keine AttaMagerungen bzw. Afflastenverdaditsfi&äwn oder sonsSge schädliche Bodenver-
unreinigungen bekannt. Sollten im Zuge von Bajmaßnahmen im Beretoh des Bebauungs-
planes Altlastenverdachtsflächen bzw. ein konkreter Attlastenverdacht oder sonstige sdiädli-
ehe Bodenvefunreinigung bekannt sein bzw. werden, ist das Wasserwirtschaftsamt In-
grtstadt zu informieren.

Aufgrund der hydrogeoioglschen Verhältnisse werden voraussichüich bei GrürKlungsma&-
nahmen keine Bauwassertiattungen erfonteriich werden. Aufgrund der örtlichen Gegebenhei-

ten (Hanglage) können Schiditwasseraustrffle nicht ausgeschtossen werden.
Samen auftirund temporär vorhanctenen Giundwassers ggf. Bauwasserhattui^en erforder-
lich werden, sind diese beim Landratsamt Pfeffenhofen im wasserrechUichen Verfahren zu

beantragen.

Bei Einbinden von Baukörpem in SchichtwassertTOrizonte wird empföhlen, die Keller wasser-

dicht auszubikjen und die Öltanks gegen Auftrieb zu sich»n.

Wir weisen darauf hin. dass der Gettungsbereich laut aktuellem LuftbiM laidwirtschafüteh

genutzt wird. Ws empfehlen zu recherchieren, ob die für das Vorhaben geplanten Rachen
früher a's Hopfengarten genutzt wurden. Ggf. daraus entstandene Bodenbelastungen, ins-
besondere des Oberbodens, empfehlen wir bei Erdaröeiten hinsichtlteii aWallrechüicher Be.

lange zu berücksichtigen.

Der Hinweis zu Geiändeauffüllungen ist bereits in den Festsetzungen unter Punkt E) enmal-

ten.

Das Baugrundgutachten wrd alctueU noch erstein, eine Vorabinfomiatkm tag den Unterlagen
bei. Die Aufschlüsse zeigen Ziegelbruch. Wir möchten bereist jetzt darauf hinweisen, dass

bei erfolgenden Abgrabungen Z.B. im Zuge von Baumaßnahmen oder Erdumiagerungen die
einschlägigen abfällrecnüictien Besümmungen zu beachten sind.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.
Zwischenzeitlich liegt die vollständige Baugrunduntersuchung vor Dieses wird zum
nächsten Verfahrensschritt als Anlage beigefügt.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 3. Alwasserbeseitigung
Das geplante Baugebiet Ist groiyenteits nicht in der Entn'ässemngspianung .Mischwasser-

enUastungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Wolnzach' enüiarten (für die Einleitungen, die
diese Planung berücltachtigt, existiert eine wasserredtttfche Ertauünis des Landratsamtes

Pfäffenlwfen vom 18.01.2010).

Geplant ist zwar das Baugebiet im Trennsystem zu entwässern, allerdings dann wieder an
den vorhandenen Mischwasserkanat gedrosselt anzuschließen. Da das geplante Baugebiet
yößtenteils nicht in der o.g. Entwässerur^splanung berücksfchtigt worden Ist. ist der geplan-
te Drosselabfiuss in den vorhandenen Mtschwasserkanal mit dem Ptaner der o.g. Entwässe-
rungsp<anur^ nochmais abzusümmen um eine schadtose M}Ieitung aus dem Baugebiet zu

gewährleisten (inklush/e ^toUJbe^lauf aus dem Stauraumkanal).

Hinweis:

Uns erschließt sich nictö. weshalb das Baugebiet im Trermsystem entwässert werden soa
imd anschließend an den vorhandeien Mischwasserkanal angeschlossen wirel.

Dies macht aus wasserwirtschafüichef Siclit nur Sinn, wenn der bestehende Niederschtags-
wasserkana! in der Josef-Reincfl-Straße Richtung Westen vertängert wwü und in ZukunH das
anfallende Niederechiagswasser aus dem geplanten Baugebiet auch ajfnimmt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Der Anregung, das Plangebiet im Mischwassersystem zu entwässern, wird nicht gefolgt.
Eine Entwässerung im Mischsystem ist aufgrund der geplanten und erforderlichen
Drosselung der Niederschlagsentwässerung zwingend erforderlich. Die Option eine
künftigen Änderung des Kanalnetzes in der Josef-Reindl-Straße und Umstellung auf ein
Trennsystem bleibt damit weiterhin möglich, ist aber nicht Auslöser der Planung im
Trennsystem.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 4. Oberirtische Gewässer und wild abfließendes Wasser

Das angrenzende Gelände fällt von Südwesten zur geplanten Bebauung hin ab. Bedingt
durch die Hanglage könnte bei Starkregen und/ oder der Schneesdvndze ein Eindringen
von wild abnießenden Oberfläcftenwasser aus dem nördlichen Einzugsgebiet möglich seh.

Aus diesem Grund emftferten wir die geplante Bebauung vor wild abfließendem Obertlä-
chenwasser zu schützen. Die Schutzmaßnarimen solrten auf ein 100 -jahritches, mindes-

tens aber auf ein 20 - jälirticties Regenereignis ausgefegt werden.

Zudem empfehlen wir die Rohfußbodenoüerkante sowie alte Gebäudeöffhungen mindestens
50 cm über dem geplanten Geiändenhreau zu errichten.

Bei allen geplanten Maßnahmen ist darauf zu achten, dass gern. § 37 WHG der Abfluss des
wiM abfBeßenden Obefflächenwassers nicht zu Ungunsten umUegender GrundsHicke verta-

gert oder beschleunigt aügeführt werden darf.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 4.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die FI.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen.
Aktuell wird das Niederschlagswasser der Fremdeinzugsgebiete weder geplant
abgeleitet noch gedrosselt.
Das Entwässerungskonzept wurde fortgeschriebenen und wird zum nächsten
Verfahrensschritt als Anlage beigefügt.
Daraus ist zu entnehmen, dass in den Kanal der Josef-Reindt Straße auch die wild
zufließenden Niederschlage aus den westlichen Einzugsgebieten gefasst und
eingeleitet werden.
Im Plangebiet werden sämtliche Flächen mit der bereits vorhandenen Drosselung der
Josef-Scheibenbogen-Straße gekoppelt und dementsprechend ausreichend erhöhter
Stauraum hergestellt. Zusätzlich dazu werden die westlich des Plangebiets liegenden
Fremdeinzugsgebiete planmäßig gefasst und mit einer Drosselung dem Kanal der
Josef-Reindl-Straße zugeführt. Somit entspricht die vorliegende Planung dem § 37
WHG.

Die im Rahmen der Bauleitplanung vorliegenden Festsetzungen, insbesondere zur
Geländeveränderung sowie zur Höhenlage der Gebäude, tragen den örtlichen
Gegebenheiten und dem Umgang mit Oberflächenwasser in einem angemessenen
Umfang Rechnung. Ergänzend dazu werden bei Umsetzung des fortgeschriebenen
Entwässerungskonzepts die wild zufließenden Niederschlage gefasst und eingeleitet.

Die pauschale Anhebung der Rohfußbodenoberkante und aller Gebäudeöffnungen um
mindestens 50cm über dem geplanten Geländeniveau wird nicht übernommen. Eine
derartige generelle Festsetzung würde der differenzierten Topografie des Plangebiets
nicht gerecht, insbesondere südlich der Josef-Reindl-Straße, wo aufgrund der
Hanglage und der geplanten Erschließung eine solche Anhebung technisch und
funktional nicht durchgängig realisierbar ist.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 5. Zusammenfassung
Derzeit bestehen bezüglich der öffentltehen Wassefversorgung ertieMche Bedenken. Die in
unserem o.g. Schreiben genannten Maßnahmen. das der Markt Wolnzach als Abdruck »h^

ten hat, sind unvefzügiich einzuteKen um eine gesicherte Wasseroereorgung gewährteisten
zu können (u.a. Überprüfung derWasserversorgungsanlagen durch ein li^entairbüro).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

ZU 5.
Die Zusammenfassung wird zur Kenntnis genommen.
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Planun sverband Re ion In olstadt vom 07. 08. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja vielen Dank für die Beteiligung im o.g. Verfahren.

Auf Anforderung der Geschäftsstelle des Planungsverbandes Regkm Ingolstadt hat der
Regkmsbeauftragte anhangende gutachtliche Äußerung abgegeben.

In der vorliegenden Form kann den Planungen - auch unter Berücksichtigung der
Stellungnahme des Regtonsbeauftragen Dr. Wagner vom 06.08.2024 - aus Skdit der
Reg'ionalplanung nicht zugestimmt werden-

Wir ertauben uns auf die detaillierten Ausführungen der anhangenden gutachterlichen
Äußerung zu verweisen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Zur Abwägung siehe Stellungnahme des Regionsbeauftragten für die Region Ingolstadt
bei der Regierung von Oberbayern vom 06.08.2024
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Der Re ionsbeauftra te für die R ion In olstadt bei der Re ierun von Oberba em vom 06.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja der Regionsbeauftragte für dia Region Ingotstadt gibt auf Anforderung der Ge-
schäftsstelte des Planungsverbandes Region Ingdstadt gemäß Art. 8 Abs. 4
BayLpK3 zu o. g. Baulatptenwig folgende gutachtlk^ie Äußerung ab:

Ptanuna

Die Marktgemeinde Wolnzach beabsichtigt die bai^lanungsrechtlictien Voraus-
Setzungen für weitere Wohnbebauung zu schaffen. Das Hangebiet (ca. 2,1 ha)
befindet sich am westfichen Ortsrand von Wolnzach, schließt an bestehenctes
und bebautes Wohngebiet unmittelbar an urxl soll m WesentSchen als Atlgemei-
nes Wohngebiet dargestellt und festgesetzt weiden. Es ist eine Bebauung mit
einzel-, Doppel- sowie Mehrfamilienhäusern galant, eine randlfche Ehgninung
ist vorgesehen.

Bewertung

In den Begründungen sind keine substarcielten Aussagen zum Bedarf der ge-
planten Neuausweisung enttatten.
Angesichts der nicht unerhebltehen Größe der geplanten Neuausweisung und der durchaus Im
Gemelndegebiet noch vorhandenen Flächenpotentlale ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass
steh aus LEP 1.2.1 (Z), LEP 3. 1. 1 (G), LEP 3.2 (Z)und § 1 Abs. 3 BauGB (Planungserfordemis)
die Anforderung für die Bauleitplanung ergibt, den Flächenbedarf unter Berückstehtlgung der de-
mographischen Entwicklung konkret und plausibel nachvollziehbar darzulegen, um den Belangen
einer nachhangen Siedlungsenh^cklung Rechnung zu tragen. Dazu s<nd die im gesamten Ge-
melndegebtet bestehenden und ausgewiesenen Siedlungsgebiete dem Rädienbedarffür die
beabskäitigte Wohngebietsneuausvrelsung gegenüberzustellen (Innen- vor Außenenfwicklung,
vg\. RP 10 3.2.1 Z, LEP 3.2 2) und in Bezug zu der prognostizierten Bevölkemngsentwicklung zu
setzen. Wettere Hinweise sind einer entsprechenden Handreichung des StMWi zu entnehmen
(http:// www.flaechensparoffensive.bayem). Die Begründung Ist dahingehend zu ergänzen, der
Umfang der geplanten Neuausweisung ggf. entsprechend anzupassen oder bestehende Poten-
tlale zurückzunehmen.

Da In großen Bereichen Elnfamilien. /Doppelhausbebauung und nur teihreise Mehrfamilienhäuser
mit geringer Geschosslgkelt zulässig sein selten, sollte angesichts der Erfordernisse zum Flä-
chensparen geprüft werden, ob flächensparende Wohnformen nicht auf größere Bereich des
Ranareales ausgedehnt werden können.

Das Plangebiet liegt vollständig Im landschaftlichen Vorbehaltsgeblet .Hügellandschanen des
Donau-lsar-HOgellandes" (RP 10 7. 1.8.3 Z), In diesem kommt den Belangendes Naturschutzes
und der Landschaftspflege gem. RP 10 7. 1.8.2 Z besondere Bedeutung zu. Es wäre darzustellen,
wie diesen Belangen entsprechend Rechnimg getragen werden soll und in welcher Form die
festgelegten Slcherungs- und Pflegemaßnahmen gem. RP 10 7, 1.8.4.4. 1 G, soweit sinnvoll, in
den Planungen Berücksichtigung gefunden haben.

Den Planungen sollte Im vorliegenden Stand insbesondere aufgrund des fehlenden Bedarfs-
nachwelses aus Sicht der Regionalplanung nicht zugestimmt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der vorliegende Bebauungsplan wurde ursprünglich gemäß § 13b BauGB eingeleitet.
Im weiteren Verlauf wurde das Verfahren auf das Regelveri'ahren nach §§ 2 ff. BauGB
umgestellt.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde reduziert und die Fl.-Nr. 1223 der
Gemarkung Wolnzach vollständig aus dem Geltungsbereich herausgenommen.
Anpassun enderFestsetzun en und Begründung wurden vorgenommen.
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Zu
Ge lante Neuausweisun LEP

im Zuge der Umplanung (Reduzierung Geltungsbereich) und Abwägung wurde die
Begründung zur Bauleitplanung überarbeitet und um die Punkte 1.2
"Bevölkerungsdichte / -entwicklung" sowie 1.3 "Wohnraumbedarf" erweitert, um den
Gesamtzusammenhang nachvollziehbar darzustellen und die Notwendigkeit der
Planung methodisch korrekt zu begründen.

Zur Be ründun
Der Markt Wolnzach steht - wie viele Kommunen im Verdichtungsraum -vor der
Herausforderung, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen wachsender
Bevölkerungszahl, Wohnraumbedarf und Flächenschonung herzustellen. Die amtliche
Prognose des Bayerischen Landesamts für Statistik weist für Wolnzach bis zum Jahr
2033 einen Bevölkerungszuwachs von etwa 7, 5 bis knapp 10 % aus. Ausgehend von
einer Einwohnerzahl von 11.610 (Stand: 31. 12.2023) entspricht dies einem Anstieg um
etwa 1. 010 Personen bis 2033 - mit entsprechenden Konseauenzen für die Nachfrage
nachWohnraum.

Um diesen prognostizierten Bedarf fundiert zu erfassen, hat der Markt Wolnzach über
das Fachbüro Salm & Stegen eine kommunale Wohnraumbedarfsanalyse mit
Fortschreibung im Jahr 2023 erstellen lassen. Daraus ergibt sich ein konkreter
zusätzlicher Bedarf von insgesamt 631 Wohneinheiten bis zum Jahr 2034. Die Analyse
berücksichtigt dabei ausdrücklich bereits bekannte Wohnbaupotenziale (inkl.
kleinteiliger Innenentwicklungsbereiche gemäß Innenentwicklungskonzept des
Marktes Wolnzach aus dem Jahr 2020) und laufende Projekte, einschließlich ihrer
Realisierungswahrscheinlichkeit. Der Bebauungsplan Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-
Straße" ist als eines dieser konkreten Projekte mit einem Beitrag von 45
Wohneinheiten Bestandteil der Bedarfsdeckung und wurde entsprechend in die
kommunale Gesamtplanung einbezogen.
Die in der Stellungnahme geforderte weitergehende Darstellung bestehender, derzeit
jedoch nicht aktiv beplanter Siedlungspotenziale im gesamten Gemeindegebiet - über
die im Innenentwicklungskonzept aus dem Jahr 2020 bereits aufgeführten Flächen
hinaus - wird aus Sicht der Planung nicht als zielführend erachtet. Zwar sind im
Geltungsbereich des Flächennutzungsplans noch theoretisch unbebaute Flächen
vorhanden, deren kurzfristige Entwicklung ist jedoch aufgrund fehlender Erschließung,
und/oder ungeklärter Eigentumsverhältnisse aktuell nicht realistisch umsetzbar;
Darüber hinaus befindet sich das Innenentwicklungskonzept des Marktes Wolnzach
derzeit in Fortschreibung, sodass zukünftige Potenziale im Rahmen dieser
Überarbeitung erneut bewertet und berücksichtigt werden können.
Die Ausweisung des Baugebiets eri'olgt demgegenüber an einem integrierten Standort.
mit unmittelbarem Anschluss an die bestehende Infrastruktur, was dem Grundsatz der
Innenentwicklung vor Außenentwicklung Rechnung trägt.

Eine Herausnahme aktuell nicht aktiv verfolgter Bauflächen aus dem
Flächennutzungsplan wird vom Markt Wolnzach bereits geprüft, ist aber nicht
Gegenstand des vorliegenden Bebauungsplanverfahrens.

Die dargestellte Planung steht damit sowohl in inhaltlicher als auch in methodischer
Hinsicht im Einklang mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung und dient
der Deckung eines konkret ermittelten Bedarfs.
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Flächens arendeWohnformen

Der Bebauungsplan trägt bereits durch die Ausweisung kleinerer Parzellen mit
Grundstücksgrößen zwischen ca. 270 m2 und 330 m2 zur Schaffung von

flächensparendem Wohnraum bei.

Ergänzend hierzu ist nach Überarbeitung auf den Parzellen 17 und 18 die Errichtung
von Geschosswohnungsbau mit jeweils bis zu vier Wohneinheiten zulässig.

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu Lage im landschaftlichen Vorbehaltsgebiet
Im Umweltbericht Pkt. 1.2.2 "Regionatplan der Region 10 - Regionalplan Ingolstadt"
wird die Lage des Plangebietes am Rand des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes Nr.
11 "Hügellandschaften des Donau-lsar-Hügellandes" dargestellt.
Für das von vorliegender Planung betroffene o.g. landschaftliche Vorbehaltsgebiet soll
insbesondere auf folgende Sicherungs-und Pflegemaßnahmen hingewirkt werden (vgl.
Regionalplan / Pkt. 7. 1.8.4.4.1 G):
"Die Gebiete am Tannenberg im Hagenauer Forst, am Mahlberg bei Königstachen und im
Haidforst nördlich von Grobem enthalten Reliktvorkommen naturnaher Kiefernwälder

und natürliche Flugsanddünen. Die Trockenwätder bedürfen einer Pflege im Sinne des
Arten- und Biotopschutzes, d.h. eine forstwirtschaftliche Nutzung soll nicht er folgen. Eine
Offenhaltung von Flugsanddünen und Rohbodenstandorten innerhalb der Wälder dient
der Förderung von klein flächigen Silbergrasfluren und Sandmagerrasen.
Df'e feuchten Grünlandbereiche zwischen Langenmosen und Edetshausen stellen
potentielle Wiesenbrüterlebensräume und Entwicklungsgebiete für Feuchtlebensräume
dar.

Wegen ihrer Bedeutung für den regionalen Biotopverbund, für die Entwicklung von
Feuchtlebensräumen, zur Ergreifung gewässerschützender Maßnahmen sowie wegen
ihrer landschaftsgliedernden Funktion sind die in G 7. 1. 8. 4. 4.1 genannten Bachtäler
besonders erhaltenswert. Auch die Steilhänge, welche die Bachtäter häufig begleiten,
sind wegen ihrer Vernetzungsfunktion für trockenheitsliebende Arten, Gebüsche und
Wälder sowie aufgrund ihres typischen landschaftlichen Erscheinungsbildes von
besonderer Bedeutung. Das Gerolsbacher und das Weilacher Tat dienen darüber hinaus
als Kalt- und Frischlufttransportbahnen.
D/e großflächigen Wälder des Donau-lsar-Hügetlandes bieten Lebensraum für viele Arten
und erfüllen Funktionen der Erholungsnutzung, des Bodenschutzes und der
Landschaftsgliederung. Die forstwirtschaftliche Nutzung soll der besonderen Bedeutung
großflächiger Wälder gerecht werden und langfristig den Anteil standortgerechten
Laubhotzes in den Nadelwäldern erhöhen. Einen Sonderstandort in diesem

Landschaftsraum stellt das Einberger Teichgebiet dar, das einige seltene und
schutzwürdige Pflanzen- und Tierarten beheimatet. "
Aufgrund der Lage und Naturraumausstattung des Plangebietes sind die o.g. Vorgaben
von der vorliegenden Planungjedoch nicht betroffen.
Insgesamt wird daher davon ausgegangen, dass die vorliegende Planung den o.g.
Vorgaben des Regionalplans entspricht.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Amt für Emährun , Landwirtschaft und Forsten In olstadt-Pfaffenhofen vom 13. 09. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja zur Aufstellung des o. g. Bebauungsplans nimmt das Amt für Ernährung, Land-
wirtsdiaft und Forsten Ingo'stadt-Pfaffenhofen wie foigt Stellung:

Bereich Forsten (Herr Maldoner)
Forstliche Belange sind durch die voriiegende Planung nur indirekt betroffen.
Im Nord-Westen der Flumummer grenzt Wald im Sinne des Art. 2 (1) des Bayeri-
sehen Waklgesetzes an. Da der WaU in der Hauptwindrichtung vorgela^rt ist,
besteht eine Gefährdung durch brechende oder stürzende Bäume oder Baum-
teile.
Art. 3 der Bayerischen Bauordnung gibt vor, dass Gebäude so zu errichten sind,
dass die öffentlrche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben und Gesundheit
nicht gefärrdet werden. Durch die Nähe des Allgemanen Wc^ingebiets zum
Watärand, kann eine Schädigung von Bauwerken oder darin befindlrctrer Pereö-
nen n'icht ausgeschlossCT werden- Um dem oben genannten Grundsatz aus
der BayBO zu entsprechen, sollte mit den Wohngebauden (in d^ Nordwestlichen
Ecke) auf Flumummer 1241/1 um eine Baumlange von drca 25 Metern vom Wdd
abgerückt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Der nordwestlich angrenzende Waldbestand verläuft in V-Form entlangder
Flurgrenzen der Flurstücke 1260, 12040 und 1258/9. Aufgrund der topographischen
Gegebenheiten fällt das Gelände in Richtung Nordwesten - also weg vom
Geltungsbereich des Bebauungsplans - deutlich ab.
Zwischen dem Wald und dem Plangebiet liegt die Flur-Nr. 1258/9, die eine Breite von
etwa 28 Metern aufweist und dem Grundstück Josef-Alberstötter-Ring 62 als
Hausgarten zugeordnet werden kann. Diese Fläche bildet einen klaren Puffer zwischen
dem Wald und dem Bebauungsplangebiet.
Nur am nordwestlichen Randbereich außerhalb des Geltungsbereichs bei Parzelle 4
befinden sich einzelne Bäume des Waldausläufers in einem Abstand von weniger als 25
Metern zur Baugrenze. Aufgrund der geringen Dichte und der einzelnen Baumstandorte
wird das Gefährdungspotenzial dort jedoch als sehr gering eingeschätzt.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Bereich Landwirtschaft (Herr Koch)
Wir geben den dauerhaften Verlust von landwrirtsdiaftlicher Fläche im Umfang
von etwa 2 ha zu bedenken. Bei der betroffenen Flache handelt es sich zum Teil
um hochwertigen Lösslehmboden mit einer Ackerzahl von 63. Zum Vergleich
dazu beträgt die durchschnittliche Ackerzahl des Landkreises Pfaffenhofen 50
Wertpunkte.
Im Sinne eines sparsamen Umgangs mit landwirtschaftlichen Flächen sollten po-
tenzielle Ausgleichsflächen innerhalb des Plangebiets festgesetzt werden (z. B.
Eingrunungen).

Die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen dürfen durch die Planung nicht
beeinträchtigt werden. Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:

. Gemäß einer Bekanntmachung des Bundesamts für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsrcherheit im Bundesanzeiger müssen bei der Anwen-
düng von Pflanzenschutzmitteln Mindestabstände zu Flächen eingehalten
werden, die von unbeteiligten Personen genutzt werden (z. B. Hausgär-
ten). Der Mindestabstand beträgt zwei Meter bei der Behandlung von Fla-
chenkulturen.
Demnach sollte sichergestellt sein, dass dieser mind. zwei Meter breite
Bereich neben den angrenzenden Ackerflächen nicht von Unbeteiligten
genutzt werden kann.

. Einfriedungen direkt an der Grundstücksgrenze zu landwirtschaftlk^en
Flächen sind zu vermeiden.

. Außerdem wird empfohlen für Baum- und Strauchpflanzungen, die höher
als zwei Meter werden, einen Mindestabstand von vier Metern zu tandwirt-
schaftlichen Grundstücken einzuhaHen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
Zu
S arsamen Um an mit landwirtschaftlichen

Zum sparsamen Umgang mit landwirtschaftlichen Flächen wurde die geplante
Eingrünung auf ein orts- und landschaftsplanerisch vertretbares Maß reduziert. Die
erforderlichen Ausgleichsflächen werden auf geeigneten und landwirtschaftlich
weniger wertvollen Flächen außerhalb des Plangebietes nachgewiesen

Die Grünflächen zur Ortsrandeingrünung sind in einer Breite von durchgehend 6,0 m
festgesetzt. Diese Flächen sind mit Bäumen und Strauchhecken zu bepflanzen und
dürfen nicht eingefriedet werden. Eine Nutzung als Hausgarten wird damit vermieden.
Der geforderte Bereich in einer Breite von 2,0 m zu angrenzenden Ackerflächen, der
von Unbeteiligten genutzt werden kann, wird damit gewährleistet.
Die Errichtung von Einfriedungen unmittelbar an den Grundstücksgrenzen zu
landwirtschaftlichen Flächen wird damit ebenfalls verhindert.

Die erforderlichen Mindestabstände von 4,0 m zwischen angrenzenden
landwirtschaftlichen Nutzflächen und geplanten Baum- und Strauchpflanzungen mit
einer Wuchshöhe>2m wurden in der vorliegenden Planung berücksichtigt.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Ba ensches Landesamt für Denkmal fle e vom 13.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja wir bedanken uns für die Beteiligung an der oben genannten Planung und bitten Sie,

bei künftigen Schriftwechseln in dieser Sache, neben dem Betreff auch unser
Sachgebiet, (S Q) und unser Aktenzeichen anzugeben. Zur vorgelegten Planung
nimmt das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege, als Träger öffentlicher Belange,
wie folgt Stellung:

Bodendenkmalofleeerische Belanee;

Derae'it sind lir Bereich des Vorhabens keine Bodendenkmäler bekannt. Mit der
Auffindung bislang unentdeckter ortsfester und beweglicher Bodendenkftiäler (Funde)

ist jedoch jederzeit zu rechnen.

Wir weisen darauf hin, dass eventuell zu Tags tretende Bodendenkmäler der

Meldepflicht an das Bayerische Landesamtfür Denkmalpflege oder die Untere
Denkmalschutzbehörde gemäß Art. 8 Abs. 1-2 BayOSchG sowie den Bestimmungen des

Art. 9 SayDSchS ifl der Fassung vom 23.06.2023 unterliegen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Art. 8 (1} BayOSchG:

Wer Bodenrfenkmäler auffindet ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren

Denkmatschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen, Zur

Anzeige verpflichtet sind auch der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie
der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem Fund gefühTt haben. Die

Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. Nimmt der Finder an den
A'beiten, die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeltsverhältnisses teil, so
wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arseiten befreit.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Arfc8(2)BavDSchG:

Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche

nach der Anzeige umerändert zu belassen, wenn nicht die Untere

Denkmalschutzbehörde die GegenstSnde vorher freigibt oder die Fortsetzung der

Arbeiten gestattet.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Treten bei o. g. Maßnahme Bodendenkmäler auf, sind diese unverzüglich gern. o. g,

Art, 8 BayDSchG der Unteren Oenkmalschutzbehörde und dem BLfD zu melden.

Bewegliche Bodendenkmaler (Funde) sind unvereöglich dem BLfD zu übergeben (Art,

9 Abs. l Satz 2 BayDSchG).

Für allgemeine Rückfragen zur Beteiligung des BLfO im Rahmen der Bauleitplanung

stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Fragen, die konkrete Belange der Bau- und Kunstdenkmaipflege oder

Bodendenkmatpflege betreffen, richten Sie ggf. direkt an den für Sie zustSftdigen

Oebjetsreferenten der Praktischen Denkmalpflege (www. blfdAayem. de).

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Ba erischer Bauemverband vom 05.09.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja der Bayerische Bauemvefband als Träger öffentticher Belange und ab Interessensvertretung der bayerischen
Landwirtschaft mrent zum oben genannten Projekt wie folgt Stelking:

- Die Nutzung und Bewirtschaftung der mittelbar und urunittetbar anyenzenden tanct- und forstwrtschafflichen
Flächen,̂ ^ude und Wege dQrfendurch die geplante Änderung rocht beanträchtigt werden. Die
Bewirtschaftung muss - s<rfem emtebedingt erfordeftteh - zu jeder Tages- und NacMzeit imeingeschränkt
möglich sein.

- Ba dem Vortiaben ist darauf zu achten, dass die Grenzabstände bei Bepflanzung neben larKl-wirtschafüich
genutzten Rächen laut ̂ usfuhrungsgesetz zum Bü^eriichen Gesetztxich" (AG-BGB) Art. 4fi, eingehatten
weiden. Weiteitim ist die Bepflanzwig regelmäßig zurOckzuschnaden, dainit die Bewirtschaftung der Flachen
undtes befahren der Wege'durch die Lahdwirteiuch zukünftig proUemtos gewährleistet sind.

- [Xirch angrenzende landwirtschaftliche Betriebe, Flächen und Ställe kam es zu Lann-, Staub- und
GeruchseinsskMien kommen auf ihre OiAlungspflicht ist hinzuwBisen.

Wir Ktten Sie, die o.g. Emwände bei der Planung und Durchfühiung des Projekts zu befücksteht^en.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
Zu
Grenzabstände bei Be flanzun
Die erforderlichen Mindestabstände von 4,0 m zwischen angrenzenden
landwirtschaftlichen Nutzflächen und geplanten Baum- und Strauchpflanzungen mit
einer Wuchshöhe>2m wurden in der vorliegenden Planung berücksichtigt.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Der Stellungnahme bereits folgend wird in den Hinweisen durch Text unter Punkt 5.
entsprechend hingewiesen.
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320
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Bund Naturschutz e. V. Geschäftsstelle Pfaffenhofen vom 12. 09. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja l. Za Festsetzungen 2. Maß der baulichen Nutzung: Im Plan sind Gebäude der
Kategorie WA1-3 und extrem unterschiedlicher Größe eingetragen, die teils
über die Fläche der Doppelhäuser von WA4 hinausgeht. Dennoch ist ausdrü-
cklich nur eine Wohneinheit zulässig. Dies verträgt sich nicht mit den
Grundsätzen zum flächenspareadea Umgang mit Grund und Boden. Es soll-
ten Z.B. bei den Parzeüen 4, 7, 19, 29, 32 und 33 uabedingt Doppelhäuser
zugelassen werden, um aiif gleicher Fläche mehr Mdischen unterzubringen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungname wird zur Kenntnis genommen.
Zu l.

Der Bebauungsplan trägt bereits durch die Ausweisung kleinerer Parzellen mit
Grundstücksgrößen zwischen ca. 270 m2 und 330 m2 zur Schaffung von

flächensparendem Wohnraum bei.
Im Zuge der Überarbeitung wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans reduziert;
die Flur-Nr. 1223 (Gemarkung Wolnzach) wurde vollständig aus dem Plangebiet
herausgenommen.
Der Punkt D.2.1 der textlichen Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung wurde
ergänzt: Bei Haustyp WA l und WA 4 (bei Einzelhausbebauung) wird die Zulässigkeit
von Einliegerwohnungen ausdrücklich ermöglicht. Darüber hinaus sind bei Haustyp WA
l ab einer Grundstücksgröße von 651 m2 bis zu vier Wohneinheiten zulässig.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Neln

Ja 2. Zu 2. 7. Unterirdische Bauwerke: Tiefgaragen sollten wegen der starken
Hangneigung imd als Beitrag zum Flächensparen überall erlaubt werden.
Wegen ib-er erhöhten Kosten werden sie vermutlich trotzdem kaum umge-
setzt werden, wenn sie nicht vorgeschrieben werden - darüber sollte zuinin-
dest bei einigen Parzellen iiachgedacht werden. Auch könnten noch mehr
Wohneinlieiten auf dieser Fläche untergebracht werdea, wenn die großeii,
zentralen Flächen "GA" als Tiefgaragen ausgeführt würden. Sehr walir-
schemlich stünde dem kein Grundwasser entgegen, es wäre ein großer Bei-
trag zum sparsamen Umgang mit Gnmd und Boden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 2.

Im Zuge der Überarbeitung wurde der Punkt 2.7 der textlichen Festsetzungen ersatzlos
gestrichen. Die Garagen- und Stellplatzsatzung des Marktes Wolnzach trifft bereits
ausreichend Aussagen zur Zulässigkeit von Tiefgaragen. Eine Festsetzung darüber
hinaus ist nicht vorgesehen.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 3. Zu 2. 8 Terrassengeschoss: Ein Zurück^-ersetzen der Außenwand ist sinnvoll,
um von außen einen weniger michrigen Eindruck der Gebäudefront zu erzie-
len. Dies umlaufend vorzuschreiben, ist aber gerade in der vorliegenden
Hanglage nicht nötig, wo die benachbarten Parzellen ohnehin euüge Meter
höher liegen. Hier könnte man auf gleicher Grundfläche meb- Wohnfläche
gen-ionea, wenn maa differenzieren vnü-de, wo die Außenwand zurück\-er-
setzt werden muss.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 3.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Infolge dieser Anpassung ist die Stellungnahme gegenstandslos, da durch
den vollständigen Entfall des Teilgebiets auf Fl. -Nr. 1223 der nur hier vorkommende
Haustyp WA 4 (Einzelhaus mitTerrassengeschoss) der ursprünglichen Festsetzungen
vollständig entfällt.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 4. Der teilweise vorgeschriebene Anbau ist kaum definiert. Aus der Vorgäbe
,J5achbcgrünung" schließe ich, dass Flachdächer vorgesehen sind. Hier ist nur ,P- zulässig.
Damit wud hier uimötig Fläche verbraucht. Eine Begründung fiir die Bauweise Haiytgebäu-
de+Anbau finde ich nicht. Flächensparender wäre ein rcchtecldges Hauptgebäude ohne An-
bau. Dies wüide auch zu niedrigeren Baukosten führen und venneiden, das» an den Anbau
grenzende Räume des Hauptgebäudes fensterlos sein müssen. Zusätzlich lässt sich Enoye
späten dureh rechteckige Gebäude ohne Vor- oder Rückspnmge vfie den Anbau, da so das
Verhältnis von Außeufläche zu Wohnfläche günstiger ist. BezügUch WämiCT-crlust ideal wä-
re bekacntüch die "Würfelform. Daher appemerenwir an die Planer, die Anbauten wegzuks-
scn und im Gegcnzug die Baufcnster leicht zu vergrößern.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 4.
Der Anregung, die festgesetzte Bauweise im WA2 dahingehend zu ändern, dass der
eingeschossige Anbau entfällt, wird nicht gefolgt. Die Festsetzung dient einer
flächensparenden und städtebaulich sinnvollen Ausnutzung der Grundstücke.
Insbesondere bei kleineren Parzellen ermöglicht die Anordnung eines eingeschossigen
Anbaus entlang der seitlichen Grundstücksgrenze eine effiziente Grundrissgestaltung,
ohne die maximale zulässige Grundfläche zu überschreiten.
Darüber hinaus trägt die geplante Gebäudestruktur zu einer klaren städtebaulichen
Ordnung bei und eröffnet gestalterische Spielräume. Die Nutzung von Flachdächern in
diesem Bereich entspricht dem angestrebten Gestaltungsbild und bietet Potenzialfür
Dachbegrünung, was auch ökologische Ziele unterstützt. Eine vollständige
Reduzierung auf kompakte, quaderförmige Baukörperwird daher im Hinblick auf die
angestrebte Vielfalt und Gestaltungsspielräume nicht weiterverfolgt.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 5. Zu 3.2: Wenn schon großflächig Zonen mit Garagen vorgesehen werden, muss uubedingt
auch ein überdachter Fahrradabstellplatz m zentraler Lage mit eingeplant werden, um den
umweltfi-eundliclieren RadveAchr zumindest annälicrad gleichzubewchtigen.
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 5.

Die Festsetzung von Umgrenzung von Flächen für Stellplätze (überdacht oder nicht
überdacht) schließt die Nutzung als Fahrradabstellplatz nicht aus und ist demnach in
diese Flächen möglich. Ebenso in den Flächen innerhalb der Baugrenzen und -linien.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

6. Zu 4.2: ,Jm Plangcbict sind Hauptbaukötper minimnl mit einem Verhältnis von Hausläage
zu-breite von 1,2:1,0 auszuführen. " - Dies mag zwar optiscli em wenig gewohnter wirkeii,
ist aber, wie oben angemerkt, energetisch ungünstiger als 1:1. Zumindest bei etwa quadi'att-
sehen Grundstücken wBren andere Verhältnisse sinnvoll. Es sei die Frage erlaubt, ob das Sei-
tcnvcriiältnis übeifaaupt festgelegt werden muss.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 6.

Der Anregung, auf die Festsetzung eines Mindestverhaltnissesvon Hauslängezu -breite
(1, 2:1,0) zu verzichten, wird nicht gefolgt. Die Regelung dient der städtebaulichen
Ordnung und soll sicherstellen, dass Baukörper eine angemessene Proportion
aufweisen und ein homogenes Ortsbild entsteht. Zudem erlaubt das gewählte
Verhältnis ausreichend Spielraum für vielfältige Grundrisslösungen und Bauformen,
ohne die individuelle Gestaltungsfreiheit unzumutbar einzuschränken. Die Festsetzung
wird daher beibehalten.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 7. Zu 6. Anlagen 2Mr Gewinnung solarer Strahlungseneigie: Die Vorschrift, Flachdächer be-
grünt auszufthren, wird begrüßt. Es sollte noch darauf hingewiesen werden, dass sich Dach-
begrünung und PV-Nutzung ergänzen, Z.B. wird die PV-Leistung duich die Kühlung gestei-
gert. Teils genügt das Gen-icht des Substrats zur Verankerung der Modulc und auf eine Vcr-
scfaraubung kann verzichtet werden. In 6. sollten daher begrünte Dächer nicht von der Min-
destbelegungspflicht ausgenommen werden. Die Mindestbelegungspflicht auf Satteldächern
w'ürden wir uns höher wünschen, 15-20% sind sehr wenig.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 7.

Der Anregung, begrünte Flachdächer nicht von der Mindestbelegungspflicht mit
Photovoltaikanlagen auszunehmen, wird nicht gefolgt. Die bestehende Regelung
berücksichtigt, dass eine gleichzeitige Nutzung von Dachflächen für Begrünung und
Photovoltaik in technischer und gestalterischer Hinsicht nicht immer ohne weiteres
möglich ist. Zwar ist bekannt, dass sich PV-Anlagen und Dachbegrünung prinzipiell
ergänzen können, etwa durch Kühlungseffekte, jedoch ist dies stark von der konkreten
baulichen Ausführung, Statik und Nutzung abhängig.
Zur Vermeidung zusätzlicher technischer Komplexität und zur Wahrung einer klaren
Regelungsstruktur wurde daher auf eine verpflichtende Kombination verzichtet. Die
Anregung zur Erhöhung der Mindestbelegungspflicht für Satteldächer wird zur
Kenntnis genommen, jedoch nicht aufgegriffen, da die Festlegung von 15-20% eine
erste Orientierung für den Einsatz erneuerbarer Energien bietet und als angemessener
Kompromiss zwischen Klimaschutz und Bauherreninteresse angesehen wird.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 8. Zu 9.3. Private Grundstücksflächen zur Ortsrandeingrünung gemäß Festsetzung durch Pkn-
zeichen B.5.2: Wem gehören diese Flächen? Sie scheinen außerhalb der privaten Grund-
stücksgrenzcn zu liegen. Wer hat die Vorgaben umzusetzen? Die Gemeinde?

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 8.
Die aktuellen Besitzverhältnisse der Privaten Grundstücksflächen zur
Ortsrandeingrünungsind zur Beurteilung unerheblich. Entsprechend der Festsetzung
als "Private" Fläche werden sie jeweils den einzelnen Baugrundstücken zugeschlagen,
dürfen jedoch nicht eingefriedet werden. Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen
werden jedoch im Zuge der Erschließungsmaßnahme durchgeführt (vgl. Festsetzung
D. 9. 10).
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 9. Zu 10.1, Ausgleichsmaßnahme AI: ,ßeseitigte Gehölze (Bäume, Gebüsche) müssen im Ver-
hältois 1:1 durch Pflanzung von standortgerechten Laubgehökcn als Hecke oder Banm-/Gc-
büsch-Gruppc ausgeglichen werden." - Ein älterer Baum hat cmc wesentlich höhere Um-
weltleistung als ein junger, nachgepflanzter. "Um die Wirtamgen eines Altbaumes nut emem
Kionendurchmesscr von etwa 20 Metern hinsichtlich seiner Umweltleistungen wie Lufifilte-
rung, Beschattung, Kühlung und C02-Speicherung zu ersetzen, braucht man zirka 400 Jung-
bäume;" so Prof. Andreas Roloff, Forstwisseiuchaftler mit einer großen Expertise für alte
Bäume, in der Dresdnei Wochcnzcituag ://dawo-drcsdcn. dc/2023/05/l 9/bcun-faclka-
<iran-dcnken-400-'ua e-Bind-cin-altcr-baum/). Daher ist die Ausgleichsmaßnalune, zumin-
des» bei größeren Bäumen, bei weitem nicht ausreichend. Diese Anmerlamg gilt natürlich
auch für die Begründung, deaUmweltberieht und die saP, wo diese Ausgleichsmaßiiahme
ebenfalls erwähnt wird.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 9.

Aufgrund der zwischenzeitlich durchgeführten Verkleinerung des Plangebietes wird der
angesprochene Baumbestand von der aktuellen Planung nicht mehr berührt, die in der
"Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP)" geforderte Ausgleichsmaßnahme AI
ist damit hinfällig. Die Planung wird entsprechend angepasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 10. Generell empfehlen wir eme mutigere, zulamftsgerichtetere Planimg, die Z.B. folgende sinu-
volle Elemente vorsieht:

. Platz für Lastenrädei und CarSharing-Angebote
' Gemeinsam zu nutzende Einriclitungen wie

° ein Gäste-Appartement (spart jedem der 50 Haushalte das Gästezimmer)
° einen Gcmeuschafts-/Partyraum für Familienfeicm, geselliges Zusammensitzen u. a.

(die Wohn zimmer können Idcmer gehalten werden, auch cia Partykcller wud nicht
benötigt); c\-tl. ließe sich dieser Raum zu einer privat organisierten Kmder-/Semorca-
bctrcuung ausbauen, so dass er tagsüber und abends gut genutzt wüd

0 eine Werkstatt für die gemeinsame Nutzung (spart einen entsprechenden Raum und
noch dazu die Werkzeuge in jedem eiazchicn Haus)

° e\'tL ein gememsam genutzter Saisonspeicher, der mit Solarthemue licheizt wild und
für den Winter Heizung und Wannwasser für das gesamte Wohngebiet zur Verftl-
gnng stellen könnte. Dieser könnte uatcnTdisch geplant werden und würde daher na-
hczu keine Fläche verbrauchen.

Die genannten Maßnahmen würden es dann erlauben, die Wohnflächen und damit die
Baufeuster zu verldeinem, es bleibt somit entweder mehr Platz fär Natur oder es köauien
aufglciclier Fläche mehr Wohneinheiten untergebracht werden. Die Bauherren müssten
sich zn'ar au den Kosten der Gemeinschaftseinrichtungen beteiligeii, würden aber durch
kleinere Wohnfläehe iLre Baukosten senken. 2usätzlich sollte der Bebauungsplan
empfehlen, Ideen aus dem Bau von Tiny Hauses zu übcmehmca, Z.B. Hochbetten mit
Schreibtisch oder Sofa darunter, um so die benörigte Wohnfläche (imd die Baukosten)
weiter zu reduzieren.

« mehr gemischte Wolmformen, um eine bessere soziale Dm'chmischung zu erreichen und
für alle Generationen passende Angebote zu bieten.

Emige wenige dieser Ideen müden an der Glandergassleiten (BP 136) zumindest angedacht,
ein kleiner Teil davon hat es meines Wissens in die Planung geschafft. Es gibt für alle diese
Am-egungen schon Beispiele in deutschen Konummen, wo diese erfolgreich umgesetzt wur-
den.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 10.
Der Anregung, im Bebauungsplan verbindliche Vorgaben für gemeinschaftlich genutzte
Einrichtungen (z. B. Gemeinschaftsräume, Gästeappartement, Werkstatt, CarSharing-
Stellplätze, Saisonspeicher) sowie konzeptionelle Ansätze zur Reduzierung der
Wohnfläche in Anlehnung an Tiny Hauses aufzunehmen, wird derzeit nicht gefolgt.
Die vorgebrachten Vorschläge werden als zukunftsorientierte und im Sinne einer
nachhaltigen Siedlungsentwicklung begrüßenswerte Impulse gewertet.
Im vorliegenden Bebauungsplanverfahren ist jedoch aufgrund derEigentumsstruktur,
des Planungsstandes und der vorrangig individuellen Bauabsichten der künftigen
Grundstückseigentümer eine verbindliche Umsetzung solcher gemeinschaftlicher
Einrichtungen planungsrechtlich nicht möglich. Die Errichtung und Finanzierung der
vorgeschlagenen Gemeinschaftseinrichtungen setzen ein hohes Maß an Koordination,
Einvernehmen und Organisation unter den Bauwilligen voraus, welches außerhalb des
Einflussbereichs des Bebauungsplans liegt.
Hinsichtlich der gewünschten Förderung gemischter Wohnformen wird darauf
hingewiesen, dass durch die zulässigen Nutzungsmöglichkeiten bereits ein gewisser
Spielraum für unterschiedliche Wohnformen (z. B. Einfamilienhäuser mit
unterschiedlich großen Grundstücken sowie Doppelhäuser) besteht. Eine Änderung der
Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 11. Zur Planzeichnung: Ein manchen Paizellcn, Z.B. Nr. 12 und 13, ist ein graues Rechteck mit
dem Kürzel "GA" eingezeichnet. Dieses w-üd in der Legende nicht eridärt. Bitte nachtragen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 11.
In den Festsetzungen durch Planzeichen ist bei 6. Sonstige Planzeichen unter
Unterpunkt 6. 6. 1 das Kürzel "GA" bei der Zulässigkeit von überdachten und nicht
überdachten Stellplätzen aufgeführt.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 12. Die Begründung entspricht in weiten Teilen den Festsetzungen durch Text. Wir bitten da-
nun, in Zukunft eatwedci diese beiden Dohimente zusammenzufassen oder die Untcr-
schiede kenntlich zu machen, um den TöB und sonstigen Interessierten nicht unnötigen
Zeitaufwand zu verursaclien. Abgesehen davon wird die Begründung ihrem Namen in
weiten Teilen nicht gerecht, da sie niu- selten wirklich Festsetzungen begründet, fast dureh-
gehend werden diese nur wiederholt.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 12.
Der Anregung, Begründung und Festsetzungen künftig zusammenzufassen bzw. die
Unterschiede klarer herauszustellen, wird nicht gefolgt.
Begründung und Festsetzungen sind nach den Vorgaben des Baugesetzbuches (BauGB)
als eigenständige Bestandteile des Bebauungsplans vorgesehen. Die Begründung dient
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB insbesondere der Erläuterung der Ziele, Zwecke und
wesentlichen Auswirkungen der Planung. Dabei kann es aus Gründen der
Nachvollziehbarkeit erforderlich sein, bestimmte Inhalte der Festsetzungen in der
Begründung erneut aufzugreifen. Dies stellt jedoch keine inhaltliche Redundanz dar,
sondern dient der vertieften Erläuterung und rechtlichen Absicherung der
Festsetzungen.
Es wird jedoch geprüft in welchen Fällen eine ergänzende Erläuterung in der
Begründung als erforderlich erscheint.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 13. Zur Begründung, l. l Erfoiderlichkeit: "Die bereits ausgewiesenen Bauüächen umcrtialb des
Gemeindegebiets stehen in den meisten Fällen aufgrund der Eigentumsverhältnisse dem frei-
cn Markt nicht zur Verfügung imd werden diesem in absehbarer Zeit auch nicht zugeführt. " -
Wanun soUte das hier anders sein? Nach meinem Kenntnisstand stehen durchaus noch Flä-
chen zum Verkauf, die also dem fi-eien Markt zur Verfügung stehen. Die Begründung ist
nicht stichhaltig.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 13.
Die Begründung unter Punkt 1. 1 wurde angepasst, der in der Stellungnahme erwähnte
Passus wurde ausgetauscht.
Die Begründung wird hinsichtlich der Notwendigkeit zur Ausweisung neuer
Wohnbauflächen um die Ausführungen zu den Punkten 1.2 Bevölkerungsdichte/-
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entwicklungund 1.3 Wohnraumbedarf ergänzt

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 14. Zur Begründung, 4. Nachhaltige Siedlungsentwicklung: Es ist nicht erkennbar, inwiefern die
Planung dem Ziel des Flächensparens gerecht viird. Begrilnduagen hierzu fehlen. Die Fläche
liegt nicht wirlldch im Innenbereich, und selbst wenn, verbraucht vmd die Fläche so und so,
innen oder außen. Einfamilienliäuser sind die am wenigsten flächensparende Wohnfonn und
sollten nicht so wie hier iiahczu aiisschließlich vorgesehen werden. Inmefem Belange des
Umweltschutzes berücksichtigt mirden, sollte ebenfalls konkretisiert werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 14.

Der Anregung, die Aussagen zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung in der Begründung
zu konkretisieren, wird nicht gefolgt.
Die geplante Wohnbebauung stellt eine städtebaulich sinnvolle Arrondierung des
Siedlungsbereichs dar und nutzt eine angrenzend an die vorhandene Bebauung
gelegene Fläche und greift vorhandenen Erschließungsanlagen auf. Die Maßnahme
entspricht damit dem Grundsatz des § l Abs. 5 Satz l BauGB, dem zufolge eine
nachhaltige städtebauliche Entwicklung insbesondere durch eine flächensparende
Bodennutzung zu sichern ist.
Durch eine klare Gliederung des Plangebiets und eine maßvolle Ausnutzung durch
Einzel- und Doppelhausbebauung mit unterschiedlich großen Grundstücken wird ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen baulicher Nutzung, Freiflächen und Erschließung
geschaffen. Dies trägt der ortstypischen Struktur und der Nachfrage nach
familiengerechtem Wohnraum Rechnung.

Die Belange des Umweltschutzes wurden im Rahmen des Umweltberichts
berücksichtigt. Dort sind die Auswirkungen auf Boden,Wasser, Klima, Artenschutz und
Landschaftsbild geprüft und bewertet worden.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 15. Zur Begründung 5. 1.1 ÖPN\r: Eine Haltestelle in 800m Entfernung ist mehr als uaattralctiv
und wird in der Praxis nicht genutzt werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 15.

Die Erschließung des Plangebiets über den bestehenden ÖPNVwird in der Begründung
sachlich korrekt dargestellt. Die Entfernung zur nächstgelegenen Haltestelle liegt bei
etwa 800 m und bewegt sich damit noch innerhalb des als zumutbar anerkannten
Radius von ca. 800-1.000 m fußläufiger Erreichbarkeit. Auch wenn die
Nutzungshäufigkeit mit zunehmender Entfernung erfahrungsgemäß abnimmt, ist die
Anbindung grundsätzlich gegeben.
Ein Einfluss auf die städtebauliche Planung ergibt sich daraus nicht. Ziel des
Bebauungsplans ist es, dem Wohnbedarf im Gemeindegebiet durch die Entwicklung
gerecht zu werden. Eine bessere ÖPNV-Erschließung kann ggf. im Rahmen der
kommunalen Verkehrsplanung angestrebt werden, liegt aber außerhalb des
Regelungsinhalts des Bebauungsplans.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 16. Generell trägt die Lage und verkelirliche Anbindung des Planungsgcbiets in hohem Maße zu
einer Verstärkung des Individualverkehrs bei, wälirend umweltfi-eundlichc Formen der Mo-
bilität sehr unattraktiv sind, wie auch das Verkehrsgutachtcn erläutert;
. Die Entfernung der Bushaltestelle ist unattraktiv
. Emkaufegelegenheiten sind weder zu Fuß noch mit dem Rad gut enreichbar
. Radwege fehlen im Umfeld ganz imd die Fußwege sind zu schmal, teils auch nur einsei-

tig vorhanden. Ob die Planung in dem von ihr iimfasstea Gebiet Rad- oder Fußwege vor-
sieht und welche Breite diese ggf. haben, ist dem Plan mcht zu entnehmen. Falls keine
Fuß- und Radwege vorgesehen sind, muss dies dringend nachgeholt werden.

. Der Balinhof Rohrbach ist weit entfernt und ohne PKW nur schwer zu erreichen
Die Gemeinde sollte sich um eine näher gelegene Haltestelle bemühen oder versuchen, neue
Baugebictc näher an vorhandeaen Haltestellen zu planen. Das Radn'egenctz sollte ausgebaut
werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 16.
Der Anregung, dass die Lage des Plangebiets zu einer verstärkten Nutzung des
motorisierten Individualverkehrs führen könne und alternative Mobilitätsformen
unzureichend berücksichtigt würden, wird zur Kenntnis genommen.
Die verkehrliche Erschließung des Plangebiets erfolgt über das bestehende
Straßennetz, das im Zuge der Planung punktuell erweitert bzw. angepasst wird. Die
angrenzenden Straßen (Josef-Reindl-Straße und Josef-Scheibenbogen-Straße)
verfügen bereits über Gehwege.
Innerhalb der neu entstehenden Quartiere ist vorgesehen, die Erschließungsflächen als
verkehrsberuhigte Bereiche auszugestalten, in denen Fahrbahn, Fußgänger- und
Radverkehr gleichberechtigt geführt werden. Aufgrund des zu erwartenden, geringen
Verkehrsaufkommens und der rein internen Erschließungsfunktion wird auf die Anlage
gesonderter Geh- oder Radwege verzichtet. Die gemeinschaftliche Nutzung der
Verkehrsflächen unterstützt das Ziel einer flächensparenden und gestalterisch
integrierten Erschließung.
Die fußläufige Entfernung zur nächstgelegenen Bushaltestelle liegt mit ca. 800 m im
üblichen Bereich für Wohngebiete im ländlichen Raum und ist damit grundsätzlich
zumutbar.
Die im äußeren Umfeld des Plangebiets liegende Verkehrsinfrastruktur(z. B.
Radwegenetz, Bahnhofsanbindung) ist nicht Gegenstand der verbindlichen
Bauleitplanung, sondern Teil übergeordneter Verkehrsplanungen, auf die im Rahmen
dieses Verfahrens kein unmittelbarer Einfluss genommen werden kann.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 17. Zu 6.3 Bauliche Gestaltung: Die Begrenzung der Dachneig^ng auf 30° kommt spät (lange
Zeit nwden in Wolnzach um die 40° vorgeschrieben), sie reduziert die optische Dominanz.
Es stimmt aber nicht, dass sie "positive Voraussetzung zur Anbringung von Anlagen zur
Energicerzeuguag" bietet, 30-40° wgren dafür günstiger, für einen hohen PV-Ertrag im Win-
ter sogar noch mehr Neigung. Da die meisten Dächer im gq)lantcn Baugebiet nicht mch Sü-
den ausgericlitet sind, wären steuere Dächer dort noch vorteilhafter. Eine geringere zutössige
Waudhöhe und zum Ausgleich steilere Däclier sollten in Erwägung gezogen werden: Der
optische Effekt wäre gleich bis besser, die PV-Nutzung -n-ürde begünstigt und der Verlust an
Wohiifiäche hält sich in Grenzen. Von steileren Dächern rutscht auch der Schnee besser ab,
die Verschmutzung ist geringer und die Ansprüche an die Statitk des Dachs auch.
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 17.

Die Behauptung, dass die festgesetzte Dachneigung von maximal 30° für Satteldächer
keine positiven Voraussetzungen zurAnbringungvon Anlagen zur Energieerzeugung
ist, kann nicht nachvollzogen werden. Eine Dachneigung von 30° ist nahezu ideal für
die Solarausbeute in Mitteleuropa, da sie eine gute Balance zwischen Sommer- und
Winterertrag bietet. Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 18. Zum Umweltbericht: Dort wird melufach behauptet, die überplante Fläche werde deizdt
landwirtschaftlich genutzt. Dies ist nicht der Fall, wenn überhaupt, findet nur eimnal im Jahr
eine Mahd statt, lceiae wiridichc Nutzung. Daher wird der ökologische Wert der Fläche
durch den Umweltbericht zu gering eingeschätzt, die Auswiricuagen der Bebauung ebenfalls.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 18.
Die derzeitige Nutzung des Plangebietes wird im Umweltbericht Pkt. 1.4.5 "Bestehende
Nutzung der Flächen und Gehölzbestände" umfassend beschrieben. Es ist korrekt, dass
ein Teil der Flächen nur extensiv landwirtschaftlich genutzt werden, jedoch stellt dies
auch eine landwirtschaftliche Nutzung dar. Die im Umweltbericht getroffene
Bewertung des ökologischen Werts der Fläche wird innerhalb der Spanne möglicher
Biotop- und Nutzungstypen aufrechterhalten.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 19. Zu l .5.6 Schutzgut ,,Iüima/Luft": ,̂ Iit der vorliegenden Planung gehen insgesamt nur Flä-
chen verloren, die als Traasportbahn für Frisch- imd Kaltluft bzw. f0z die Kaltluftentstehung
von nur untergeordneter Bedeutung sind." Der Verfasser bleibt eine Begründung dieser Be-
hauptuag schuldig. Sie ist damit anfechtbar.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 19.
Im Umweltberichtwird unter Pkt. 1.4.3 "Boden- und Klimaverhältnisse" die derzeitige
Bedeutung des Plangebietes als Transportweg für Frisch- und Kaltluft sowie für die
Kaltluftentstehung dargestellt. In Pkt. 1.5.6 "Schutzgut "Klima/Luft" wird ausgeführt,
dass "eine derzeit überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche überplant" wird.
"Mit der vorliegenden Planung gehen insgesamt nur Flächen verloren, die als
Transportbahn für Frisch- und Kaltluft bzw. für die Kaltluftentstehung von nur
untergeordneter Bedeutung sind. " Als Transportwege für Frisch- und Kaltluft sind
insbesondere Tallagen entlang von Bach- und Flußniederungen relevant, die mit der
vorliegenden Planungjedoch nicht betroffen werden.
Die überplanten Flächen mit niedriger Vegetationsdecke (Wiesen, Felder, Brachland)
tragen grundsätzlich zur nächtlichen Kalttuftentstehung bei, aufgrund der betroffenen
Flächengröße wird dies als "untergeordnete Bedeutung" bewertet, da für klimatisch
relevante Auswirkungen größere Flächen erforderlich sind (z. B. ebenfalls
zusammenhängende Tallagen der Bach- und Flußniederungen). Die im Umweltbericht
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getroffene Bewertung wird
(innerhalb der Spanne möglicher Beeinträchtigungen durch Baugebiete) aufrecht
erhalten.

Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 20. Zu 1. 5. 10 Art und Menge an Emissionen und Verursachung von Beläsrigungen: Anders als
der Verfasser gehen wir von beträchtlichca Belästigungen Auch die Bauphase aus. Anders
als der Verfasser begründen wir dies: Das Baugebiet soU etvi'a 40 Wohngebäude umfassen,
dazu Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Erschließungssteaßen. Die Grundstücke sollen ge-
staltet und bepflanzt werden. Da die Grundstücke voraussichtlich einzela vericauft werden,
wird jeder Bauherr mdin^uell planen und bauen. Die Phase mit Bclästigimg durch Staub,
Lärm, Abgase durcli Baustellenfaluzeuge, verschmutzte Straßea und Erschütterungen wud
sich folglich über viele Jahre ersfa-eckcn. Wenn naiui 50 WolmciBheitcn entstehen, werden
hier rund 100 zusätzüche PKW, dazu noch laute Mopeds imd Motorräder stehen und auch
fahren. Diese werden mit Sichciheit nicht nur zu geringfügigen Aiis\virlamgen führen. Die
Tabeüe 1.5.15 ist auch schöngefärbt. fast aUe EinschätEungea siad subjektiv und werden
nicht nachvollziehbar begründet.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Einödshofer- Norbert Einödshofer, Landschaftsarchitekt, Stadtplaner
zu 20.

Im Umweltberichtwird unter Pkt. 1.5.6 Schutzgut "Klima/Luft" auf Basis der
durchgeführten verkehrstechnischen Untersuchung die prognostizierte
Verkehrszunahme und die damit verbundene Erhöhung der Schall- und
Schadstoffemissionen dargestellt. Unter Pkt. 1. 5. 10 "Art und Menge an Emissionen und
Verursachung von Belästigungen" werden die betreffenden Punkte beschrieben. Mit
der Errichtung der geplanten Gebäude sind die üblichen und hinnehmbaren
Beeinträchtigungen verbunden, die bei Baumaßnahmen dieser Art zu erwarten sind.
Bei der Beurteilung wird die mögliche Spanne an Beeinträchtigungen zu Grunde gelegt,
die in Folge von Bauleitplanungen allgemein möglich sind (also von Wohngebieten mit
Einfamilienhäusern bis hin zu großflächigen Gewerbe- oder Industriegebieten).
Innerhalb dieser Spanne wird die Beeinträchtigung insgesamt als niedrig bewertet, die
Unterstellung von Schönfärberei wird zurückgewiesen. Die Ausführungen des
Verfassers der Stellungnahme werden als subjektive Äußerung zur Kenntnis
genommen (z. B., dass im Baugebiet "laute Mopeds und Motorräder stehen und auch
fahren" werden). Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 21. Zur saP, 4. 1.2.2: Wie auch die Verfasser zugeben, ist das Vorkommen von Zauaeindcchsen
im Plangebiet keinesfalls ausgeschlossen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Waeber - ÖFA - Ökologie Fauna Artenschutz
zu 21.
Im Rahmen der sechs Begehungen wurden trotz gezielter Suche bei gut geeigneten
Witterungsbedingungen keine Zauneidechsen angetroffen. Lebensraumstrukturen mit
Eignung als Fortpflanzungshabitat sind nicht vorhanden. Daher kann eine
Betroffenheit der Art durch die geplante Bebauung ausgeschlossen werden.
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Dennoch können einzelne Tiere im Rahmen von Ausbreitungs- und
Wanderbewegungen temporär an Rand- und Saumstrukturen (z. B. Wegränder,
Böschungen)auftreten. Dies trifft auf alle Landschaften mit allgemeinen Vorkommen
der Zauneidechse zu. Naturnah strukturierte Gärten mit sonnenexponierten
Magerstrukturen, Sand und Steinen (Mauern) können punktuell
Zauneidechsenhabitate werden. Dies trifft aber in vorliegenden Raum allenfalls auf
Bestandsgrundstücke außerhalb der geplanten Bebauung zu.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 22. Die saP widerspricht sich selbst: Zunächst wird behauptet, es gebe keine Höhlen flir Fleder-
mäuse. Geeignete Bäume würden fehlen. Später werden aber mehrcte Baumhöhlen von Sta-
ren erwähnt und in Abb. 13 auch vcrortct. Also gibt es sicher keine Fledermauslifihlen, aber
mehrere Starhöhlen?

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Herr Waeber - ÖFA - Ökologie Fauna Artenschutz
zu 22.
Es besteht kein Widersprach: Im Geltungsbereich des Vorhabens existieren keine
Bäume mit Baumhöhlen. Daher keine Eignung für Fledermäuse oder auch Stare.
In einem südöstlich sowie auch im nordwestlich angrenzenden Grundstück haben
Stare gebrütet. In beiden Grundstücken befinden sich ältere Bäume mit
möglicherweise Baumhöhlen und ggf. auch künstlichen Nisthilfen. Diese Nistplätze
bzw. potenziellen Quartierstrukturen befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches.
Die geplante Wohnbebauung im Geltungsbereich wird nicht zu einer signifikanten
Schädigung der genannten Tiergruppen führen, da etwaige vorkommende
Fledermäuse und auch die Stare bereits aktuell im Umfeld derWohnsiedlung
leben/brüten und entsprechend störungstolerantsind.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 23. Zur Verkehrsuntersuchung, 2. l Abschätzung zusätzliches Veil»hrsaufli:oü3men: Wir hal-
tcn es für unzulässig, fiü- die Abschätzung des Modal Splits Zahlen aus PfafEenhofen heran-
zuziehen: Fflr das Plangebict ist ein weitaus höherer I\7-Antcü zu erwarten, aus folgenden
Gründen:
. Das Gebiet liegt peripher, in Ortsrandlagc, nahezu alle Ziele von Wegen sind zu Fuß, mit

ÖV oder Rad nicht oder nur beschwerüch zu erreiclien, anders als in Pfaffechofcn, das
gut mit ÖPN\r ausgestattet ist und wo vcnnutlich die Untcisuchung nicht oder nicht nur
in Randgebieten durchgefiihTt wurde

. Das Gebiet liegt an einer befa^chtlichen Steigung, die das Radfahren erschwert

. Bushaltestellen sind weit entfernt, die Busse veAehien im besten Fall stündlich und bie-
ten nur eine sehr begrenzte Zahl von Zielen an. Ein Balmhofist, anders als in P&ffenho-
fcn, nicht in Reichweite.

. Die lufiastruktur ist im Umfeld für Fußgänger und Radfahrer weitaus schlechter ausgc-
baut als in großen Teücn Pfaffenhofens.

. Dass der Anteil des Radvcricchrs jetzt schon gering ist, beweist auch die VcAehiszäUung
da- Verkehrsuntenucliung: Am Anfang der Josef-Reindl-Straßc betrug der Rad-Anteü
nur 2% gegenüber 9% in Pfaffenhofen. An der höher gclegenea Kreuzung mit der Jo-
seph-Mana-Lutz-Straße müden sogar nw 1% der Fahrten mit dem Rad zwückgelegt.
Daher kann man anaebmen, dass es im Planuagsgebiet nach dessca Besiedelung unter
1% sein wenkn. Der Fußvcrkcb- wurde leider nicht gezählt, er dürfte aber eben&Us dcut-
Uch tiefer als in Pfaffcnhofcn liegen, genauso wie der Antcü des ÖPN\r. Damit ist die
Bcrcchn s dla e der Untenuclnm fehlcriiaft und beruht auf unzulässigen Annah-
men.
AufS. 13 wird ein weiterer erobcr Fehler begangen: Die Wohnfläche des geplanten Ge-
bicts ist nicht bekannt. Die Autoren nchn»n, ohne dies näher zu begiundcn, offenbar an,
dass die Wohnfläche der Grundstücksfläche (6090m2) entspricht. Auch im Fazit wird die-
sc Falschaus&age gleich im ersten Satz wiedeiiiolt. Die daraus resultierenden Angabeu
können nicht stüamen, somit muss ein Großteil der Berechnungen neu angestellt werden
und ist in der aktuellen Fassung wertlos.

. Der nächste meAodische Fehler ist, dass mit der durchschmttüclica Wohnfläche pro Per-
son von ganz Deutschland gerechnet wd (42 m2 }. Da hier jedoch, anders alsimDmcli-

schnitt, fast nur Einfamilienhfiuser geplant werden, weicht die durchschnittliche Wohn-
fläche deutlich vom deutschen DuichsclmiH ab, die auch \-iele Meblainiüenhäuscr und
innerstädtische Lagen umfasst.

. Der Wirtschaftwerkehr wird ohne Angaben von Quellen pauschal mit 0,1 Faluten pro
Einwohner angesetzt, was zu niedrig sein dürfte.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 23.
Die Annahme bzgl. Pfaffenhofen betreffen die Daten des LANDKREIS Pfaffenhofen. Das
wird im Gutachten nicht explizit erwähnt und wir bitten dies zu entschuldigen.
Genauere und spezifischere Daten liegen nicht vor. Selbst mit einer höheren Annahme
wären dieVerkehrszunahmen grundsätzlich unproblematisch.
Die Annahme zur Wohnfläche des Gebiets entstammt der Planung von EICHENSEHER
INGENIEURE GmbH, siehe Abbildung 8 im Verkehrsgutachten und entspricht demnach
unseren Informationen nach nicht der Grundstücksfläche. Zur durchschnittlichen
Wohnfläche pro Person tagen keine genaueren Angaben vor. Die Annahme des
Wirtschaftsverkehrs entstammt dem allgemein anerkannten Verfahren nach
Bosserhoff, das für solche Untersuchungen anzuwenden ist.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans wurde überarbeitet und entsprechend
reduziert. Die Fl.-Nr. 1223 der Gemarkung Wolnzach wurde vollständig aus dem
Geltungsbereich herausgenommen. Infolge dessen reduziert sich die Anzahl der
Wohneinheiten erheblich, was die zusätzliche prognostizierte Verkehrsbelastung
deutlich reduziert.
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Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 24. Die Vcrkehrsuntersuchung räumt auf S. 15 ein, dass durch die Planung das Vericehrsaufkom-
mcn um bis zu 60% zunehmen kann. Dies wüd jedoch nicht weiter beachtet, da "wcitcriun
von einem flüssigen Vcrkelirsablaufund einer leistungsßhigen Abwicklung der Verlcelirc
auszugden" sei. Es kommt also ofifenbar nur darauf an, ob die Straßen der Zusatzbelastuag
gewachsen sind. Es spielt aber lceine Rolle, dass Anwohner, Tiere und Pfknzen einer cAeb-
lichen MehAelastung durch Staub, Feinstaub, Abgase, Lärm und Abgase ausgesetzt werden.
Dagegen protestieren wir.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 24.

Der Einwand hinsichtlich der durch die Planung prognostizierten Verkehrszunahme
und der daraus resultierenden Belastung fürAnwohner, Tiere und Pflanzen wird zur
Kenntnis genommen.
Die in der Verkehrsuntersuchung dargestellte prognostizierte Zunahme des
Verkehrsaufkommens um bis zu 60% bezieht sich auf das konkrete
Erschließungssystem im Umfeld des Plangebiets und stellt den theoretischen
Maximalwert dar. Entscheidend ist jedoch, dass nach Auswertung der
verkehrstechnischen Parameter - insbesondere der Leistungsfähigkeit der
angrenzenden Straßen und Knotenpunkte - auch unter Berücksichtigung der
prognostizierten Zunahme von einem weiterhin flüssigen Verkehrsablauf auszugeben
ist. Dies wurde im Rahmen der gutachterlichen Untersuchung nachvollziehbar
dargelegt.
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass durch die Umplanung und deutliche
Reduzierung der Wohneinheiten eine insgesamt moderate Verkehrsmehrbelastung zu
erwarten ist.

Belastungen durch Luftschadstoffe, Feinstaub oder Lärm sind im Zusammenhang mit
der geplanten Nutzung als Allgemeines Wohngebiet nicht in einem Umfang zu
erwarten, der über ortsübliche Werte hinausgeht. Der Immissionsschutz ist durch die
Einhaltung der geltenden gesetzlichen Vorgaben ausreichend berücksichtigt.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja
25. Zum VorentwurfEntwassernngsbericht: Wir teüen mcht die Auffassung, dass "der Bau-

grund hauptsächüch wassenmdurchlässige Tonschiehten aufweist. Lediglich m kleinen
hochliegenden Bereichen aufPrivatgründen ist eine Veisickcrung möglich. Diese Bereiche
sind alleidings ürelCT-ant ftir die maßgebende öffentliche Erschließung und können deshalb

nicht berücksichtigt werden bzw. der Planuagsansatz, das anfallende Nicdcrechlagswasser zu
versickern nicht weiten-CTfolgt werden." BegrünAmg:
. Auf dem eigenen Gnmdstflck mit sehr lehmig-tonigem Boden versickCTn wir seit Jaluen

problemlos das Nicderschlagswasser der halben Dachfläche (die andere Hälfte wird der
Zisterne zugeführt). Was nicht sofort versickert, fließt maximal 2-3 Meter oberflächlich
ab. bevor es dann auch versickert.

* W»m der Boden dort kein Wasser aiifiaehmen könnte, wütdc auch jetzt Niederschlags-
wasser oberflächlich abfließen, dabei ScLlamm nutfuhrea und diesen auf die Joscf-

Reiadl-Sttaße transportieren. Dies ist aber selbst bei Staria-egen nicht bzw. nur in sehr ge-
ringem Umfang der Fall.

Es ist daher phantasielos und voreilig, ohne genauere Untersuchung schon jetzt zu dem
ScUuss zu kommen, dass eine Versickenmg nicht weiter verfolgt werden sollte, zumal der
Regenwassericanal schon jetzt überlastet ist und Vcrsickerung dringend notwendig ist für die
Onmdwassemeubildung.
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Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 25.
Zwischenzeitlich liegt das vollständige Entwässerungskonzeptvor. Dieses wird zum
nächsten Verfahrensschritt als Anlage beigefügt.
Der im Entwässerungskonzept angeführte Charakter des Bodens basiert auf der
Auswertung geotech n ischer Daten. Abweichungen einzelner Proben sind bei
natürlicher Bodenvielfalt nicht unüblich und stellen keinen Widerspruch dar. Eine
partielle Versickerung würde keine signifikante Verbesserung der hydraulischen
Gesamtsituation bewirken.

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja 26. Zusätzlich ist es dringend geboten, deu Einbau von Zisternen und die Nutzimg des Regen-
wassers in Haushalt und Garten, voizuschreibcn. Aus eigener Erfahnmg weiß ich:
' die Kosten dafäa- sind beim Neubau überschaubar, selbst große Zisternen samt Einbau

und Anschluss können fiir unter 5000 Euro realisiert werden. Schließt man sich zusam-
men und baut eine Zisterne gemeinsam für mehrere Haushalte, wird es noch günstiger.
Die Flächen vor den Gemeinschafisgaragcn würden sich eignen.

. Regenwassemutzuag entlastet die Kanalisation, reduziert die Oberflutungsgefalir, spart
Keiten für Lcitungswasser und EnthäTter/Weichspüler, da nait Regenwasser gCT'aschene
Wäsche automatisch weich ist und aufWasserenthärtung veizictitet werden kann. Das
entlastet auch die Umwelt. Im deutschen Durchschnittshaushalt eatfaüen 46% des Was-
scn-eibrauchs aufWC-Spülung, Waschmaschme, Garten gießcuund Auto wascheu.
Diese 46% könnten eingespart werden, womit der zunehmend drohenden Wassciknapp-
heit vorgebeugt würde und die laufenden Kosten der Haushalte daueifaaft gesenkt vfeiden
könnten.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Zu 26.
Der Hinweis auf die ökologische und wirtschaftliche Bedeutung der
Regenwassernutzungwird zur Kenntnis genommen. Die Vorteile, wie die Entlastung
der Kanalisation, die Reduzierung des Leitungswasserverbrauchs sowie mögliche
Einsparungen bei den Betriebskosten, sind grundsätzlich nachvollziehbar und
begrüßenswert.
Eine verbindliche Festsetzung zur Pflicht des Einbaus von Zisternen ist im Rahmen der
bauplanungsrechtlichen Festsetzungen jedoch nicht vorgesehen. Solche Regelungen
überschreiten den Rahmen städtebaulicher Festsetzungen nach § 9 BauGB. Zudem
greifen sie in die individuelle Ausgestaltung des Bauvorhabens durch die Eigentümer
ein und können zu einer unverhältnismäßigen wirtschaftlichen Belastung führen.
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322
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Ba emwerk Netz GmbH - Kundencenter Pfaffenhofen vom 06.08.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja
Kabelp)anung(en)

Zur elektrischen Versorgung des geplanten Gebietes sind Niederspannungskabel erfor-
dertich. Bne Kabelvertegung ist in der Regel nia- in Gehwegen, Versorgungsstreifen, Be-
gteitstreifen oder Grünstreifen ohne Baumbestand möglich.

Im Oberplanten Bereich befinden sich Anlagenteile der Baycmwerk Netz GmbH oder es
sollen neue erstelltwerden. Für den rechtzeitigen Ausbau des Versorgungsnetees sowie
die Koordinierung mit dem Straßenbauträger und anderer Versorgungsträger ist es not-
wendig, dass der Begmn und Ablauf der &schlie8ungsma8nahmen im Planbereich früh-
zeitig (mindestens 3 Monate) vor Baubeginn der Bayemwerk Netz GmbH schriftfich mit'
geteilt wird. Nach § 123 BauGB sind die Gehwege und Erschließungsstraßen soweit her-
zustellen, dass Erdkabel in der endgühigen Trasse veriegt werden können.

Ausführung von Leitungsbauarbeiten sowie Ausstecken von Grenzen und Hohen:
. Vor Beginn der Veriegung von Versoiigungsteitungen sind die Veriegezonen mit end-
gültigen Höhenangaben der Erschtießungsstraßen bzw. Gehwe^n und den erforderii-
chen Grundstöcksgrenzen vor Ort bei Bedarf durch den Erschtießungsträger (Gemeinde)
abzustecken.

' Für die Ausführung der Leitungsbauarbeiten ist uns ein angemessenes Zeitfensterzur
Verfügung zu stellen, in dem die Arbeiten ohne Behinderungen und Beeinträchtigungen
durchgeführt werden können.

Für Kabelhausanschlösse dürfen nurmarirtubtiche und zugelassene Bnfiihrungssys-
teme, wekhe bis mind. 1 bar gas- und wassefdicht sind, verwendet werden. Ein Prü-

fungsnachweis der Einführung ist nach Aufforderung vorzulegen. Wir bitten Sie, den
Hinweis an die Bauherren in der Begründung aufauiehmen.
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Die Standarderechließung fiir Hausanschlüsse deckt max. 30 kW ab. Werden aufgrund
der Bebaubariceit oder eines erhöhten elektrischen Bedarfs höhere Anschlussleistungen
gewünscht, ist eine gesonderte Anmeldung des StromanscWusses bis zur Durchführung
der Erschließung erforderiidi.

Transformatorenstation(en)

Zur elektrischen &schließung der kommenden Bebauung wird die Errichtung einer
neuen Transformatorenstation erforderlich. Hierfür bitten wir Sie, eine entsprechende

Räche von ca. 20 qm uns für den Bau und Betrieb einer Transfonnatorenstation in Form
einer beschränkten persönlichen Dienstbarkeit zur Verfügung zu stellen. Der Standort
sollte im Bereich der Einmündung zur {osef-Scheibenbogen-Straße eingeplant werden.

Bereits bei Baubeginn der ersten Gebäude muss verbindlich gewährleistet sein, dass wir
über die Stationsgrundstücke verfügen können. Zu dem Zeitpunkt müssen befestigte
Verkehrsflächen vortianden sein, die von LKW mit Tieflader befahren werden können.

Auskünfte zur Lage der von uns betriebenen Vereorgungsanlagen können Sie online
über unser Manauskunftsportat einholen. Das Portal erreichen Sie unter
wwwAayemwerk-netzde/de/energie-service/kundensemce/ptanauskunftsportal. html

Vfir bedanken uns für die Beteiligung am Verfahren und stehen Ihnen für Rückfragen
jederzeit gerne zur Verfügung. Wir bitten Sie, uns bei weiteren Verfahrensschritten zu
beteiligen.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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323
Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Ener ienetze Ba em GmbH & Co. KG vom 07. 08. 2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja mit Schreiben vom 1 , August 2024 haben Sie uns als Träger öffentlicher Belange im Rahmen
des Beteiligungsverfahrens nach Baugeselzbuch über die Aufstellung des Bebauungsplanes
Nr. 155 "Josef-Scheibenbogen-Straße"' des Marktes Wolnzach infomiiert.

Von unserer Seite bestehen keine Einwände. Im betreffenden Bereich befinden sich
Erdgasleitungen. Auf diese Leitungen ist bei der Planung und bei den Bauarbeiten zu achten.
Vor Beginn der Arbeiten ist eine Leitungseinweisung einzuholen, und das Merkblatt
"Schützanweisung" ist zu beachten

Die ESB-Wärme GmbH kann in Absprache mit dem Markt Wolnzach gerne ein Konzept für eine
Nahwärnneversorgung anbieten.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Eine Berücksichtigung auf Ebene der Bauleitplanung ist nicht möglich.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Deutsche Telekom Technik GmbH vom 11.09.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzdgentümerin
und Nutzungsberechtigte i. S. v. §125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik
GmbH beauftragt undbevdlmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesteherung
wahrzunehmen "sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und
dementsprechend die erforderlichen Stellungnahmen abzugeben. Zu der o. g. Planung
nehmen wir wie folgt Stellung:

Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Erridhtung eigener TK-Linien im
Baugebiet Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentsdieidung
treffen. Vor diesem Hintergrund behält steh die Telekom vor. bei Unwirtschafttichkeit oder
einem bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-lnfrastruktur durch einen
anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten.

Am Rande des Geltungsbereiches, befinden sich Telekommunikattonslinten der
Telekom, die durch die geplanten Baumaßnahmen m^licherweise berührt werden
(siehe Bestandsplan in der Anlage - dieser dient nur der Information Lmd vertiert nach 14
Tagen seine Güttlgkett). Wir bitten Sie, alle Beteiligten darauf hinzuweisen bei der
Planung und Bauausführung darauf zu achten, ctass diese Linien nicht verändert werden

müssen bzw. beschädigt weriten.

Wir machen darauf aufmerksam, dass aus wirtschaftlichen Gründen eine unterirdisdie
Versorgung des Neubaugebietes durch die Telekom nw bei Ausnutzung alter Vorteile
einer koordinierten ErscNießung möglfch ist. Wir beantragen daher Folgendes
sicherzustellen:

. dass Tür den Ausbau des Telekommunlkationslinlennetzes Im
Erschließungsgebiet eine ungehinderte, unentgeltliche und kostenfreie Nutzung
der künftigen Straßen und Wege möglich ist,

. dass eine rechtzeitige und elnvemehmltohe Abstimmung der Lage und der
Dimensionierung der Leitungszonen vorgenommen wird und ane Koordinierung
der Tiefbaumaßhahmen für Straßenbau und Leitungsbau durch den
Erschlteßungsträger erfolgt.

. Wir bitten dem Vorhabenträger aufeuertegen, dass dieser für das Vorhaben einen
Bauablaufeeitenplan aufetellt und mit uns unter Berücksichtigung der Belange der
Telekom abzustimmen hat, damit Bauvorbereitung, Kabelbestdlung,
Kabelverlegung, Ausschreibung von Tlefbaulelstungen usw. rechtzeitig
eingeleitet werden können. Für'unsere Baumaßnahme wird eine Vorlaulzeit von
6 Monaten benötigt.

. In allen Straßen bzw. Gehwegen sind geeignete und ausreichende Trassen mit
einer Leitungszone für dte Unterbringung der TelekommunikaUonslinlen
vorzusehen.

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das "Merkblatt Bäume, unterirdische
Leitungen und'Kanäle" der Forschungsgeseltschan ffir Straßen- und Verkehrswesen,
Ausgabe 2013 - siehe hier u. a. Abschnitt 6 -zu beachten. Wir bitten sicherzustellen,
dass durch die Baumpflanzungen der Bau, die Unterhaltung und Erweiterung der
Telekommunikationslinien nicht behindert werden.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
Eine Änderung der Planung ist nicht veranlasst.
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Behörde, Träger öffentlicher Belange, Amt:
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH vom 06.09.2024

Einwände Einwand, Bedenken, Anregung
Ja/Nein

Ja
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. Dazu erfolgt eine Bewe
entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neuba
Verbindung:

Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH
Neubaugebiete KMU
Südwestpark 15
90449 Nürnberg

Neubau ebiete.de vodafone.com

Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei.

Weiterführende Dokumente:

. Kabelschutzanweisu Vodafone GmbH

. KatelschuGanwejsune Vodafone Deutschland GmbH

. Zeichenerkläru Vodafonc GmbH

. Zeichenerkläruna VodafoDtLDeutschland GmbH

Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von Ihnen geplante
BaumaBnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich keine Telekommunikationsanlagen unseres
Unternehmens. Eine Neuveriegung von Telekommunikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant.

Vorschlag für Stellungnahme, Abwägung

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.
Eine Berücksichtigung auf Ebene der Bauleitplanung ist nicht möglich.
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